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Zwey und dreißigstes Buch
Von 1727 — i ? z4.

Erster Abschnitt.
§ . r . In Gstfriesland rücken noch drei Compagnien Dä-

nen ein - Diese wurden auf da» platte Land verlegt. §.
hierüber beschweret sich das Elndcr Collegium, und fobcrkdie
Gencralsraaten zur Handhabung der Landesverlräge auf , er¬
hält aber, statt einer befriedigenden Antwort , eine Weisung.

; u - 4. Der Kaiser giebt den niederchsinisch -westplKischen
KreiSdireetoren und besonders dem König von Preußen aug
die ostfriesische Rebellion mit bewaffner Hand zu dampfe »,
und die Rädelsführer zur Haft zu bringen- g . 5. Der König
von Preußen und der Bischof von Münster drohen de » Reni¬
tenten und wollen sich der Kayserlrchen Devvrdnung urmrzier
hen . §l 6 . Die Generalstaaten schlagen zwar den alten Stän¬
den ihr abermaliges Gesuch zur Handhabung der LNndesver -
trägc ab, §- 7 . suchen aber für sie , wenn sie sich den Läster¬
lichen Dekreten unterwerfen werden , eine Amnestie zu ke- ,
wirken, Z. 8 - worauf eine rmbedrugre Gubinrsston der alten
Grande ecfoiget, s 9 - und nunmehr doch fruchtlos , auf de»
Abzug der Danen angetragen wird. §. ,0. Die Scene in Oß«
friesland ist völlig geändert- Statt der wilden Anarchie mit
nun ein schrecklicher Ministcrialdespotismus ein . 8 - - - Strafe
einiger gefangenen Emder Offieicre- §. 12 . Das Aurichee
Collegium wird wieder in ActlvMt ' gcstellct. Die alten Stän¬
de bleiben von dem Landtage ausgeschlossen. Nach Abstcrben
des Kaiserlichen Mitcommlssarii, Viceeunzlers Ritter kommt
der Hvfrath von Berger wieder als Mitcommissarius in Lü-
friesland . § Die Anhänger der alten Stände verliebten
die Hoffnung der erwarteten Amnestie , da der Kaiser die lei¬
tete Submstsivnsacte durch eine besondere Resolution
wirft . 14 . Wider diese Resolution kommt die SwdtEm¬
den bei dem Rctchshvfrath ein . § Bemerkung üdcr die
altständische und emdtsche Submission - § . 16 . Die 'Kaistr -
fiche Commission ordnet eine Indeiimisationscasse für
hie gehorsamen Unterthanerraiis dem Vermögen der Re¬
nitenten an , und untersaget allen Eingesessenen, den Reni¬
tenten Capitalicn ober Zinsen abzuführcn . §- 17 - Die Stadt
Emden wird der ihr zustchenden Deichhebung und der Mit¬

aufsicht der Deiche widerrechtlich entsetzet . § . >8 - Die Em,
der Herrlichkeiten werden sequestriert . § . 19- Nach die-
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str Schwächung ber Renitcntm ziehen drei Compagnien Dä¬
nen wieder ab Die gehorsamen Stände lassen zwar gerne
den Druck der Renitenten geschehen, suchen aber doch hie Law
dcsconiittution aufrecht zu halten .

Unstreitig würden die alten Stande noch einmalig ?»
versuchet haben , ihr niedergesenktes Haupt em .

pvr zu heben ; allein die Ankunft der Danen hatte
die Eingesessenen auf dem Lande von einer neuen Was -
fenrüstung abgeschreckt . Durch das ganze Land la .

gm fürstliche und dänische Soldaten verstreut .
Diese konnten sich auf den ersten Wink zusammen -

ziehen, und jede Gährung in ihrer ersten Geburt

ersticken . Auö Leer waren die Communherren ver¬
scheuchet , und die Anführer der Renitenten waren
gesichtet . So konnte von Emden auö kein Aufge¬
bots) der Eingesessenen durch das Land erschallen . Mit
der Ankunft der dänischen Truppen hatte eö folgende
Bewand,üß . Der Fürst hatte in dem Ausgang
Merz dem Könige von Dannemark die Waffenrü «

stanz der Stände , und ihre Absicht , sich der Stadt
Aurich unddeö Hauses Berum zu bemächtigen ge -

klaget , und um schleunige Hülse gebethen . Von

diesem Vorhaben ließ der König den Magistrat der
Stadt Emden durch ein Cabinetsschreiben vom 8

April abmahnen . „ Wir haben — Heist e6 darin

ii— keinen Umgang nehmen können , euch von sol-

«chem euch selbst zum großen Ruin gereichen .

«dem Verfahren gnädigst zu dehortiren , und euch
»zugleich , als ein benachbarter Reichsstand — an -

»zurakhen , dergleichen ungebührliches Verfahren
»gänzlich einzusrellen , und euch Ihro Kaiserliche
»Majestät allerhöchsten richterlichsn Ausspruch und

»Verordnungen zu unterwerfen . Jmmaßen Wir

» Euch nicht bergen können , daß Wir auf den un «

Z » » ver -
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i727 „ verhdften widrigen Fall , als des Fürsten Men

„ naher Nachbar und Anverwandter , nicht werden

„ enrübriget se» n können , Jhro Lbden Unsere wirk¬

liche Hülfe und Assistenz auf das kräftigste auch der¬

gestalt angedeihen zu lassen , daß sie gegen alleZu -

« nöthigung und Gewalt gesiclrert seyn mögen . Wir

„ wollen hierauf eure positiv « Erklärung , um dar «

„ nach eines oder andern Falles Unsere Mesuren zu

„ nehmen , erwarten " ( g ) . Dieses königliche C-abi«

netSschreiben wurde am - 5 April dem Magistrat

durch den oldenburgifchen Canzeleisecretair Schröder

eingehandiget . Am folgenden Tage entwarf der

Magistrat die Antwort an den König , darin drück¬

ten sie sich unter andern so aus : „ Es ist eine simstre

„ Anfchrvarzung des fürstlichen Ministrrii , als ob

„ man etwas wider die Häuser Berum und Lunch

„ inkendirte ( b) . Wir können aufrichtig versichern ,
„ daß wir an eine Entreprise des Hauses Berum

„ oder der Residenz Aurich niemalen gedacht , viel -

„ weniger dazu einige Anstalten gemacht habe » . 7—

„ Das zurManutensnz der Administration ihrer eige«

„ nen Geldmitteln blos alleine abzielende unschuldige
„ Bechh .

(s ) Lont . 8 p . st . p 286 ,
(b) Da sin CorpS der ständischenMiliz in der Nahe von

Aurich,und ein andeiKvorHags ohnweitDerüm stand;
so mußte dasMinisterlUm Wen AngrifaüfAucich und
Berum befürchten ; wie wohl dietzauptlmte von der
geheimen Commission, wie aus den Actes erhellet,
nur beordert waren dem Fürsten in Auricher Amt
eine Diversion zu machen , und in Berumer Amt
sich des Comroirs in Hage zu versichern. Da aber
die Emder indem vorigen Jahrhundert Aurich schon
nichrinalen angeqrissen und jezt die alten Stande
das fürstliche Hau « Pewsum besetzt hatten ; st ;
konnte man in der Thar dem fürstlichen Mmsteeis
diese Besorgniß nicht verargen .
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«Verfahren der Landeseingesessenen ( sich nemkich inr/r /
« dem Besitz der Pachtcomtoiren zu erhalten ) wird

«von dem fürstlichen Ministers für eine Auf¬
lehnung wider Sr . Hochfürstl . Durch ! . angegeben.

. Gleichwie wir an einiget Empörung unschuldig ;
„ so sind wir hingegen in unseren Gewissen versichert,
„ daß wir uns niemals wider unfern gnädigsten Lan-

„ desherm aufgelehnek haben , noch niemals auf -

„ lehnen werden , vielmehr uns mit aller Treue ,
„ Ehrerbietung und Devotion , doch alles Accordmas-

«sigfo schuldig , als willig zugechan erkennen. - Falls

„ aber abseit . n des Ministem wider die klare fun-

„dmnrncaie Landesverfassung , etwas , wie bisher
„ leider ! täglich geschieht , gehandöktwirdr so wird

„verhvffenklich uns so .wenig , als den gesammten
„ Ständen von der unpartheiischen Welt verdacht

„ werden können, daß man zur Bewahrung der so

» theyer bisher beibehaltenen Landesverfassung sich
„ dergleichen Mitteln bedienen müsse , welche alle

„ göttliche und Völkerrechte an die Hand geben.

„ Da endlich die Einrückung fremder Truppen Wi¬

scher den klaren Buchstaben der Accorden , und in .

„ fonderheit wider den i . Artikel des Vergleichs von

„ 1678 streitet, auch die Hülfsleistung eines benach-

„ barten Reichsstandes bekanntermaaßen und secun-

Oapstülaribnez Lsetsreas , in ksiecio 5e« m -

„ äuyi (srstc . 7 Osplt . beopolci . et att . l '; Ospit .

auf diesen Fall nicht zu exksndiren , da diese
»Sache in Rechtsstreit befangen ist ; als leben wir

' »der allerunterkhanigflen Hoffnung : Ew . König ! .

»Majestät werden von aller HülsWistcmg allergnä -

« digst abfehen . > Wie wir denn solche allerunter .

. lhänigst depreciren , und hingegen Ew . König ! .

» Aiajestäc allerhöchste unschätzbare Gnade allerde -
^ - - Z z «mü -
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I727 >,müthlgst und fusfällig erbitten « ( c ) . Nach der

Aktion vor Hage wiederholte der Fürst sein Gesuch
an den König von Dänemark . Unter dem » 9 April
ertheilte der König dem Oberstlieutenant von Wan¬

gelin Ordre , unverzüglich mit drei in der Grafschaft
Oldenburg stehenden Compagnien nach Ostsriesland
aufzubrechen . Mit diesen drei Compagnienjede
war 12 ; Mann stark , rückte der Oberstlieukenant
am 26 April in Aurich ein . Da schon seit gerau¬
mer Seit der Hauptmann Schwermann nur einer
dänischen Compagnie in Aurich stand ; so befanden
sich nun vier Compagnien Dänen in Ostfriesland.
Diese conjungirken sich mit den fürstlichen Truppen ,
und wurden auf das platte Land verleget ( 6 ) .

§ - 2 .

Nach den Landesverträgen war der Fürst nicht
ermächtiget , ohne Vorwissen rmd Zustimmung der
Stände , fremde Truppen in die Provinz zu führen .
Die Administratoren des Emder (Wllezü . sahen da¬

her den Einmarsch der Danen für eine ^Verletzung
der Landesverträge an . Sie beschwerten sich dar¬
über bei den Generalstaaten und forderten sie zur
Manutenenz der von ihnen garantirten Accorden
auf . Trostlos war die Antwort , die die General¬

staaten unter dem g Maii ertheiltcn . „ Wir mis¬

sbilligen — schrieben sie — nochmalen die Thät -

« lichkeiten , die sie unternommen haben . Ihr Ve¬

rnehmen miöfällt uns sehr , und entspricht keineswe ,

„ ges unsrer Erwartung , da wir ihnen so öfters wohl -

„ meinend gerochen haben , sich aller Feindseligkeiten
« zu enthalten . Da Sie nun diesen unfern Rach

« nicht

( c) Landfch . Acten .
<<i) Lont. Lp . k. p. 225 . und Landschaft . Acten.
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„nicht befolget haben ; so sind sie min in dem Laby-r^r ^
„rinth , worin sie sich selbst gestürzet haben , und

„eben dadurch auch haben sie die Ankunft mehrerer
„dänischen Truppen verursacht. Zwar werden wir

„ wohlfür die Sicherheit der Stadt Emden und der

„Festung Leerort sorgen; indessen ist dabei unsere

„Absicht,keineswegeö- sie in ihren Unternehmungen
„zu stärken, oder »ns mit den ostftiesischen Streitig ,

„keilen mehr , wie bisher , zu befassen . Uebrigens
„ermangeln wir nicht, sie nvchmalen zu ermahnen ,
„ihre Sachen mit mehrerer Moderation und Vor »

„sicht zu behandeln , danük das Uebel mchr noch
„ärger werde« (e).

8°
Kaum hatten die Administratoren des Emder

Collegib die niederschlagende Antwort der General »

sraaten erhalten , so gieng die Nachricht ein , daß der

Kaiser den ausschreibenden Fürsten des niederrhei »

vischwesiphälischenKreises , demKönige vonPreus -

sin, chem Churfürsten . von Cöln und dem Churfür ^
sten von der Pfalz unter dem a z April aufgetragen
habe , die ostftiesische Rebellion mit gewaffneter
Hand zu dämpfen . So Heist es unter andern in
einem an denKönig von Preußen erlassenenRescnpte :

„Da die Rebellen ihren Aufstand und Muthwillsn ,
„mit Verachtung unserer Kaiserlichen Gebote und .
„Verbog — mit Plündern , Brand und Todt -?

»schlagen so weit getrieben , daß dieses unmittelbare

,. und Lehnbare Reichs »Fürstenkhum in das äußerste
» Elend geseßet , und nun auch der Mttth und die

»Wuth dieser rebellischen Unkerthanen so weik gestie»

»gen,/daß sie ihren Landesfürsten samt seinem einzi»

» gen Sohn in seiner Residenzstadt Aurich einzufper»

Z4 . »rm
(e) Landschaft! . Acten.

G
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i727 „ ren , und durch ihre Belagerung und Verheerung

« anderer seiner Städte und 2Lemker zu ih« V,Ail .
« len zu zwingen , oder vielleicht gar um Lech-rmd le-
« brn zu bringen , laut beiliegenden lezterech Anzei-
«gea ( > ) , sich wirklich permesten thun ; es auch
« Unsere und des Vaterlandes Hoheit/, , Ruhe und
« Sicherheit erfordert , bei einem zu der übissten
« Nachfolge schon lange .wüthenden und räglrch wej.
« ker greifenden Feuer es weiter so nicht gehen
« zu lasten : Als finden Wir — vhnumgängllch
« nökhig , Ew . Lbd . und Dero Mitausschrechende
« FürMy -deS Niedercheinisch -westphälischen Kreifes,
« wovon das Fürstenthum Ostsriesland eine Reichs,
« provinz , folglich unter besten Band und Schuh
« mit Hst , — Ihres Kreisauöschreibenden Amtes ,
« samt und sonders zu erinnern , zu ersuchen , auch
« von Kaiser !. ^Machtvollkommenheit , Jhro tnsbe-
« sondere aufzutragsn , hisse von Gottes - Treu , und
« Ehrvergessenen Unkerthanen erregte Empörung , mit
« allersGewalt bald möglichst dämpfen zu helfendes
« Fürsten zu Ostfriesland Lbd. in gedachter Gefahr
« zu Hüjfe zu kommen , Friede , Ruhe und Gehör-
«sam Hu Herstellen , und zu trachten , die Radeis -Füh.
« rer zur Haft zu bringen , und bis auf Unsereander-
« weitigs Verordnung fest zu halten , damit des
» Fürsten lbd . und sein ganzes Haus unter jener Bö -
« sewichter Gewalt , Spott und Schande nicht gar
« verfallen . —- Andrsten lasten Wir die General-
« Staaten der vereinigter ! Niederlanden — ernst-
« lich erinnern , und ersuchen , sich deren ungehorsa -
«msn ostfriesischen Unterkhanen nicht anzunehmen,
«vielweniger sich in Unsere Executions -Verordnung

» oder

. (kz. Das fürstl . Ministerium, wird die Thatsachen >»
dieser Anzeige sehr überspannt haben.
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«oder dieses lnternum Impeni gegen Recht und 17^
„Nachbarschaft zu mischen ; denn was dieselben ,
«oder ihre Unkerthanen in Östftiesland auch wegen
«vorgeschoffener Capitalien mit Recht zu fordern
„ haben , dazu würden Wir ihnen ferner gnädigst
« gerne behülflich ftyn rc . " — Auch ließ der Kai¬

ser den Principal -Commissarien , dem Könige von

Polen und dem Herzog von Braunschweig die Ab *

schrift dieses an die Kreis . Directoren erlassenen Re -

striptS zu ihrer Nachricht zustellen . In dem beige¬
fügten Schreiben Heist es am Schlüsse : „ Wir Hä¬
rchen daher nicht entstehen können , das Niederrhei -

« nisch westphalifche Kreis üusschreibende 2lmk , zur
„ schleunigen und ernstlichen Vollziehung ihres
« Kreis -Directorial -Amtes in dieser den gemeinen
„ Land-Frieden , Ruhe und Sicherheit betreffenden
„ Empörung zu excitiren , und hüben zugleich zu des

« Königs von Preußen Lbd. das Vertrauen , daß Sie

„ bei der in Oststiesland bereits habenden starken
« Hand , her Sache allenfalls insbesondere alsbalden

« Rath und ' Mittel schaffen . und wenigstens den Für -

« steii erretten werden , allermaßen zu Dämpfung fol -

« cher Böftwichte es endlich so viel Wesens nicht
» brauchen wird — ^ (Z) .

§. 4 .
Der Kaiser hatte 1724 die Untersuchrings - und

Exemtions -Commission , dem König von Polen , als

Churfürsten von Sachsen und dem Herzog von
Branuschweig mitVorbeigehung des wesiphalischen
KreisDrrecteril anfgettagen . Die von den aus¬
schreibenden Fürsten dieses Kreises eingelegten Pro¬
testationen hatten damals nicht den mindesten Cin -

Z 5 gang
( s) Lont 8p . k?. Beilage x - 226 -228 .
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^ gang bei dem Kaiser gefunden . Die Absicht des
^ ^

Kaisers war dainals wohl unstreitig , dein ,König
von Preußen die Gelegenheit zu benehmen , sich
mit den osiftiesischen Angelegenheiten zu bemengen .
Mit gritern Fuge konnte er nicht den König allein

ausschließen , und ebendarum hatte er fremde Für -

sten aus dem wssiphalischen Kreise zu Commißarim
ernannt . Dm wiederholemlichen Rescripten , die

brandenhurgischen Truppen aus Ostfriesland abzu <

führen , war der König immer ausgewichen . Wi¬

der Willen des Kaisers blieben diese in Emden und

aufGretsyl stehen . Nun aber erhielten , die Kreis «

auöschrerbetide Fürsten und besonders der König von

Preußen den Auftrag,
" die ostfriesische Revolte mit

gewaffneter Hand , und vorzüglich mit der vorhin
dem Kaiser und dem Fürsten so verhaßten branden -

burgischen Miliz zu dämpfen (b ) . Ein Blick in dis

allgemeine europäische Geschichte enträthfelt diese

Veränderung . Seitdem der berufene Clement

1719 Irrungen zwischen dem Kaiser und dem Kö¬

nig angesponnen hatte , blieb die Freundschaft zwi¬

schen diesen beiden Mächten nur lau . Das 172 ;

zwischen Frankreich , England und Preußen zur

Sicherheit ihrer Staaken und zur Erhaltung der all¬

gemeinen Ruhe in Europa errichtete Bündniß zu

> Hannover erregte bei dem Hofe in Wien ein solches
^ - Arg -

(K) Landschaft!. Acten. Pauli irrt sich, wenn er in
seiner allgemeinen preusi. Geschichte 8 - Theil p . ryK
erzählet, der Kaiser habe die Sachsen und Btaüa «
schweig anverstaute Commission aufgehoben , und
solche den westphallschen Kreisausschreibenden
Fürsten überlassen. Wir werden diese Commission

. poch lang? in der Acrivitat sehen . Nur war blos
, . die Execiuions Commission den KceiSausschreiben«

den Fürsten anvertrarret.
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L Argwohnund Mißtrauen , daß der Kaiser sich ge
g nöthigetfand , sich , 726 durch eine nähere Ver -
h bindung Mit der Kaiserin Cachakilie I . von Rußland

zu Verstärken . Da nun dagegen Holland dem
r HannoverischenBündniß beitrat - so sti- ien sich über

Europa ein fürchterliches Gewitter Zusammen zu zie-
r hen > bei- dessen erster Explosion Preußen und Oest-
e reich gegen einander auf dem Kampfplatze stehen
- würden. Der Graf von Seckendorf wußte es in.
- dessen einzuleiten , daß der König von Preußen , je«
) doch ohne von dem Hannöverischen Bündniß
> abzukreten , in dem Ausgang des Jahres 1726
> dag Bündniß zu Wusterhausen mit dem Kai »
t ser abschloß . Daö zwischen dem Kaiser und dem
> Könige wieder hergestellte Zutrauen hatte denn nun
- auch auf Ostfriesland seinen Einfluß : so daß nun-
: mehr von Abführung der Brandenburgrschen Trup«
! pm keine Rede war. Vielmehr sollten durch diese
t Truppen die alten Stände , gedcmüthiget und die ^
- Rlche wieder hergestellet werden .

>
§ « ? '

t Der Oberst- Lieutenant von Bezüe , Chef der
- Brandenburgischen Truppen in Ostfriesland, über.
< reichte den Administratoren des Coflegii in Emden
s am iy . May das Ksnigliche Cabinersschreiben vom
!- ro . May . Hierin eröfnrre ihnen der König den

durch einen Courier erhaltenen Kaiserlichen Auftrag.
^ Aarm heißt es am Ende : » Euch ist gar Nicht un>

, »bewußt, ,wis schwer dergleichen rhärliche Auflchnun -

d »gen chM Plnterthanen wjder ihre Vorgesetzte Obrig -
1 »keiten in den Reichsconstikutionen verboten seyn«
t »Ihr werdet also von sechsten ermessen , daß , bei so
^ »bewandken Amstande» , Uns , als einem getreuen

» Reichsstand , dergleichen Betragen Ln der Lange
» nicht



Z64 Zwey Wd ötcißigstes Buch.
1- 27,» nicht indifferent seyn werde , wenn Wir darunter

„ conuvireü oder Uns der Kaiserlichen aufgetragenen
„ Commission im grnngsten zu entziehen , beigehen
„ lassen wollten. Damit ihr Euch jedoch deöfalls
„ desto weniger über einige Uebereilung zu beklagen
„ Urssche nehmen mögen So bleibet Sich obige
„ IHro Kaistri . Majestät ernstliche Willensmeimmg
„ hiedurch vorläufig , bis auf erfolgte nähere Commü«

„ nicauon mit Unfern Herren Coudirecroren , unvet«
„ holten, mit der wiederholten gnädigfirn Warnung ,
„ daß — Ihr sogleich die zur Ungebühr wider euren
„ Landesfürflen ergriffene Waffen niederleget, die
„ Tumultuanten in die gehörigen Schranken wieder
„ dringet , und mit deneMetben Euch alles geziemen «
„ dcn Gehorsame, in der Stille bis zur vollkommenen
„ rechtlichen oder gütlichen Austrag der Sache , wozu
„ Wir alles rtzunliche beizutragen , gnädigst gemeinet
» seytt , deflnßiger .«' '

Die wichtigsten Stellen in der ständischen And
wort vom 27 . May find folgende :

« Man har sich nie zu Sinnen kommen lassen,
„ sich wider IHro Kaiserliche Majestät und auch des

„ sandessürsien Du '
rchl. unfern gnädigsten ' Landes«

„ Herrn aufzulehnen, sondern man hat sich nur alleine
„ bei seinen unstreitigen Rechten und darauf gegrun«

„ deren Poßessionen zu defendiren gesucht . — Die

„ oststiestschen Stände und Eingesessenen stnd in oster
„ Demuth gerne geneigt, sich alles Gehorsams in der

»»grille bis zur rechtlichen oder gütlichen Austrag der

„ Sache zu befleißigen , wie sie denn auch bereits vor

„ Einlausmsg Ew . Königl . Majestät allergnWgsten
„ Ermahnung , die zur bloßen unschuldigen Defenffon
stder landstchasttichen Comtsiren ergriffene Waffen

'
^ niedergeleget , und dieselben nimmer wieder ' er«

stgkeiftn , sondern in Gednlt und Gelassenheit er«

„ warten
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„Warten werden , was Gott und die Zeit über sie172^
„verhängen -wird . — Ew . König ! . Majestät bitten
„ wir fußfällig , sich zur Beruhigung des armen ian -
„des , Kraft obhabender asterhöchsien Commission,
«dergestalt zu incerponiren, daß ein jeder bei . dem
„ Seimgen erhalten werde» möge. - — Einige Tage
Nachher fand sich auch der münstcrrfcheGeneralmajor
von der . Horst als BevollmachtiZttr des Chursürjffn
von Cöln und Bischofs von Münster in Emden ein .
Dieser machtedenAdministratorm unddemMagisirat
bekannt, daß der Cyurfürst , dem Kaisers . Rescnpte
zufolge, roenn die Stände sich nicht submittiren, und
die Thätlichkerten einstellen sollten, feine Truppen an »
rücken , sick) mit andern Kreiskruppen conjungiren,
und mit mititairischer Macht bewürben würde , was
bisher durch gütlicheErinnerung nicht zu erhalten ge¬
wesen . In der Art , wie die Administratoren das
König !. Preußische Cabinets - Schreiben beantwortet
hatten / mar auch die Antwort an den Churfürsten
abgefaffet ( i) .

§ . 6 . / '
^

, Die alten Stande befürchteten nun W halhige
Anrücken der Kreis - ExecutidnS - Truppen , undsthk
wurden schon die Eingesessenen auf dyn platten ragde,
die e6 mir ihnen gehalten hakten , von dänischer sind
fürstlicher Miliz . geängkiget , Sie .richteten ihre
Augen wstder nach dem Hang . Dorf allein glaub .

. tey sie emxn Schimmer der Hoffnung anzutreffen,
um den Ausweg aus ihrem iaklMnth zu siZden.
Dorthin .sandten sie ilne Bevollmächtigten ^

'den
ritterschaftlichenAdministrator von dem ApstMe,iden
Einder . Syndikus Hesling und den ordingir H pu»

. tirten Schröder .. Die ihnen am r a . May zugesikffte
. . .

'
. fchrrft.

( ' ) Landschaft!. Acten.
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r^s/schriftüche Instruction gieng vorzüglich dahin : die-

Generalstaatkn zur Manutencnz der von ihnen garan«
kitten , und langst verletzten Accorden aufsissori'ern ;
die Aufrschthaltung des Emder Collegii bewüiken,
und den Abzug der Dänen dringend uachzufuchm .
Zuerst machten sie dem Pensionarius Fagel ihre Aust
wariung . Dieser nahm sie ungünstig auf . Er warf
ihnen das Benehmen derStände in dem Jahre ibjjs
vor , wie ste sich den Verfügungen der Generalstaaten
widersetzek , wie sie sich mit dem Kaiser eingelassen
und nachher mit dem Chursürsten von Brandenburg
eine Convention errichtet harten . Dabei gab er ihnen
denn zu verstehen , daß Jhro Hochmögendcn sich der
Stande , die sich durch ihr eigenes Betragen und ihr«
Re -üttnz in ihr Unglück gestürzel hätten , wohl nicht
sonderlich anychmen würden (k) . Sie reichten in¬

dessen den Generalstaaten ihre Bittschrift selbst ein . -

Hierauf erkheilten sie am 2 g . May folgenden Be¬

scheid : »Für beide Theike wäre ein gütlicher . Ber -

»gkeich das beste Auskmiftmitte ! gewesen . Hiezu ;

hätten sie , die Generalstaaten , immer gerarhe», und
es thäre ihnen leid , daß man diese ihre Weisungen
nicht befolget hätte . Da indessen die Sachen nun
in den Stand gerakhen , worin sie seht stünden : so
wüßten sie den Deputieren keinen bessern Rach zu
geben , als daß sie und ihre Principalen sich Sen

Kaisers. Decisioncn und Dekreten unterwürfen . In¬
dessen wollten ste zu bewerkstelligen suchen - daß die

Exekution der Kaiser !. Dekrete , in Hoffnung -; daß '

nächstens die Submission erfolgen würde , nicht be¬

schleuniget werde. Nach der Submission wollten

sie durch ihr Vorwort zu bearbeiten suchen , daß die

Dekrete nicht nach der Scharfe zur Exekution ge¬
bracht , und die Gravaminq nach der Billigkeit ab- -

gethan
(K) Lanbschafst. Acterr.
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gekhan würden , damit die Negierung wieder aufi/a/ -
einen Wken und festen Fuß eingerichtet werden möge .
Endlich wollten sie bei dem Könige von Dänemark
zu bewirken suchen , daß die Truppen abgefnhrek. oder
wenigstens eine bessere Mam -szucht bei denselben ge¬
halten werde. " Mit dieser Resolution und mit einem
Recredikiv wurden die ständischen Deputaten , ent»
lügen . Ein Eingriff aus Euchen und die Besetzung
dieser Stadt mit fremden Truppen war , wie ich schon
öfters angeführet habe , dein Interesse der General ,
stauten zuwider. Wie sehr sie auch jetzo noch für die
Sicherheit dieser Stadt sorgten , gehet aus der Reso¬
lution .hervor , die sie am zo . May faßten, und dem
Commendancen Feltmann in Emden mittheilten .
Hierin heißt es zuletzt : „ Der Commendank soll auf
„ Nequistrion des Magistrats allen ferneren Unord-
«nungen des gemeinen Volks mit starker Hand sie » .
«ren ; sodann mit dem Magistrat über die Sacher ?,
» so wie sie itzt stehen , sprechen ^ und demselben vor- .
„stellen , daß in Erwartung dcr Einstellung aller .
» Thatlichkeiten zur militainschen Execution wohl
„nicht geschritten werden würde , und daß eine baldi-
«ge Submission sowohl , als die Ossicia , die Jhro -
«Hochmögenden wirklich zu Ostfrieölandö Wohlwssen
»anwenden wollten , von der verhassten Frucht stpn ^
„würden , , daß keine Miliz von außen in die Stadt
„käme , und daß er , um solches im Fall der Noch
«zuverwehre«, beordert sei) , der Stadt die flämische > ^
»Miliz zupDeftnsion anzubieren. " (I)

§ - 7 - .

Die Gmeralstaaten erfüllten ihre Zusage. Sie -
ersuchten den König von Preußen , und dann auch -
den Ehurfürsten von Cöln, als Bischof von Müuft , r,

- Mit '

(1) Conti« . 8z>ec . ksM , j>. LZg . tt»d 2ZK.
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I727mit der Vollstreckung der Execution nicht zu eilen,

und trugen bei dem König von Dänemark auf die

Abführung feiner Truppen , oder doch wenigstens auf
eine emzuführende best re Mannszucht an . Zwar ver¬

zögerten der König von Preußen und zder Chursürst
vonCöln die Execution , aber die Dänen blieben in dem

Lande , und ihre Discipiin wurde mehr ärger , als

bester . Dir Versoek an cien IvoninZ van Deene -

rnsrck vaaär jutkoi iliZanA , sagt Wagenaar (m ).
Wie dieGeneralstaatcn von den ostfriesischen Unruhen
dachten , und wie sehr sie zum Besten des Fürsten ,
der Stände und der ganzen Provinz die Milderung
der gedachten Execution wünschten , dies hatten sie

schon am r ; . May dem Kaiserlichen im Haag stehen¬
den Gesandten , Grafen von Königs - Eck zu verstehen

gegeben . Der Kaiser hatte nämlich durch diesen fei¬
nen Gesandten die Generalstaaken erinnern lassen ,

sich der ostfriestschen Renitenten nicht anzunehmen .

Auf die deshalb emgereichreNote ließen sie erwiedern :

» JhroHochmögenden haben derExecution der Kaisers

« Dekrete nicht die geringste Verhinderung gemacht ,

« auch denen alten Administratoren und ihrem An -

« Hang , ohngeachket diese so oft und so ernstlich , aus

« dem Grunde der Garantie , welche Jhro Hoch-

,,mögenden vor diesem übernommen , darum ersuchet»

« keine Hülse , noch auch Hoffnung dazu gegeben ,

» sondern die Assistenz beständig abgeschlagen , alle

« Thätlichkeitm abgerathen , auch öffentlich mißbilli -

» get — ohne genau zu untersuchen , wie ferne dir

„ berührten Garantien sie berechtigen oder gar ver¬

binden möchten , sich mit diesen Streitigkeiten zu

» bemühen . — Sie haben indessen mit Leidwesen

« ersehen , daß man Sr . Kaiser ! . Masestät vorge -

« stellet,
' ( in) VV-genasr v, 6 . Hiü . 1 *

. lg . L. 72 . P . Z2l . NNb
Landschaft !. Actes .
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»stellet̂ als wenn der wohlmeinende Rath, den ste^ z^
» dem Herrn Husten , von Ästftiesland gegeben, dis
»Unruhen durch, einen gütlichen Vergleich zu cndi.
» gen , und aus Liebe zu Ostfrieslands Ruhe und
» Wohlwesen llever einige Nachgehung zu gebrauchen,
»als die Sachen in weitere Extremitäten kommen zn
»lassen -, zu nichts anders gedienet , alsdie Admi«
»nistraroren mit ihrem Anhang in ihrer Widerspenstige
»keitzu steifen, , und durch Hoffnung einer Amnestie
»zu den gepflogenen Thätlichkeicen, Lnzufrischen . -—
»Im übrigen müssen Ihro Hochmögenden anmerken ,
»daß die Sachen durch die iehten Tätlichkeiten , und
»durch die darauf erfolgte Requisition Sr . Kaisers
»Majestät an die Direktoren des westphalischen Krei-
»sts schlimmer geworden , und daraus OsifrieslandS
»äußerste Verheerung zu erwarten stehet Sie sehen
»daher kein besseres und geschwinderes Mittel , die«
« fem vorzukommen, , als daß man die Renitenten, je
»eher, je besser disponire, sich zu unterwerfen , Jhrö
» Hochmögenden sind zwar solches aus das nachdrück-
»li«l)ste ihnen anzurakhen geneigt , sie werden aber
»darin bet Leuten , die da wissen , daß sie nach der
» Schärfe der Decrete alles verloren haben , schwer»
» lich etwas ausrichren können , so lange keine Hoff»
»nung, ja so lange nicht einige beruhigende Verstehe«
»rung den -Renitenten gegeben wird , daß sie , wenn
-»sie sich unterwerfen , zu erwarten haben, daß Ihr »
» Kaiserliche . Majestät nicht allein Ihre angebohrns
» Eiemenz ihnen beweisen - sondern auch, , durch eine
» billige Verfügung , die Sachen von Ostsriesland
» in eine solche Gestalt bringen werden, wodurch Liebe
» und Einigkeit zwischen dem Fürsten und seinen
»Unterthsnen hergestellek werden könne. Dannn
»in dem Schluß der übergebenen Note Hoff«
»nung gemacht wird , daß .- dieses die Wartung

Gstft Gejch. ? B. Aa . und
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'
7a7 » und die Folge einer unbeschränkten Submission der

» Renitenten seyn könne : so wird es Ihro Hoch »

» mögenden angenehm seyn , mit dem Herrn Grafen

» von Königs - Eck in eine vertrauliche Conferenz zu

» treten , um die Sacke dahin zu bringen , und Ihro

» Hochmögenden in den Stand zu setzen , die Rem »

» kenten zur Unterwerfung zu bewegen . " Für diese

Eröfnung dankte der Graf von Königs . Eck den

Generalstaaten , und versprach davon schleunig an

den Kaiser zu berichten ( n ) .

§. 8 .
Sobald die ständische Deputaten nach Emden

zurückgekehret , und die von den Generalstaaken er.

halten « Resolution überreicht hatten , entschlossen sich

die alten Administratoren und ordinair Deputaten im

Namen der Stande , wie auch der Magistrat und

die Bürgerschaft in Emden , sich zu submiktiren .

Die Pacitions - Anzeige der Stadt Emden , die schon

am i 6 . Jur, , in Wien überreicht wurde , lautet wört¬

lich so : » Zur ferneren Bezeigung unserö allerunker .

» thanigsten RespectS gegen Ew . Kaiser !. Majestät

» declariren wir hiemit allerunkerthanigst , daß wir

» uns denen in den ostfriesischen Sachen ergangenen

» allerhöchsten Kaisers . Dekreten und Verordnungen

» völlig und zu einem mahl submittiren , blos allein

» dabei bittend und flehend , daß , gleichwie Ewr

« Kaiser !. Majestät Sich in denen ergangenen Dccre -

» ttn allergnädigst zu ezpliciren Belieben getrogen ,

» daß Ostfrieslandes und der Stadt Emden Accorden

» und Freyheiken keinesweges sollten fubvertiret wer-

» den , auch also , zu Folge solcher allergnädigsten und

» Reichsvaterlichen Erklärung , die Decrete nicht nach

» Rigeur zur Execution gesteller , sondern darin Mici -

» gation

(n) conün . 8kec. ksÄl Beyl . x . 2 Z0 . 2Zk . UN- 2Z5
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« gotion gebrauchet , und die Beschwerden nach derl/LZ !
« Billigkeit und Redlichkeit abgethan , auch die Rs -
„ gierung auf einen guten und festen Fuß hergestellet
« werden möge ; mit der allerunterthanigsten Bitte ,
« diese völlige Submission xro luKIcieiui anzunehmen ,
«und Dero allerhöchste Gnade der Stadt Emden und
« dem Lande allermildest angedeihen zu lassen . " ( o )
Die Submission der Administratoren und der ordi »
nair Deputirten Namens der alten Stände lautet
st : „ Wir unterwerfen uns Ihro Kaiserl . Majestät
« seit 17 - 1 in den hierlandischen Streitigkeiten ex-
« gangenen allerhöchsten Verordnungen , nehmen die
«einem hohen Kreis - Directorio aufgetragene Com «
« Mission mit dem schuldigsten Respecte und Gehorsam
« an , und werden dasjenige , so Dieselbe im Latche
« vornehmen wird , gerne und ungehindert geschehen
« lassen ; sehen aber dabei zu Ihro Kaiserl . Majestät
«das allerunterthänigste Vertrauen , Sie werden für
»das bedrückte Ostfriesland und dessen Eingesessene
»die unschätzbare allerhöchste Gnade haben , entweder
« denen Standen selbst allermildestes Gehör zu ver ,
«statten , oder ein hohes Kreis - Direktorium ( p ) mit
«denjenigen Vorstellungen zu hören , so dasselbe , nach¬
dem es die nythige Information eingezogen , Ihro
« Kaiserl . Majestät vorzubringen , seinem Amte und
«Obligenhrit gemäß , erachten wird . « Die alten
Stande überhaupt und die Stadt Emden besonders
berichteten an die Generalsiaaken und an den König
von Preußen von ihrer Submission , und suchten die

Aas Königl .

(o) k^ontin . 8xec. k'süi , x . 28Z .
ix ) Die Stände standen in dem Wahn , daß die Sach¬

sen und Braunschweig ertheilte Commission aufge¬
hoben , und solche nun dem Kreis . Directorio an¬
vertrauet worden. Allein dieses hatte nur Llos
den Auftrag erhalten , die Empörung ju dämpfen .
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>727Königl . und staatische Intercession in der Art nach,

daß die Kaiserl . Decrete nicht nach der gedachten

Strenge zur Executisn gebracht , und die Landes-

Regierung nach Anleitung der beschwornen Verträge ,
als Fundamental . Gesehe dieser Provinz , eingerich¬
tet werden möge (g) . ^

§. 9.
So wie die alten Stande und Emden sich sub-

mlttiret , die Waffen niedergelegek , und die Erklä¬

rung von sich gegeben hatten , sie nicht wieder zu er¬

greifen , glaubten sie auch , daß der längere Aufent¬

halt der dänischen Truppen ganz überflüßig fey . Sie

traten den König von Preußen und die General -

staaten an , hie Austebung der lästigen dänischen Ein¬

quartierung zu bewürken . Auch diesen so sehr ge¬

wünschten Abzug der Dänen suchten sie bei dem Für-

sien nach . „ Damit — schrieb der Magistrat , In

Emden — Ew . Hochfürstl . Durchs , unserer unter«

« thänigsten Devotion und aufrichtigen Liebe zur Ruhe

« und Friede des ganzen Landes desto mehr gesichert

, ,seyn mögen , so declariren wir hiemit unterthänigst ,

« daß wir nach Anleitung der Landesvertrage uns an

« den Weg Rechtens zu halten willig und schuldig ,

« auch , so viel an uns ist , durch andere nichts , aus -

« üben zu lasten , gemeiner seyn ; in unterthäniger

« Hoffnung , Ew . Hochfürstl . Durchl . werden Sich

« in Gnaden bewegen lassen , zu besorgen , daß das

« Land von den dänischen Truppen wiederum evacui-

« ret werde . " Die fürstliche Resolution an den

Magistrat endiget sich so : „ Die König ! , dänischen

« Truppen sind Kraft universal - Kaiserl . Rsquisüsrla -

„ len an alle hohe benachbarte Reichsstände ins Land

« gekommen , um Sr . Hochfürstl . Durchl . Dero Be -

«diente
(g) Landschaft!. Acten.
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,Mente und getreue Unterthanen wider alle Gewaltr - s^
„zu schützen ; und da dieselbe noch täglich in der Ge -
„ fahr neuer Empörung stehen : so kann Ihnen , zu«
,Malen von . Leuten , die eben an solchen,Frevelthakenl

„schuld sind, nicht zugemuthet werden. Sich solcher
„Defensions . Mittel Zu begeben . — Daß aber Frie - '

„de und Vertrauen in dem Lande wieder hergestellek
„werde , solches dependiret von der allerunterthanig «
„sixn pollkommnen Submission auf die Kaiserl . in

„rem iucjicatsm ergangene Dekrete und darauf zu
„ leistenden wirklichen Gehorsam aller derer , so an
„dem Aufruhr Theis Haben. So bald Ss . Hoch- '

„ fstrstl. Dutchl . solches in der That verspüren , wer«
„den Sie Ihre Landesväterliche Gnade und Huld
„allen Landeserngesejsene» , mit Vorbehalt des erlit¬
tenen Schadens vor Sich und Dero getreuen Unter «

» thanen wiederfahren lassen. Wider die Rädels «

„ sichrer aber müssen sie sich die gebührende Be »
„sirafung Vorbehalten . " Das ebenfalls auf den
Abzug der Dänen gerichtete Schreiben der alten,
ordinair Deputirten und Administratoren war mit
dem landschaftlichen Siegel versiegelt . Weil nun der
Fürst ihnen den Gebrauch des Siegels nicht mehr,
zustehen wollte , so wurde das Schreiben unerbrochen
zurückgesandt (r).

§ - rv .
In kurzer Zeit hatte sich die Scene in QstftieS-

laiid durchaus geändert . Dis Renitenten waren aus
einander gegangen ; das starke Band der vereinigten
Aemker war zerrissen,.' und der Name der Comnnm «

Herren erlosch ; die ständische Emder Miliz war aus
einander gestrengst , und ihre Ofsiclere waren thsiis
geblieben, theils saßen sie gefangen in Aurich . Die

Aa z Quelle

(r ) Lyntin. 8oecies ks« i Bchl. P. 261 —S§Z .
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i727Duelle zu den Geldmitteln , da der Fürst oder da -

Auricher Collegium nunmehr in dem Besih der Pachk -
Comtoiren war , versiegt «. Entblößt vom Geld « sah
sich Emden genöchiget , die Garnison aus einander
gehen zu lassen (§) . Nur noch allein das alte Admi .
nistrationö - Collegium und die geheime Commission
hielten sich in Emden zusammen ; allein ihr Würkungö -
Kreis erstreckte sich nicht außerhalb der Stadt , denn
nun hatte der Fürst die Oberhand in dem ganzen
Lande . Allem Anschein nach konnte die Stadt
Emden und ihre Anhänger ihre Häupter nicht wieder
empor heben , da der Fürst seine Miliz bis aus qoo
Mann verstärket hatte , da ihm die bis auf 200 Mann
wieder vermehrte Kaiserliche Salvegarde zu Dienste
stand , und dann vier Compagnien Dänen in dem
Lande lagen . Diese veränderte Lage bewog nicht nur
einzelne Personen , sondern auch die mehresten Com-
munen , unbedingte Unterwerfung - . Memorialien der
Kaiserlichen subdelegirten Commission einzureichen .
Unter diesen Submittenten waren denn auch wieder
der Bürgermeister Kettler und Palms , die sich , s»
wie der Wind sich gedrehet , bald submittiret , und
dann wiederum die Submission revociret hakten .
Bei dieser Lage trösteten sich die alten Stände mit
der Hoffnung , der von dem Kaiser zu erhaltenden
Amnestie . Sie glaubten auch , daß nach ihrer Sub¬
mission und der abgegebenen Erklärung , alles in dem
Zustande bleiben würde , worin die Sachen nun

stünden.

( «) Cmder kleine Chronik bei dem Jahr « 1727 . In¬
dessen hat der Magistrat einige dieser aus der
Aktivität gerathene Offeriere , und einige Ge¬
meinen noch lange hernach , und selbst bis zum An«
tritt der Konigl . Regierung salaristret , um dm
Schatten einer Garnison beizubehalten ; doch thatm
diese Pensionisten keine Dimste . Landschaftl . Acten.
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i stünden . Hier irrten sie sich. Das fürstliche Ministe -r727
rium hatte ein anderes beschlossen . Es wollte das
Eisen schmieden , weil es warm war , und die Reni¬
tenten mit Skorpionen züchtigen, so daß sie nie wieder

zu Kräften kommen sollten . Durch die dänischen
und fürstlichen Soldaten ließ es die vorigen Reniten¬
ten empfindlich fühlen , daß sie einen Oberherrn hat¬
ten. Den Unterhalt der vier dänischen Compagnien
mußten die Remtenten, oder die , welche thäklichen
Antheik an der Revolre genommen hatten , allein
stehen. Zu dem Ende ließ der Fürst Steuren aus¬
schreiben. Diese waren sehr beträchtlich. Der Flek-
kenLeer alleini mußte monatlich r oov Rthlr . erlegen« ^

Diese Steuren, welche Renitenten - Steuren hießen,
wurden unter den Renitenten, nach den von dem
Beamten angefertigten Listen, vertheilet . So mußte
der Deputiere Rudolf von Rheden alleine 64 Rthlr.
jeden, Monat entrichten . Außerdem wurden die
Renitenten mit Einquartierungen beleget. In eini¬

gen Häusern lagen zehn und mehrere Soldaten.
Hausfriede und glimpfliche Behandlung wurde mit
baarem Geld« von Soldaten und Officieren erkaufst .
Das schlimmste bei allen diesem war , daß die däni¬
schen oder oldenburgischenSoldaten ihre Weiber und
Kinder Nachkommen ließen , und diese fielen den Ein¬
gesessenen noch lästiger , wie die Väter und Männer.
Diejenigen , welche nicht im Stande waren , die

monatlichen Steuren zu erlegen , deren Pferde ,
! Wagen , Hausgeräth und Länder wurden öffentlich

verkauft. Der Verkaufs - Preiß war bei dem allent¬
halben eingerissenen Geldmangel dem innern Werthe

l oft zur Hälfte nicht angemessen . So sanken denn
! viele begüterte Familien zur Armuth herunter Viels

der Anführer der vorigen Renitenten mußten ihre
Familien , Häuser und Güter verlassen , So wurde

Aa -4 im
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r7 - 7im Leerer Amt den reichstem Eingesessenen , Rudolf

von Rhede » , . Hemrich Gryse, . Heinrich GronevÄ
und vielen andern mehr bei Leib- unh Ledenöstrafe an-
befohlen , das Amt zu meiden . Breie , sehr viele
waren geflüchtet , und hielten sich in Emden , oder in
der Provinz . Groningen auf . Durch rhr zurückge,
lassenes Gesinde , oder durch ihre Pächter mußten
sie die Zahlung der MonatSsteuren besorgen lasten ,
wenn sie verhüten wollten , daß ihre Güter nicht für
jeden Preiß verweigert werden sollten (») . Da , wo
vorhin die fürstlichgesinnten oder gehorsamen Unter«
thauen der Tyrannei und dem Unfug . der Commun -
Herren unterlagen , da seufzte » nun die vorigen Reni¬
tenten unter dem eisernen Joche des fürstlichen Mini .
steril . Die so oft von den Gene '

ralstaaren empfohlene
Moderation .wurde in dieser unseligen Epoche während
der vorigen Anarchie und . des nunmehrigen Despo¬
tismus verkannt . Gewalt trat in die Stelle der
Rechtes und der Billigkeit . „ Zwar waren die Ein¬

wohner Emdens für ihre Personen sicher , da die
.Stadt eine starke . holländische Besatzung hatte (k) ,
aber desto scharfer erholte sich das Ministerium an
ihren außer der Stadt auf dem . platten Lande liegen¬
den Gütern . ,, Mau beschweret - »- so schreibt ein
Augenzeuge — ihre Güter und Lander mit däni-

.„ schen Einquartierungen . Den Danen muß der
„ Bauer seine besten Betten Hergebcn . Sind sie dem
„ Soldaten nicht,g !>k genug , fchzerschneidet er sie mit
„ dem Sabel , und läßk . die Federn Ln die Luft fliegen.
„ Giebk der Bauer seine gemästete Kälber und Lain.

. . . ^ .̂ . . - 7 »,iner
(o) . Landschaft/ . Acten . . . . ,
( t) Sie wurden , noch in dem . folgenden Jahre mit

dem Reaimcnt von Jdzinga und zwey Bataillon
von Nassau verstärket . Ernder kleine Chronik rä
2IM . 1728 . Landschaftll Ätten und conti » . Sxecie ,
ksÄi , x . L49 - - szz . .
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„ mer gutwillig nicht her , so werden sie kurz und guki ? ^

^ « zusammengehauen , und dann verzehret . Das beste

„ Bier muß dem Soldaten gereichet werden , das

1 « schlechtere gießen sie weg . Ist dem Soldaten das

j « Haus nicht gut genug , oder zu weit von dem Haupt -

! « quartier entfernet : so erzwingt er starke Quartier -

«gelber . Wartet der Bauer , wie ein Dienstknecht ,

« dem Soldaten , dessen Weib und Kindern nicht wohl

» auf : so seht er sich einer Mißhandlung aus . Den

« Herren Osficieren müssen die Hände geschmierek

«werden . Ueberdem müssen genau alle Monate die

«Renitenten . Gelder bezahlet werden . Ist kein Geld

» mehr vorräthig , so wird das Vieh , die Wagen und

» das Geräth , und nicht selten unter dem dritten Theik

« des Werthss verkaufet . Die Execukions - Kostest
« betragen viel . Klaget der Bauer , als Pachter ,
« über Gewalt und Ungerechtigkeit , so tröstet mgst
« ihn , daß er alle diese Ausgaben seinem Guths -

« Herrn in Rechnung bringen kann . Kann der

« Bauer nicht mehr bezahlen , .so wird das Landgnth
« angegriffen . Pa macht man sich kein Gewissest
« daraus , es unter dem dritten Theil des WertheS
« loszuschlagen . Finden sich gar keine Käufer ein, .
« so wird es zur fürstlichen Cammer - Rentei gezogen .̂

» Dabei läßt man,es noch nicht bewenden . Hat em

» Eingesessener , der .Stadt Emden ein Capital ans
« irgend einem Kndguch stehen , so wird solches nicht

« selten zur sürstlichen Domainencasse gezogen . Kein

« Schuldner darf bei . schwerer Strafe einem Emdec

« ein Capital abzahieu, . oder Zinsen entrichten , Be -

« sitzet ein Emder einen Erbpachts -Heerd , und befindet
- er sich wegen eines zinsbaren Vorschusses an das

» fürstliche Haus in Compensatio » : so muß der Canon
« entrichtet werden , und die Zinsen bleiben unbezahlt .
« Hak ein Bürger dem Fürsten Geld angeliehen : so

Aa 5 » bäit
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k727 „ hält das Ministerium den Hauptstuhl zurück,

„ laßt die Zinsen stehen . So verfährt man mit dm

„ Bürgern , mit den Predigern , mit den Wittwen und

„ Waisen -' ( ü) . So verfuhr man mit den Emder

Eingesessenen , so auch iM allen übrigen Renitente «

auf dem Lande ( v) .

H. n .

Daß auch die bei Norden gefangene Emder

Afsieiere hart gehalten worden , läßt sich schon ver.

muthen . Gefangen war der alte Kapitajn de Nove,
die Lieutenante Solling und Landgraf , j der Fäh «?

rich Swart , und derOldarssummer Amtmann Wal .

tendorf welcher die Eingesessenen der Emder Herr-

kchkeiten angeführet hatte . Sie wurden erst

Nach Berum und dann im Triumph nach Aurich ab.

geführek . Hier wurden sie eingekerkert , und an.

fänglich mit Ketten belegt . Ihnen wurde der Pro -

ceß gemacht . Der Capitain Nove wurde nach ge-

leisteten Vorstand , sich zu jeder Zeit wieder vor das

Gericht in Aurich zu stellen , im Jul . 1728 seines

Arrestes entlassen . Von der Zeit an hielt er sich
bei seiner einzigen Tochter , die mit dem Hofrichter

Benjamin von Honstede , Herrn von Risum , ver.

heyrathet war , auf . Nach eingeholtem Gutach -

ten von der Iuristenfaeuktät zu Leipzig , wurde er zu

ewiger Gefangenschaft condemniret . Er starb aber

im Oct . 1728 gerade zu der Zeit , wie die Sentenz

erequiret werden sollte , und man ihn von Risum

anfholen wollte . Solling wurde zum fünfjährigen
Gefängniß condemniret , fand aber Gelegenheit aus

Aurich zu entwischen , Landgraf wurde mit ewiger
Landes-

(11) Lwclenz 8eckt en Omckolll p , 122 — 105.
(v) Landschaft! Acten.
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Landesverweisung bestrafet . Der Fähnrich SwarN72 ^
wurde von dem Hofgericht und Schöppenstuhl zu
Wittenberg absolviert , wenn er schwören wollte , daß
er von den Kaiserlichen Dekreten keine hinlängliche
Wissenschaft gehabt Härte . Diese Sentenz wollte
das fürstliche Ministerium nicht publiciret haben .
Dieses widerrechtliche Ansinnen verwarf die subdete «

girte Commission , und stellte dem Ministers dage «

gen anheim , ob es durch den fürstlichen Fiscal die

Appellation interponiren wollte . Dies geschah , und
nun wurde Swart auf eingeholtes Gutachten der

Leipziger Juristensacultät auf drei Jahr desLan -
des verwiesen . Der Amtmann Wallendorff wurde
tondemniret , zehn Jahre das Land zu räumen . Da

sich aber durch Appellationen der Proceß in die Länge

zog ; so kam ihm nachher die Kaiserliche Amnestie
zu statten . Ein paar gemeine Kerls , die sich durch
getriebenen Unfug vorzüglich ausgezeichnet hatten ,
ließ der Fürst am Pranger auspeitschen . Um den
Makel abzuwischen , wurde einer dieser Delinquen¬
ten nachher von der Stadt Emden zum Pförtnet
angesetzet ( w ) .

§. 12 .
Wie die Renitenten verstreuet waren , schwang

sich das Auricher Collegium so fort empor . Es war
nun in dem Besitz der Pacht -Comtoiren , und die

ausgeschriebenen Schatzungen wurden an dieses Col¬

legium entrichtet Die vacanten Stellen wurden
nun wieder besetzt . Aus der Ritterschaft trat
Victor von Hane aus Upgant , als Administrator ,
ein Die zweite Stelle blieb , weil sich kein rittet ,

schastlicheö Mitglied dazu hergeben wollte , noch zur

Regierungs -Acten.



Z8O Zwey Md dreißigstes Buch .

ryröZeie unbesetzt ( x) . , Die Stadt Norden präsentirte
den Bürgermeister Westenburg zum Administrator ,
und dem vormaligen Secretair des Emder Collegii ,
dem Doctor Zernemann wurde das erste Secreta -

riat wieder anvemaut . Die übrigen vorhin be¬

nannten Administratoren,Grems , Frivag und Bley ^
der Syndikus von Wicht , der Landrentmeister Sief «

ken , und der zweite Secretair Ennen behielten ihre,
Stellen . So war das Personale des Auricher Col «

legii bis auf die Zweite ritterschaftlichs Administra «

tur völlig beseht . Daß das Auricher Administra .

tionscollegium nun in Activitat gesehet war , blieb

immer der empfindlichste Streich , der den alten
'

Ständen je>versetzt werden konnte . . Denn dadurch

waren ihren Repräsentanten , den Administratoren
in Emden , die Lanheämiktel aus den Händen ge«

xmtgen . Eben so empfindlich war es den alten

Ständen , daß sie von den Landtagen , worauf das

Wohl des Vaterlandes beherziget und man sich
über alle landschaftliche Angelegenheiten berathen

Mußte , völlig ausgeschlossen waren . Nur die wur¬

den zu den Landtagen zugelassen , die sich durchaus

unbedingt den Kaiserlichen Decretest unterworfen

hatten . Der ganzen Stadt Emden , den mehresten
Miedern der Ritterschaft , und vielen Eingesessenen
der Städte Nordeil , Aurich und des platten Landes

blieb der Zugang zu den Landtagen gesperrt . Der

erste Landtag nach diesen vvrgefallenen Veränderun¬

gen wurde von der subdekegirtenCommission aufden

17 Jun . nach Aurich ausgeschrieben . Die Verhe¬

tzung der fürstlichen Substdien , der Rückstand dey

Diäten der Kaiserlichen Commission , des Soldes
der

( x) Diese zweite Stelle wurde erst im Oct 1723 mit
Diednch Caspar Arnold von Harn , Häuptling in
Leer und Uttum , wieder besetzet.
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. der Kaiser !. Sa -lvegarde , der Salarjengelder deZl ? ^

Hofgerichcs und deS : Auricher Adminisirationscolle -

gii , die Vermehrung !der Kaiserlichen Salvegarde ,
.die Revidirung der Schahungsregister , die Revi¬

sion des Hofgerichcs, . die bessere Einrichtung des

Collegii . und die Errichtung einer landtagö - Ord¬

nung , waren die Gegenstände , welchs auf diesem

Landtage behandelt werden sollten . Dem Fürsten
Wurden 12000 - Rthr . jährliches Subsidien bewilli - ^
get , die , wermidas Land sich erholen mochte , verhol ,

het werden sollten ; den Kaiserlichen - Commissarien
wurden die - rückständigen und laufenden Diäten (v ) ,
und den Hofgerichks - und Collegiiofsicianken die

rückständigen Besoldungen zugesichert ; Und mit der

Kaiserl . Salvegarde wurde ftquidiret . Dabei

wurde besihlossen , diese Salvegarde bis auf 20s

Mann zu verstärken . Fast alles : übrige blieb aus -

gestellet . Der abgebrochene Landtag wurde wegen
Absterbens des . subdelegirten Commlssarii , des

sächsischen Vieecanzlers Ritter erst am 4 December
wieder , eröfnet --- - Er starb aM z August an einem

Schlagfluß . ^ Seine Stelle wurde wieder durch
den . chursächsischen Hof . Jüstiz -rmd : Appellations¬
rath Christoph Heinrich Edlen Herrn von Berger (2)

besehet . Die . Vörhandlungm auf dem von den
beiden Commissarien Berger und Röber ausge -

schrie -

(7) Dir Commissarken starben sich treflich dabei . Sie
erhielten zufolge derLandrechnungvoin Merz 1727
bis i/Ltz 48525 fl . an Diattn - und ComMisfkons«
kosten ausgezahlet. Auch er hielt die. Wcecaiizierm
Ritter zu den verwandten Vegrabnißkosten ihres
verstorbenen Ehemannes Lvo Rihl .

( r) Die Schriften dieses gelehrten Mannes sind von
Joch er m dem aügem- gelehrten tzexicon i Theii
p. Wz verzeichnet. Er starb als Kaiser/ . Reichs-
hoftakl ) zu Wien 1737 . ^
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B727schriebenen prorogirten Landtag über die ausgeseß. i

ten Puncke , sind nicht von dem Belang , daß ich sie »
hieher rücken kann . Indessen bemerke ich , daß die
Stände zur Bezeugung ihrer Devotion der Fürstin
ein Geschenk mit einer landschaftlichen Obligation d
von 8000 Reichsthaler gemachet haben ( ») . r

?. b
Die alten Stände und darunter vorzüglich Ein « ^

den sahen von einer Zeit zur andern einer günstigen
Kaiserlichen Resolution auf ihre Submission entge- »
gen , und hofften , daß dadurch ihre misliche Lage ^
eine bessereWendung erhalten würde . Erst im De « «
cember dieses Jahres erfolgte diese, schon am 4 Ock. «
ausgefertigte , und den Principalcommissarien , dem »
Könige von Polen und dem Herzoge zugestellte Kair «
serliche Resolution . Sie entsprach gar nicht der »
altsiändischen und emdischen Erwartung . Die Re- „
solrition auf die emdische Paritionsanzeige lautet so : «
„ Die übergebene Paritionsanzeige wird , in re et »
„ nrocio unzulänglich und denen bereits publicirken
„ Kaiserlichen Iu6ic »ti8 und Patenten ganz ringe- „
„ mäß,zumalen aber mit vielen getreuen Unterthanen «
„ nicht zu - noch anständigen Conditionen und Clau - „
„ seln verwickelt , hiemit verworfen : mit dem An- ->
„ Hang jedoch, wenn dieselben ihre Paritionsanzeige „
„ dergestalt , wie die andern getreuen Mitstände vor- «
„ längst gethan , und eö sich gegen der Kaiserl Ma - 8

„ jest . höchsten Respect und Oberstrichterlichen Both - r

„mäffrgkeit gebühret , durchaus gleich einrichten , h
„ auch denen confirmirten von Kaiserl . CommissionS - z
„ subdelegirten an die Renitenten erlassene Anweisun - s
„ gen und Befehlen würkliche Genüge leisten Wr - r

„ den , daß alsdenn auf einkommenden CommissronS -

« bericht,
(») Landschaft !. Acten.



Erster Abschnitt. M
! » bericht , befundenen Dingen nach , wie Rechtens , 1727
^ »die Kaiserliche Resolution erfolgen solle « (b ) .

! § . 14 .
! Die subdelegirte Kaiserliche Commission ließ
l die Kaiserliche Resolution am 27 . Jan . 1728

durch ihren Commissionsboten dem Magistrat in
Emden insinuiren . In dem beigefügten Schrei »
ben heißt es : » Wir wollen nicht zweifeln , die¬

selben werden die ihnen hierunter annoch geäußerte
»Kaiserliche allerhöchste Gnade mit allerunterthänig -

» stem Dank und mit allergehorsamster Befolgung
«veneriren ; gestalten Wir dieselben dazu , um ihrer
» eignen, und der Stadt Emden Wohlfahrt willen ,
«hiemit ernstlich ermahnen , auch ihnen eine vier »
»wöchentliche Frist einräumen , um die erforderte
»Paritionserklärung — pure und ohne Anstand
»einiger Condition durchaus nach dem Exempel de-

» rer übrigen ostfriesischen Landstände und Einge .
»sessenen — zu thun , und längstens den 11 Merz
»nächstkünftig , schriftlich bei uns einzureichen . —

»Gleichwie nun , wenn hierauf von denenselben nach
»Maasgebung des Eingangs angeregten Kaiserti »
« chen Bescheides in termiuo praelixo die Erkla ,
»rung erfolget ; davon ferner gehörigen Orts also
» fdrt berichtet werden soll ; also wollen wir sodann
« alles dasjenige , was zu ihrem Frieden dienet , und
«bei uns bestehet , gerne und willig beitragen »« —
Die Emder glaubten , daß ihre in dem vorigen Iah »
re in Wien übergebene Submisstons - Anzeige
hinlänglich wäre , diese Kaiserliche Resolution her -
Zegen auf irrige Thatsachen gebauet uüd von dem
fürstlichen Ministerio erschlichen worden . Sie ^
reichten daher nochmale « - dem Reichshosrath eine ^

neue

(b) Com. 8p. k . Bell. p . 285. s8§ . und 2§o . und
Sammlung Kaiftrl. Patente.
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H727neue Vorstellung ein / und eröfneken am l 6 AM

der subdelegirten Commission , daß sie der letzteren

Kaiserlichen Resolution nicht geleben könnten . „ Die

„ Osnaluts bei dem Reichshofrath — schrieben sie,
sind per stib - et obreprioneni super ubigue exprez -

„ sg bypotbess , als wenn die Ostfriesen
'

Untertha¬
nnen wären , welche gar keinen Anthest - an der Re-

„ gierung hätten/extrahiret . Sr . Kaiserl . Majestät

„ als oberstes Haupt und Richter des Reichs wollen

nMemalen etwas anders , als was die Justiz will .

kDaß aber dieselben wider die Justiz etwas wollen

§ sollten , solches kann , ohne Derselben diegrößke

„ Unehre und allen Ungehorsam zu erzeugen , nicht

„ einmal gedacht norden . Da man also nicht super

npokeliake , sondern einzig und allein super voluawls

„ rechtsireicig ist , so ist hier keine Widersetzlichkeit

„ und Ungehorsam vorhanden . Da auch diese

„ Sache von neuen bei dem Reichshofxath bekenn-

„ termaaßcn unter Relation und Deliberation ist,

„ und wir nicht zweifeln mögen , Sr . , Kaiserl . Ma¬

jestät werden dem bedrängten Ostfriesland und uns

„ den Genuß Ihrer und unserer Freiheiten und Ge¬

rechtigkeiten allergerechtest « »gedeihen lassen ; so

„ wird eS sich wohl nicht fügen , solcher allerhöchsten

„ OrtS vorseyenden Relation , Deliberation und dar-

qüuf zu erfolgendem Cvncluso vorzugreifen . Es

„ muß also die Sache bis dahin auSgestellet bleiben ,

„ und kann also nicht weiter in uns gedrungen wer -

„ dem " Die Kaiserl . Resolution hatte also meist

die Würkung , die das fürstliche Ministerium erwar¬

tet hatte Nur ein Rathsherr Teelman , drei Vier¬

ziger , die Dockoren Staal , Rösing und Meiners

und der Deichrentmeister Arens Hatten sich , weil sie

ansehnliche Landgüter hatten , wovon die Renitenten -

steuer entrichtet werden mußte , unbedingt submitti -
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ret . Die Folge davon war , daß diese Männer votier ?
dem Magistrat ihrer Bedienungen entsetzet wurden .

Auf die von der subdelegirten Commission darüber

erhaltene Weisung , erwiederte der Magistrat :

« Ein Mitglied eines Collegii kann wider die Solle -

«gialschlüsse nicht handeln . Thut ein Mitglied sol -

«cheS , so danket es von selbst ab . Nur diese ihre
« Handlung , nicht aber die Submission ist die Ur .

« sache der Suspension ; indem jeder in der ganze »

« Stadt in aller Submission und Unterwerfung ge .

„gen Sr . Kais . Majestät einhergehet « ( c) .

§ - » 5 -
Der seser wird mir erlauben , hier einige An «

merkungen zu machen . Die Stadt Emden hatte
sicham l6Iun . denKaiserl . Decreten und Verordnun¬
gen in der That völlig unterworfen , und dabei nur
blos gebeten , daß die Accorden und Freiheiten des
Landes und der Stadt möchten aufrecht erhalten wer¬
den , und dann daß die Kaiserlichen Decrete nicht
nach der Strenge zur Execution gebracht werden
sollten . Daß diese SubmissronS .anzeige nicht als
gültig angenommen worden , befremdet um so viel

mehr , weil diese beide letzte Clauseln nicht als eine
absolute Bedingung , sondern nur als eine Bitte , de¬
ren Gewährung der Kaiserlichen Gnade anheimgs -
stellet war , angehänget worden . Gesetzt auch , diese
Clauseln sollten eine (^ooäuiu tine gus nou , wie es
denn wohl freilich die Meinung der Emder gewesen
seyn mag , vorstellen , so läßt es sich wenigstens nicht
emsehen , daß etwas unbilliges darin stecke. Hatte
der Fürst nicht von jeher auch während der ausge¬
brochenen Unruhen versichert , daß die LandeSverrrä -

gs
(c) Lont . 8x . k . p . zot — Z24 , .

Dstfr . Geich . Bb
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» 727ge nicht geschmahlert werden sollten ? War der

Fürst , auch ohne eins solche Versicherung , nicht ver-

Lunden , den Zwischen seinen Vorfahren und den

Ständen - errichteten und von ihm angenommenen
und beschwornen Verträgen nachzukommen ? Sagt

nicht selbst der Kaiser in dem Decret vom 18 Au¬

gust 1722 , daß die Kaiserlichen Verordnungen sich

auf die klare LandeSverrräge und verbindliche Zusa -

-gen gründen sollten ? Daß sie lerne Mitigation der

Sxecution baten , daraus läßt sich wohl keine Reni¬

tenz der Kaiserlichen Dekrete folgern ; vielmehr

lieget schon in diesem Gesuche eine Anerkennung und

Befolgung der Kaiserlichen Verfügungen . Stehet

doch jedem Jnquißten frey , auf Linderung der Strafe

anzuhalten,warum sollte denn ein solches Anliegen der

SkadtEmden verarget werden ? Da nun aber dieser -

benannte Submission nicht angenommen war , muß¬

ten die Emder und die ihnen noch hin und wieder

anhangenden Stände auf den in der That nieder-

schlagenden Gedanken hingeleitet werden , daß die

Landesverträgs vernichtet werden sollten , und sie im

eine Gnade zu hoffen hatten . Eben darum ist nie

eine nähere Submission erfolgst . - Im Jahre 172 ;

war der nämliche Fall . Die Ritterschaft , Emden

und viele von dem dritten Stande hatten sich auch

damals den Kaiserlichen Dekreten unterworfen , die

dabei gefügten Bedingungen der Kaiserlichen Drei¬

sten anheim gestellet ; und nach deren Erfolg den

völligen Gehorsam augelobek . Diese Submissicu

war auf Einleitung des fürstlichen Ministern und

der subdelegirton Commission von dem Reichshch

rath als . unzulänglich verworfen . Die Folge da¬

von war Verzweiflung , und daraus floß eine schreck«

leche Empörung und ein Unfug , wovon die deutsche

Geschichte in diesem Jahrhundert kein Beispiel aus«
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zuweifen hat . Durch diesen Vorgang belehret ,
würde vielleicht das fürstliche Ministerium von sei¬
nem irrigen System , womach dasselbe die Strenge ,
der von den Generalstaaten so oft angerachencn
Moderation vorzvg , abgegangen seyn , wenn sich
nicht nunmehr die Umstände zum Nackcheil der Re¬
nitenten so sehr geändert hätten , daß sie allem An¬
sehen nach nie wieder zu Kräften gelangen konnten .
Das alte Administrationscoliegium hatte nemlich
eine leere Casse , war außer aller Aekivitat , und dis
Stadt Emden war von Mitteln entblößet , « ins
Garnison zu unterhalten . Dagegen hatte der Fürst
seihst eine Miliz von vierhundert D ann , worüber
der Erbprinz Carl Edzard selbst als Oberster und
Chef bestellet war ; ferner war die Kaiserliche Sal¬
vegarde bis auf 20O Mann Verstärker , und der Chef
und Oberste dieser Salvegarde , Freiherr von Haf¬
linger war dem fürstlichen Hause zugethan ; dann
standen die vier Compagnien Dänen noch in dem
lande , und endlich konnte der Fürst im Nothfall den
Zutritt der Harlinger sicher erwarten . Es ließ sich
also gar keine neue Empörung mehr gedenken .
Durch diese veränderten Umstände , welche sich nach
dieser gackzen läge allem Ansehen nach nickt wieder
ändern konnten,wurde das fürstliche System von
neuem bewurzelt . Die Emder Submission wurde
verworfen und die vorigen Renitenten wurden mit
der äußersten Strenge behandelt .

Die subdelegirte Commission hakte den Emdern
Zur Einbringung einer neuen völlig unbedingten §) a -
ritionsanzcige bis zum l l Merz Frist vetstaktet ,
und der Kaiser hakte sich nach einer solchen Anzeige
eine nähere ÄesoiutiöN / nach Bewanbniß der . Ilm «

Bsi s stände
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i727stände Vorbehalten . Man sollte daher vermachen ,
daß die subdelegirte Commission diesen perem -

torischcn Termin würbej abgewartet , und bis dahin
die Execution , wo nicht völlig eingestellet , dennoch
ermäßiget haben . Dies geschah aber nicht . Die

Strenge , womit die Execution angefangen war ,
wurde nicht nur fortgesehet , sondern es wurden auch

noch immer neue Mittel ausgefunden , die vor¬

maligen Renitenten überhaupt und die Stadt Em¬

den besonders zu ängstigen und zu drücken . So

wie die Kaiserliche Resolution vom 4 Oct . 1727
in Ostfriesland eingegangen war , harte die subde¬

legirte Commission an die gehorsamen Eingesessenen
eine Verordnung unter dem 1 l December folgen¬
den Inhalts ergehen lassen : „ Demnach die ge .

„ horsamen Stände und Eingesessenen bereits ihre

„ glaubhafte Liquidationen des erlittenen Schadens

„ mit Benennung derer , so dergleichen Frevel auS-

„ geübet , bei der Commission einzureichen , mnge-

„ wiesen worden ; als wird , nachdem diese von den

„ mehresten erfolget , denen übrigen , zur endlichen

„ Einbringung ihrer Schadenrechnung annoch eine

„ vierwochentliche Frist peremtorie eingeräumt , da

„ denn alsosort , zur Erreichung der Kaiserlichen al¬

lerhöchsten Intention , und zu derer Interessenten
„ Satisfaction und Vergnügen , das gehörige ferner
„ hierauf verfüget werden wird " ( ck) . Um die Re¬

nitenten außer Stand zu sehen , zum Nachtheil der

Jndemnifationscasse irgend eine Verfügung zu tref¬

fen , so erließ unter dem 20 December die Com¬

mission eine in der T :) at sehr harte Verordnung .

Darnach wurde den Renitenten untersaget , ihre un-

beweg -

(ü) Sammlung Kaiser !, und Commiss. Patente, un>
Landschaft !. Acten .
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beweglichen Güter zu veräußern , und durch Testa - r/2 ?
mente oder irgend eine andere Art darüber zu dispo -

niren . Den Schuldnern wurde bei Strafe doppel¬
ter Ersetzung vsrbothen , die Capitalien so wenig ,
als die Zinsen einem Renitenten abzuführen , und
dann wurden alle Eingesessenen bei schwerer Ahn -

tung gewarnet , sich mit einem der Renitenz schul¬
digen oder auch verdächtigen Mann in Handlungen
oder Tractaeen einzulasssn . Es ist nun leicht zu er-

achten, daß die Kaiser ! Commission mit einer un¬

geheuren Menge Jndemnisationsgesnchen und Scha¬
denrechnungen belästiget wurde . Außer den aus -

geworfenen Rechnungen , sind mehr als2 ; oo Scha -

den- Specisicacionen nach vorhergegangener Modera¬
tion für gültig angenommen . Die größte Rech¬

nung ließ der Fürst selbst einreichen . Sie betrug
242762 Rthl . ly schill . lo ^wpf Die Beamten und
andern fürstlichen Bedienten schlugen ihre Schä¬
den auf ? , 97 ; Rthl an . Die neuen ordinairDepu -

tirten berechneten ihren Verlust auf l ; o ? 8 Rthl . und

dieAdminisiratoren und übrige Ofstcianten des Auri¬

cher Collegii auf 264 ^ 0 Rthl . Alle angenommene
Schadenrechnungen überhauptüberstisgen die Sum¬
me von 620000 Rrhlr . ( e) . Sich einigermaßen
Lust zu verschaffen , um sich durch diesen Berg hin¬
durch zu arbeiten , moderirten die Commissarien dis

Rechnungen , so wie sie es billig fanden , und ließen
dann den Damnistccuen den Zenonianifchen Eid

schwören. » Ach schwöre zu Gott " — so lautet die .

ser Eid — » daß mein , von denen Renitenten erlit¬
tener , und mir von !§ . kl . insonderheit zugefügter
» auf . - . Rrhlr . liquidirter , von derj Kaiserlichen
» subdelegirten Commission aber aus - « « Rthlr .

Bb z
'»mode .

E) Landschastl . Acien.



890 Zwei und dreißigstes Buch.
'

I7Z7 moderirter Schade , unter der gemäßigten Sum -

„ me sich ni -ht belaufe , sondern ich wenigstens so

„ viel würklich eingebüsset und zu fordern habe ; So

„ wahr mw Gott helft !" Die Erben schworen nach
dieser Forme ! den Glaubenöeid . Zwischen den

Pächtern und den Eignern entstanden häufige Pro¬

teste über die Frage : ob und in wie fern jene den

erlittenen Schaden , diesen in Rechnung bringe »
könnten , oder den Schaden selbst stehen müßte » ?

Diese Processe zu beschleunigen , entwarf die

Commission ein Regulativ , wornach diese streitige
Puucte , nach Maasgabe , ob entweder der Eigner ,
oder der Pächter , oder beide zugleich Renitenten ge-

wesm,oder aber beide zu der ElastedergehorsameU ».

rerti ) -neu gehöret haben , entschieden werden sollten.
Alle hierüber entstandene Proresse zog die Commis¬

sion an sich, , und untersagte dem Hosgericht , sich
darüber feine Judicamr anzumaßen . Noch giengdie

s Commission einen Schritt weiter . Sie verordnet ,
daß ein Renitent in diesen und andern bei ihr oder

. der Eanzelei vorschwebenden Processen des Prioile -

gii Remissoriale bei dem Hofgericht nachzusuchen
verlustig ftyn sollte . So wurde denen Renitenten
die Rechtswehlthat genommen , die die Accsrde
und dis Landesconstitution den sämmtlichen Einge¬
sessenen feierlich zugesichert hatten . Um zu verhü¬
ten , daß auf irgend eine Weise ein Renitent bei

den Gerichten Vorschub erhalte ; so hatte bereit

unter dem 2 2 sten Scptbr . und g Novemb . i ? r ?
dis Commission verordnet , daß keine Advocaten und

Cousulenken bei § >ber - und Uruergerichken zugelaßen
werden sollten , dis sich nicht förmlich submimrethat¬
ten . ?iuf diese Verordnung mußten alle Gerichts -

Personen bei hundert Goldgülden Strafe Halm.
Da bei diesen Umständen Richter und Sachwalter

wider
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. wider die Renitenten eingenommen waren ; so läßt ! /28

sich leicht vermuthen , daß eben nicht säuberlich in

den Gerichten mit ihnen verfahren worden . Dis

subdelegirte Commission hatte nun in dem Frühjahre

und den Sommer hindurch sich mit der Liquidation

der eingegangenen Schadenrechnungen , mit Fest¬

setzung und der Moderation derselben beschäftiget ,
und unzählige Zenonianische Eide abgenommen .

Im August hatte sie sich größtentheils durch diese

Acten hindurch gearbeitet , und nun verordnete sie

unter dem .6 Aug . 1728 : » Demnach in dem Kai¬

serlichen Patente vom 9 Junii 1726 die osifriest -

«schen Renitenten , zur Abtragung derer , denen ge -

» horsamen Eingesessenen verursachten Schäden con -

„ demniret worden , wir auch an der Einrichtung die -

»ser rveitläuftigen Sachs im Werke begriffen ftyn ,

« und dabei der Nothdurft befinden , daß die denen

»Renitenten zugehörige und bei denen Eingesessenen

« hiesigen Landes ausstehende Capitalien annotiret

« werden , um erheischenden Falles , selbige , so weit

» es nöthig , zur Jndemnisationscasse mit zu ziehen :

« als werden alle und jede Eingesessenen hiermit er ,

« mahnet , diejenigen Capitalien , welche sie an die

» Einwohner der Stadt Emden , imgleichen an die ,

« bei der vorigen Rebellion gewesene so genannte
> « Communherren und andere Renitenten zu bezah «

« len , oder zu verzinse '. ; schuldig , bei der Kayscrli ,

I « chen subdeiegirten Commission binnen vier Wochen

. « anzuzeigen , inzwischen aber angeregte !? ihren Cre -
' « dikoren weder Capitalien noch Interessen , bei Ver -

1 « meidung doppelter Bezahlung abzutragen . Und

j « daferne Jemand , dieser Verordnung Zuwider , der --

i « gleichen Schulden gefährlicher Welfe verschweigen

, « würde , so soll derselbe mit Strafe doppelkerBezah -

^ « lung angesehen ^ und demjenigen welcher solches
Bb 4 «ent»
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i728, . entdecket , mit Verschweigung seines Namens , eine
» billige Belohnung zu g pro Cent zugeleget wer-

« den « ( k) .

§.
Die Stadt Emden vorzüglich empfand die Un¬

gnade des Fürsten und die Härte der Kaiserlichen
Commission . Das Fürstliche Ministerium bestand
darauf , diese Stadt , wenn sie auch sich den Kaiser¬
lichen Verfügungen unterwerfen und ihre Reue be-
stäkigen sollte , auf ewig aus dem Adminisiratkons -
collegio zu verdrängen . Von je her hatte Emden ,
als die größte und volkreichste Stadt , einen bestän¬
digen Repräsentanten , dagegen die beiden andern
Städte Norden und Aurich nur einen gemeinschaft¬
lichen Administrator in dem Collegio gehabt . Wie
mm in diesem Frühjahre zwischen dem Fürsten und
den Standen eine neue Instruction für das Colle¬
gium ausgearbeitet wurde , und die Ständern dem
Project nur provisorisch die Stadt Emden ausge¬
schlossen hatten , sagte der Canzler Brenneisen : ,,Em -

« den verdienet nicht , daß sie jemals wieder einen
» Administrator bei dem Collegio ansshen könne . 8e -

» reliiüuiw « und die gehorsamen Stande haben auch
» ein jun gugelimm wider Emden , dessen sich zu be-
» geben , kein Grund vorhanden ist . Emden hat dem
» Lande so viel Unglück seit mehr als hundert Jah -

» ren zugebracht , daß man nicht genug darüber kla¬
ngen kann . Wessen man sich zu einem solchen Ad-

» ministrator zu versehen habe , solches hat die verj¬
age Zeit mehr , als zu viel gelehrek " Dann ließ
der Fürst unter dem 2 Z Januar das Mahlen auf den

Mühlen in Emden bei Confiscation des Getraides
and

(f) Sammlung Katserl . Patente » .-Landschaft!. Acte«.
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und bei 2S Goldgülden Strafe verbieten . Diesesl7S8

Verboth erstreckte sich sogar auf die Emder Herrlich ,

keiten selbsten (Z ) . Ferner foderte der Fürst nun den

zwanzigsten Theilvon den Erbschaften und Legaten ,
dis an des Erblassers Seikenverwandten , welche in

Enden wohnen , verfall - n würden . Der Fürst hielt
sich dazu nach dem Retorsionsrechkwegcn der in Em¬
den eingeführten Collateraiabgabe befugt . Mit al¬
len ihren Kräften sträubten die Emder sich wider diese
fürstliche Verordnung . Sie behaupteten , daß ihre
Collateralgabelle gar nicht ungewöhnlich sey, indem

auch Nürnberg . Speier , Leipzig , Wien , Augsburg
und andere Städte mehr , eben dieses Recht spercir -

tcnchaß ihnen in dem DelfstlischenVergleich Art . 59 .
die Befugsamkeit in ihrer Stadt Statuten und Ord¬

nungen zu machen zugesichert worden , und sie noch
nach dem Haagischen Vergleich von 1605 H . 4 .
die Güter ihrer Eingesessenen mit Jmpost und

Schahungen belegen könnten . Dann führten sie auS ,
daß sie in einem mehr als dreißigjährigen ungestör¬
ten Besitz dieses Rechts sich befänden , sie also dis

Verjährung vor sich hätten ; ferner , daß es so wi¬

derrechtlich als unerhört sey , wenn ein Landesherr
von seinen eigenen Unterthanen von verlassenen Erb¬
schaften eine Gabelle fodern wollte , und endlich der
Fürst nicht ermächtiget sty , zufolge des Haagischen
Vergleichs von 1662 . ( Brenneisen D . 2 . p .
einen auswandernden Unterthanen mit einer Nach¬
steuer zu belegen , es sey denn , daß mit Zustim¬
mung der Stände besonders wider solche Länder , wo
das Abzuqsrecht von oftfriesischen Eingesessenen ge¬
ködert würde , ein anders verordnet werden sollte .
Hierüber entstanden nun sehr viele Processe bey dem

Bb ; Reichs -
E) Landschaft!. Acten .
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7r8Reichscammergericht zu Wehlar , die noch bei An¬

tritt der Königlichen Regierung vorschwebten . Diese

Processe wurden nachher ausgerufsn , weil der Ko -

nig der Stadt ihre Befugsamkeit zur Collatecal -

foderung bestätigte und das Retorsionsrecht nicht ver¬

langte . Doch dies im Vorbeigehen (b) . Dieses

Retorsionsrecht , worauf der Fürst bestand , ließ sich in¬

dessen wohl justificiren ; weniger aber ließ sich das Ver¬

fahren bei dem Deichwesen rechtfertigen . Wie der

Fürst und die Stände keine Mittel mehr sahen , die

Deiche herzustellen , und das Land von seinem un¬

ausbleiblichen Ruin zu retten ; faßte Emden allein

in demJahre 172z mit patriotischer Hand dieses

große Werk an , und vollführte es zur Zufriedenheit
des Fürsten und der Stände , gooooo Gulden wa¬

ren zur Bestreitung der Kosten in gewissen bestimm¬
ten Jahren , ohne Concurrenz der Landescasse , von

den ober , und niederemsifchen Deichachten verspro¬

chen . Zu ihrer Sicherheit war ihr feierlich die pa¬
rate Execution und eigenmächtige Hebung der , zur

Tilgung ihres Vorschusses , auf die Länder in der

ober - und niederemsischen Deichacht gelegten Schat¬

zungen zugestanden . Auf diesen förmlich gemachten
Contract hatten die Generalstaaten der Sadt Em¬

den , deren Cämmereycasse zu einem solchen Vor -

schus viel zu ohnmächtig war , zugestanden , eine an¬

sehnliche Summe Geldes in Holland aufzunehmen .

Diese sollte sie vor und nach , so wie sie von den

Deichachten befriediget worden , wieder zurückzah -

len . Die Emder waren durch diese NegoMion
En den Stand geseßet , die Hand an das Werk zu

legen.

(g) Landschaft !. Acten und gedrucktes Memorial an
Sr . Königl . Majest . in Preußen von der EoLatera !«

abgabe .
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legen . Durch ihr kluges Benehmen , durch ihre 172z
Betriebsamkeit , und ihren uneigennützigen pa¬
triotische » Eifer — dies Zeugniß gaben ihnen der

Fürst , dis Stände und Kunstverständige — entris¬
sen sie die Provinz den wilden Wellen , retteten dem

Fürsten seine Domainen , und gaben den Eigentü¬
mern ihre verlohme Ländereien zurück . Mir den

Eigentümern der unter den Deichachten sortiren -

den Lander , woraus ihnen die parate Execution zu -

gestanden war , verfuhren sie , ihrer drückenden Schul¬
denlast ohnerachtet , mit solcher Nachsicht , daß sie
in diesem Jahre 1728 außer der holländischen
Schuld , selbst über 4000s Gulden in Vorschuß wa¬

ren . Und welchen Dank erhielten sie nun , und was

war der Lohn ihrer Arbeit ? Dem fürstlichen Mini -

sterio gefiel es , sie ohne Proceß , ohne eine Liciscon -

tesiarion , der Hebung der ihnen bewilligten Schat¬

zungen zu entsetzen , ihnen die Execution zu sper¬
ren , und der fürstlichen Jndemnisacionscasse die

Präferenz zu geben ( i) . Warum ? Sie warm
Renitenten , und einem Renitenten muß man so we¬

nig , wie vormals einem Ketzer Glauben halten .

Noch mehr ! Bei Errichtung des im Aug . : 72z
mit Emden abgeschlossenen Contracts war zugleich
beliebet , daß , sobald die ober - und niederemsische
Deiche von Emden verfertiget , und das Werk abge¬
nommen worden , selbige von den Deichachtsinteres - -

senken selbst unterhalten , und dis Aufsicht und das
Direktorium gewissen Sachkundigen Männern zwölf
Jahre lang anvertrauet werde » sollte . Dazu
hatten die Stände und die Stadt Emden den Ad¬

ministrator Bernhard Heinrich von dem
'
Appelle , Leo

von

( ' ) Landschaft !. Acten . Lmllenz Rrebt sn Onsclr «
p . 91 — 96 . Lonl . 8x . t . p . zzz .
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172800 » Wingene , Remt RemtS und den nachherige ,

Bürgermeister Haus Bonns Panneborg ernannt .
Wie nun 172z die Deiche überlieferst waren , strich
der Fürst die Namen dieser Depukirten aus , weil

sie , als Renitenten , zufolge der Kaisers . Resolution ,
gller Ehren , Würden , Freiheiten , auch Leib und

Lebens verlustig seyn sollten . Dabei ließ er am oz .

August eine neue Instruction zur zwölfjährigen

Aufsicht über die Ober » und Niederemsische Deichacht

anfertigen und publiciren . Sie fand indessen von

allen Seiten so vielen Widerspruch , daß diese Auf.

sicht in Stecken gericth . Die Niederemsische Deich¬

acht setzte indessen ein solches Zutrauen zu Emden ,

daß sie im Ock . 1725 das Directorium ihrer Deiche

und die künftige Reparaturen Emden allein austrug .

Das Andringen der Deichacht und der Zuspruch der

Stände bewog den Fürsten über die Renitenz wegzu-

sehen , und das Emden überlassene Direckorium zu

bestätigen . Der Erfolg entsprach der Erwartung .

Bei der Deichvisitation 1727 wurden die Nieder -

emsischen Deiche in dem besten Stande vorgefunden .

Nun aber zog der Fürst 1728 auf einmal seine vor¬

benannte Instruction wieder hervor , und ließ sie zur

Nachlebung publiciren . Die Kaiser !, subdelegirte

Commission ertheilke hierüber ein Manukenenzdecret ,

und gab den Ober - und Niederemsischen Deichochts -
'

Interessenten jedem bei Strafe von fünfhundert Gold -

gülden auf , sich darnach gebührend zu richten . So

war denn das der Stadt Emden einstimmend anmr -

traute Deichdirectorium der Niederemsischen Deich¬

acht aufgehoben ( k) . So drückt sich ein Emder

Schriftsteller darüber aus : „ lcket rvn üiM äe

» Voorstl . Umiilern , 6ie c!s Ltsclt Lausten lärme

„ !) snc !r-

( k) Fürstl . gedruckte Instruction . Sammi . Kaiser!-

Patente und landschaftl . Acten .
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„ Oancirbgarbeist te belooirsn kcbu ! 6ch rvn , 66172g
,,k .eAenten 6er 8m6t van 6en Ovic xilioAsn , en 6is

« vLli bsar beließe Astrouve iVlanncn ^ om 6s

» Oylcon te malcsn en on66rbou6eii , en '^.ulks met
pn I^evenkAsvZgr irrst een oudelslirvstvics

„ Iver en iiresrev6eel8 tot nu koe kontier 6e AL -

„ riuZsts LelooninZs verricht lrc-bbsu : » Iumseäs 6e

« overi ^ e OEcisnken van 6en Ovlc 6e f »äko caÜs ^
» ren , en Aslreei sn6eren Anteilen , en ->ÜS5 6uz

,,6gmA inrieliten , 6st Icinäeir buiken alle r^clivi -

» teit vtzitslt en niet in kisat ir een Ltniver te innen ,
«VLn 6e eon66srsi ) ! e 1' enninZen voor !>cr ir^ Icen,
„ ich on6erbou6sn 6er O ^ken voorAsiclroken . I) it
» in meer als onbeiclrr ^ st^ lts OriAsreclitiAlreid en
„bsrbsriscir Vervsrvn/ ' ( I)

§. l8.
Noch mußte Emden einen harten Stand aus -

halten . Am 20 . May wurden die Emdcr Herrlich¬
keiten , zum Behuf der Jndemnisakion der gehor¬
samen Unterthanen wegen der bei der vor igen Rebel¬
lion erlittenen Schaden sequestriret . In Leer war
das Hauptquartier der Kaiserlichen Salvegarde , und
in Norden stand ein Kaiserliches Commando . Die

Kaiserlichen Truppen rückten in aller Stille von Leer
und Norden aus , und trafen am 20 . May des Mor .

gens früh in Oldarsum ein . Von hier aus betaschrr «
ten sie kleine Commandos nach den übrigen Herrlich¬
keiten . Sobald das letztere Commando in Wolt¬

husen , also nahe vor Emden , Posto gefasste hatte ,
verfügte sich ein Ossicier nach Emden , um den Com -
mendanten , den holländischen Oberstlieukenant Felt -
mann von der Sequestration zu unterrichten , und

ihm alle Bksorgniß für einen Angriff auf Emden zu
beneh -

( I) kluücns kecbt en Onlclr.
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^ sZbenehmcn . Die erste Verrichtung des Kaiserlichen

Obersten von Höslinger war , daß er in st der Herr¬
lichkeit die gerichtlichen Acten , und besonders die

Rcrtteybüchcr durch den NotüriuS Wilde versiegeln
ließ . Dann oeranlaßte er schleunig eine Versamm¬
lung der Eingesessenen . Diesen ließ er die Com -

inisstüns - Patente publiciren . Nach der Publikation
wurden sie an alle öffentliche Oerter angeschlagen (m).
So lautet dieses merkwürdige Patent : ,, Wir zur
„ Kaiserlichen Commission in den ostftiesischen standet«

„ Differenzier ! suddelegirte Rache fügen denen Ein -

„ gesessenen der Herrlichkeiten Oldarssum , gros und

„ klein Borssum , Iarssuin , Up - und Wolthusen ,
„ und derer dazu gehörigen Kirchspielen Ganderssum ,
„ Rorichum , Tergasts , Simonswolde und Widdels -

„ wehr hiemit zu wissen , welchergestalt , nachdem

„ Jhro Kaiserl . Majestät , daß denen gehorsamen
„ Uncerthanen die ihnen , bey der vorgewesenen Empö¬

rung , zugefügren Schäden , aus derer boshaften
„ Vaterlandes Feinden Vermögen , ersetzet werden

„ sollen , allergnädigst anbefehlen , und aber Neichs -

„ und Landkundig ist , daß alle aufrührischs Rath -

„ schlüge von denen zu Emden geschmiedet und aus -

„ gesichtet worden ; wir solchemnach nicht umhin ge,

„ könnt , mit Vorbehalt derer von denenselben in alle

„ Wege verwürkten Strafen , vorerst , zum Behuf

„ angeregter , denen gehorsamen Eingesessenen zugute ,

„ allerhöchst ungeordneten Indemnisakion , obbemel -

„ deke emdische Herrlichkeiten dergestalt zur Sequestra -

„ tion zu ziehen , daß die daraus zu erhebenden Ein -

„ fünfte , zu obgedachtem Endzweck , bis Zur ferneren

„ Verordnung angewendsk werden sollen . Jni

„ übrigen wird denen Eingesessenen , subdelegirttk

„ Commisstons wegen , ernstlich bedeutet , daß sie veü

„ dem »

sm) Landschastl . Acten .
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„denen vorhin an dft Stadt Emden , oder deren Ge - 172z
„ richtöverwaltsr bezahlten Abgaben und Schuldig -

„ keilen , weiter nichts , bey Vermeidung doppelter
„ Bezahlung , und willkührlicher Straft , weder

„ heimlich , noch öffentlich , nach Emden , sondern
„solches an die zu verordnende , und ihnen nächst be¬

gannt zu machenden Sequestrations - Gerichksver «

„ walter ( n ) , denen auch die Verwaltung der Justiz
„anvcrtrauet ist , zu entrichten haben . Womach
„ allenthalben die obgedachken Eingesesftnen sich ge¬
hörig zu achten haben , und dagegen , durch der Stadt

„ Emden angemaßtes Gebot oder Verbot , bey ern -

„ sicr unnachbleiblicher Straft , sich keineswcges irren

„ lassen sollen : gestalt sie denn auch hiermit in so weit ,
„ und nach Maaß und Vorschrift dieses Patents von

„ denen Pflichten , womit sie ermeldeter Stadt etwa
„ verwandt , subdelegirter Commissionö wegen , los -

„gezahlet werden ." An die Prediger in den Herr¬
lichkeiten war eine besondere Verordnung erlassen .
Darin wurde ihnen bei schwerer Verantwortung an .

befohlen , sich genau nach den Kaiserlichen Patenten
zu achten , keine Mandate von den Bürgermeistern
und Rath der Stadt Emden anzunehmen , und ihrer
nicht mehr in den Kirchen - Gebeten zu erwähnen ,
sondern sich bei allen Vorfällen , besonders in Absicht
des Pakronakrechkeö und bei sich ereignenden Vacan ,
zen an die subdelegirre Commission zu wenden ( 0 ) .
Da die Emder sich erkläret hatten , sich stille zu hal¬
ten , und sie es jetzt bei Abwarkung der Kaiserlichen
Resolution ans ihre letztere Parikions - Anzeige ge¬
fährlich erachteten , sich wieder mit Gewalt in den
Besitz ihrer Herrlichkeiten zu setzen : so ließen sie e6

bei

(n ) Der Sequestration ^ - Gerichts - Verwalter hieß
Funck .

(o) Samml . Kaiser !, und Commiss . Patente .
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r/szbei einem Protest bewenden . „ Man hat noch nie

„ gehöret — schrieben .ste an die Commission , — daß

„ Jemand wegen einer Jndemnijation wider Emden

„ eine Fobcrung gemacher haben soll , wenigstens ist

„ soiche Fodenmg uns nie zu Gehör oder Gesicht ge.

„ kommen . Vielweniger ist ein Liquidum , xrssviL

„ CLulae coAlttNous ex nustitls z>Lrtibu8 , wie allezeit

„ nach bekannten Rechten geschehen muß , auögesun -

„ den . Um so vielmehr ist also die nächtlicher Zeit

„ angemaßte militairische Sequestrationö - Nehmung

„ der Herrlichkeiten , cm sich , nach den Rechten null

„ und nichtig , weswegen die Stadt die legale Pro -

„ kestarion dawider hiemic ansüget .
" Nicht blos die

Emder Herrlichkeiten , sondern auch einige Privat -

Wohnungen und Güter dererjenigcn , die man für die

ersten Renitenten hielt , wurden stquestriret und mit

einer Kaiserl . Satvegarde beleget . So wurde unter

andern das Haus des Depurirten Rudolf von Rhe¬

den , und das adliche Haus des ritterschaftlichen

Administrators von dem Appelle zu Midlum stquestri -

ret . Gerne hätte auch die subdelegirte Commission

sich der Person des Administrators von dem Appelle
versichert . Er hielt sich aber immer in Emden aus

und so konnte sie sich seiner nicht bemächtigen . Sie

hatte zwar im Januar von dein Magistrat in Emden

verlanget , ihn zu arreciren , und ihn ihr auszulieftrn ;

allein der Magistrat hakte dieses ihn sehr befremden¬

de Gesuch abgeiehnet . Sie müssen uns erst , erwie.

derte der Magistrat , ihre speciale Autorisation die

Glieder der Stände in gesangliche Haft zu ziehen,

mittheilen , alsdeun wollen wir uns naher erklä¬

ren ( s>) .
§ - I9 >

(x ) Landschaft ! . Acttn und Lont . 5xec . ksüi p . ZI9 >

und Zr8
°.
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§ . 19 . 17- 8

Wie dachten die Emder , und die einzelnen statt -
bischen Glieder , die sich noch nicht unbedingt sub -
nnttiret hatten , über das V - rfahreir der subdelrgirren
Commission und des fürstlichen Ministe ! ii ? D -es
ist eii»e Frage , die sich von selbst auflöftt . Nicht so
leicht lasten sich die Gesinnungen und die DentungS -
an der gehorsamen Stande bei den commissarischen
und fürstlichen Verfügungen ausspahen . So wie

vorhin die alten Stände von der grh - imen Commis¬
sion , von den Administratoren des Emder Collegii

'

und von den ordinair Depurircen geleittt wurden : so
machten denn nun die Administratoren des Aunchev
Collegii , und die neuen angesttzleu ordinair Deputir -
ten den Phalanx der gehorsamen Stände aus . Das

Wiederauskommen der alten Stände war schnur¬
stracks wider ihr Interesse , weil sie alsdenn Gefahr
liefen , ihre Posten und die damit verknüpften Be¬

soldungen und Emolumente zu verlieren . Sie waren

grabe solche Männer , die sich gleich vom Anfang an
sudmitkiret hatten , die darum von den Renitnken

vorhin vorzüglich gedränget , und zum Thell leibst
aus der Provinz verbannet gewesen waren . Sie

sahen daher kheils wegen ihr S eigenen Interesse ,
kheilö wegen der langst gewünschten Wir dervergeltmig
es nicht ungerne , daß die vormaligen Renitenten ge-

schwächet , und so gedränget wurden , daß sie nie
die Oberhand wieder erhalten konnten . Es behagte
ihnen daher , daß die Renitenten nicht zu den Land¬
tagen berufen , und von allen ständischen Versamm¬
lungen und Bedienungen völlig ausgeschlossen wür¬
ben . Es gefiel ihnen , daß eine Invemmsarions -
Casse aufgerichret wurde , weil auch sie daraus die

Vergütung ihrer Schäden zu hoffen hatten . Eben
darum war ihnen die Segurstration der Emder Herr .

Vstfr . Gesch . ^ L >. Ec lich -
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i728lichkeikcn besonders angenehm . So dachten sie bei

dem Druck der Renitenten . Wie aber , wenn ven

Verletzung der allgemeinen LandeSverkkäge die Rede
war ? War es ihnen , die so schlechterdings und ohne
alle Reservationen sich den Kaiser !. Decrelen unter«

worfen hatten , gleichgültig , ob die Landesvertrage
Grundfesten der ostsriesischen Constitution bleiben

sollten ? Schwiegen sie als gehorsame Unterthanm
stille , wenn der Fürst oder die subdelegirte Commis ,

sion die Schranken der Accorde überschritten ? Dies

muß man ja nicht glauben . In dein Falle warm

sie eben solche Patrioten , wie die Renitenten . Wie
die fürstlichen Commiffarlen auf dem Landtage im

Januar 1728 einige Eingriffe in die Landesverkräze
mit den allgemeinen Reichsgeseßen und der Rcichs-

Constikution beschönigen wollten ; behorrten sie in

ihrem Landtagsschluß auf ihre Protestatio » , und

wiesen die Commissarien selbst aus das erste Kaiser !.
Decret vom ; 8 - August 1721 hin , wornach zwar
die allgemeinen Reichsgesehe überhaupt , insonderheit
aber die ostfriesischen Resolutionen , Decrete , Accor-

Le und Landtags - Abschiede zum Grunde der ostfticji -

schm Regierung geleget werden sollten . Auf des

Beywort inssnderheic setzten sie den gehörigen
Nachdruck , und folgerten daraus , daß die Reiche-

gesetze den ostfriesischen Vertrügen nachstehen muß«

ten , und jene nur als subsidiarische Gesetze angesche»
werden konnten . War dies denn auch nicht die Mei -

nung der Renitenten ? Diese hatten sich ja ebenfalls

zur Unterwerfung der Kaisi -rl . Decrete , mit Vorbe¬

halt der Landesvcrkräge , schriftlich verstanden . Wir

unterwerfen uns den Kaiser ! . Dccreten und Verord¬

nungen völlig , und zu einem male , blos alleine bit¬

tend , daß Ostsrieslandes und der Stadt Emden Ac¬

corde und Freiheiten nicht sollen subvertiret werden ,
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und bei der Executisn Mitigation gebrauchet werde , 172z
so lautete die letztere Emder Submission . Die alten
und neuen Stände , oder die Renitenten und gehor¬
samen Stände , waren also in der That einig , Und
der ganze Streikpunct in der Hauptsache , oder in

Absicht der Submission , beruhte nur auf einen Miß -

verstand . Allein die gehorsamen Stände wollten
die Renitenten nicht verstehen , vielweniger wollten

sie ihnen die friedfertige Hand bieten . Die nachge¬
suchte Mitigation der Strafe , oder gar eine Amnestie
stimmte keineSwegeS mit ihrem Rechte der Wteder -

vergeltung , mit ihrem Jndemnisakions - Gesuche ,
und mit ihrer Absicht ihre Gegner aus dem Collegia
und aus den ständischen Versammlungen zu halten .
In Absicht der Unterdrückung der Renitenten , waren
sie also mit dem Canzler Brenneisen einverstanden ,
und unterschrieben gerne dessen Wahlspruch : l ' rsenn »
et poense sunt lulcra ibeipublicae . Daß sie aber
bei Geschäften , die auf das Wohl oder den Ruin des

ganzen Vaterlandes , und auf die Aufrechkhaltung
oder den Untergang der Landeöverkräge Einfluß hat¬
ten , ganz anders dachten , davon kann man Bei¬
spiele genug aus den Lccen vorlegen . Wie sie dem

Fürsten auf dem Landtags im Junii 1727 jährlich
i2Ooo Rthlr . wieder auosetzten , machten sie die Be¬

dingung , daß nun auch die vorschwebende Gravamina

vorgenommen und abgcstellet werden müßten . Wie

auf eben diesem Landtage von ihnen , nach der Pro¬
position des Fürsten , die Vermehrung der Kaisers .
Saivcgarde bewilliget war , hatten sie sich vorher
von dem Kaiser ! . Obersten , Baron von Hoflinger ,
die Versicherung geben tasten , daß er die künftigen
hofgerichklichen Judicate auch selbst wider den Für¬
sten handhaben sollte . Auch hatte der Fürst ihnen
versprechen .müssen , sich selbst den hosgerichtlickrn

Cc 2 Senken «
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i728Tenrenzen zu unterwerfen . Wie der fürstliche

Landlagö - Commissarms , der geheime Roch von

Langeln , sich am 4 . Decemb . 1727 in der ständischen
Versammlung einfand , wollten sie ihn durchaus nicht

eher in dieser Qualität anerkennen , bis er seinen eid.

lichen Revers ans die Accorde ihneneingereichek hak¬
te . Wie der Fürst unter dem .26 . Jan . 1728 eine

Verordnung erließ , daß diejenigen , welche in einem
Alker von 20 Jahren sich durch den Genuß des Abend¬

mahls noch zu keiner Religion -bekannt hatten ,
nicht in Gerichten als Zeugen zugeisssen , und aus
öffentlichen Kirchhöfen nicht beerdiget werden sollten,
prokestirken die Stande dawider . Ihnen dünkte diese

Verordnung zu hart und verfassungswidrig, , weil sie
ohne ihre Concurrenz abgefasset war . Sie drangen
so stark in den Fürsten , daß er diese Verordnung auf¬

höben , und eine gemilderte unter dem 6 . Februar er.

lassen mußte . Wie die Renitenten der Rechtswohl -

chat Remissorialien an das Hofgericht . nachzusuchen
verlustig erkläret kvurhen : so hielten sie solches für
einen Eingriff in die Jurisdiction des Hofgerichks ,
und glaubten , daß die unter dem Vorwand der Reni¬

tenz zu verwegernde Remissorialen für die Provinz
die schlimmster ! Folgen haben könnten . ,. Die Stän -

» de — so schrieben sie an den Fürsten — haben das

„ devoteste Vertrauen , Dieselben werbe » in Höchst » st¬
richen Landesväterlichen Gnaden geruhen , zur Weg -

„ raumung auch der für die gehorsamen Landes - Gn -

»,gesessenen zu besorgenden Consequenz und alles schäd¬
lichen Mißtrauens , worunter das geliebte Vater »

„ land so elend seufzet , denen HofgerichtS - JudicatiS
„ den gebührenden Effect und Nachdruck zu gönnen ;
„ damit die getreuen Stände «nrübriget seyn mögen ,
„ wider ihren Wille » zu denen in den Landesverträgen
«vsrbehalkenen Mitteln zu greisen. « Lieget nicht
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sogar in dieser Erklärung der gehorsamen Ständei72 §
eine Drohung ? Ueberhaupt suchten sie die Juris¬
diction des Hofgerichks aufrecht zu erhalten , und ver¬
traten es bei Dem Eingriff der Regierung . Daher
konnte auch der Canzler Brenneisen das von ihm ent¬

worfene Project einer erläuterten Hofgerichtsordnung ,
aller seiner Bemühung ohnerachtet , nicht zur Aus -

führung bringen . Wie die Regierung 1728 an die

Kaiserliche Commission schrieb : » Wir bitten es bei

» dem Project zu lassen , immaßen bis Nokaten des

» Hofgerichts und der gehorsamen Stände nicht wei¬

ntet , als ein Bedenken und Gutachten gerechnet

» werden kann , 8ereniüunc > aber die Verordnung zu
« machen zustehet ; " so gab ihnen dieses Schreiben
neuen Stoff , sich wider das Project zu sträuben , so

daß es nie zu Stande gekommen ist . Wie die Recti -

ficirung der SchaHungsregister vorgenommen werden

Me , wollten sie dem fürstlichen Commissario das
Direktorium nicht zustehen , und bestanden darauf ,
daß sowohl die neuen eingedeichten Lander , oder Pol -

der , als die fürstlichen Bedienten den SchaHungen

unterworfen werden sollten ^ Wie nun dis subdele -

girte Commission durch ein Patent unter dem 16 .

August 1728 den Bauerrichtern und Kedden anbe »

fehlen ließ , die SchaH '.mgspflichkige Häuser , Länder
und Personen aufzunehmen , und dis Speclsicationen
ihnen einzuscnden : so prokestirten nicht nur die ge¬
horsamen Administratoren und ordinair Deputaten
dawider , sondern inkerponirten sogar eine Appellation
an den Reichshofrakh ^ Wie endlich der Fürst ein
Edick publiciren ließ , daß zur Verhütung der Jagd -

Contraventlonen , Niemand sich mit Flinten und an -

derm Schießgewehr in dem Felde sehen lassen sollte :

so prokestirten die Stände auf dem Landtage im Oct .

172g dawider , und bezogen sich aus den H2 Artikel
Cc z der
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» 72Zder Concordaten und auf den z ; Artikel des oster «

hausiftl )en Lccordes . Auch fanden die gehorsamen
Stände die dänische Einquartierung dem ganzen
Hemde überaus nachtheilig und unnütz . Denn die

Renitenten hatten wegen der entlassenen Emdcr Gar «

nison , und dagegen verstärkten Kaiser ! . Salvegarde ,
und des Fürsten eignen Miliz keine Hoffnung je wie-

der aufzukommen . Die Dänen lagen zwar alleine

den Renitenten zur Hast , diese allein mußten zwar

ihnen Quartier geben , und durch die von ihnen zu
entrichtende monatliche Renitenten - Steuer wurden

zwar die Unkerhalkungs - und Löhnungskosten bestich,

ren ; allein mittelbar litt auch die Landescasse , weil

viele Renitenten dadurch so sehr geschwächet waren,
daß sie die landschaftlichen Schatzungen nicht mehr

entrichte » konnten . Die häufigen Klagen der ge«

hvrsamen Stande — denn auf die Ieremiaden der

Renitenten wurde gar nicht geachtet — giengen
endlich gar in Drohungen über . Dies bewog den

Fürsten , daß er vor und nach drei Compagnien ab-

ziehen ließ . Die dritte räumte am zo . Sepk . diese

Provinz . Die vierte blieb indessen noch einigt

Jahre stehen . Aus diesen angeführten Beispielen

gehen die Gesinnungen der gehorsamen Stände in

dieser unseligen Epoche von selbst hervor ( -z) .

(g) Landschaft !. Acte«.

Zweyter
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Zweytcr Abschnitt .
K. i . Die ostfviesischcn Unruhe » werden ein Gegenstand

der Verhandlungen zwischen Holland , England und
Frankreich auf dem Friedsnscongrcß zuSoisions . §. 2 .
Der holländische Gesandte Hop und der Cardinal Zieury trc »
ten mit dem Kaiserlichen Gesandten , Grafen von Sinzendorf ,
über die vstfriesischen Angelegenheiten in Confcrcnz . § .
Der Fiicst läßt wider alle Verhandlungen über die Streitig »
teilen zwischen ihm und den Stänken prvtcstircn . § , 4 . Der

Laiser bestätiget zwar in einer erlassenen Resolution noch «

ma !s die vorigen Decretc , befiehlt aber einen allgemeiner »
Landtag auSjuschrciden , und cerl,eilet den Renitenten eine
Amnestie , wenn sie stch völlig submittiren werden : § 5 .
doch diese zweideutige Resolution beruhiget so wenig die Stadst
Emden , und ihre Anhänger , §. 6 . alö die Gencralstaaten -

Diese lassen ihre Bedenklichkeiten darüber dem Kaller in Wien ,
7 . und den französischen und englischen Gesandten in Sois »

sotts mittheile » . Die Folge dqvvn ist eine für die Renitenten

günstigere Kaiserliche Declaration der vorigen Resolution »
Z- 8 . und die nun auf Zuspruch der Generalffaatcn erfolgte
völlig unbedingte Submission der Stadt Emde » § 9 .
Die Kaiserliche subdelcgirte Commission läßt sich aber von
dem fürstlichen Mimsterio überholen , diese Submissionsacte
zu verwerfen , s . >o . Oer Kaiser nimmt dieses - cnebinen
der Commission ungnädig auf , erkennet die Emder Sub¬

nussionsacke für genugthucnd , und errheilcl eine neue

SÜristiscr : Resolution für die Renitenten - § - >- Der Canzier
Brenneisen machet Anmerkungen über diese- Kaiserliche Reso¬
lution , und sendet sie dem kaiserlichen Hvstagcr ein . § .

Dagegen reichen die alten Stände überhaupt und die Stadt

Emden besonders ihre Beschwerden sowohl wider die bisheri¬
gen Kaiserlichen Deercke , ai » wider die Verordnungen der

Commission dem ReichLhosrath eia .

§ . i .

Angelegenheiten , welche unmittelbar mit der 5728

streitig gewesenen spanischen Succession in

Verbindung standen , veranlaßt « »» den so sehr be¬

kannten Congrcß zu SoissonS . Dieser Congreß
wurde am 14 . Jun . dieses Jahres » 728 eröfnct »

Hier durchkreuhte sich das verschiedene Interesse der

europäischen Mächte , die ihre Gesandten in SoissonS
hakten . Das Augenmerk der Generalstaaten war

auf die gänzliche Vernichtung der Kaiserlichen Hand-
C c 4 lungs -
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1728 ungö - Compagnie in Ostende , und dann auf die

Beendigung der ostfriesischen Streitigkeiten zwischen
dem Fürsten und den Ständen gerichtet . Daher
harten diese ostfrieslschen Irrungen keinen unbetracht .
liehen Einstutz auf die Verhandlungen in Svissons .
Die Genenüstamen waren der Meinung , daß das

Verfahren der Kaiserlichen Commission nicht mit der

Landeöconstitulivn und mir den unter ihrer Garantie
errichteten Verträgen übereinstimmte . Dabei be¬

sorgten sie , daß der Kaiser ihre Pfandrechte auf die

ostfriesischen Landesmittel , die ihnen zur Sicherheit
ihrer Vorschüsse verschrieben waren , und dann ihr
Besatzungörecht in Emden beeinträchtigen wü - de (r).
Sie ließen daher dem in Soissonö anwesendenKaise »
liehen Minister , Grafen von Sinzendorf , anzeigen ,
daß sie sichgemüßiget sähen , diewstfriesischen Streitig -
feiten auf diese Versammlung zu bringen , wenn sie
nicht in kurzer Zeit zu ihrer Satisfaction abgcstellet
würden . Sie erhielten aber keine gnügige Antwort .
Vielmehr vernahmen sie , daß man an dem Kaiser¬
lichen Hofe daran arbeitete , ihre Besatzung ans
Emden zu verdrängen . Dies bewog sie , die an¬
wesenden Gesandten ihrer Bundesgenossen zu Über¬

holen , um mit ihnen gemeinschaftlich bei dem Kaiftr
auözuwürken , daß die sequestrieren Herrlichkeiten d : r
Stadt Emden wieder zurückgegeben , die übrigen
ständischen Gravomina gehoben , und die ergangenen
Kaiserlichen Decrete gemildert würden . Falls aber
der Kaiser solchen Vorstellungen kein Gehör geben
möchte , so verlangten sie von ihren Bundesgenossen ,
von Frankreich und England , daß sie die ostftiesischen
Angelegenheiten als eine Sache ansthen «nächten ,
worin sie ihren kräftigen Beistand , der ihnen in dem

hannoverischen Vertrag zugesicherk war , mit Recht
fodern

(r) VVsgenasr chf . i g . 8 . 72 . x. 467 . und 471 .
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fodern und erwarten könnten . Der staatische Be - i72z
vollmächkigre , Cornelius Hop , reichte diese Note !
dem französischen und englischen Gesandten im Julis
ein . Lehrers waren vollkommen mit dm General -
siaaren einig . . Sie sahen die osifricsischm Angelegen¬
heiten , so weit dis Republik der vereinigten Nieder¬
lande dabei inkeressüet war , als einen calus foecleri » —
an (») . Nicht so dachten der Cardinal Fleury und
die andern französischen Minister . Sie glaubten
nicht, daß Frankreich aus dein hannöoerischen Bünd »
niß verpflichtet sey , die Republik wegen der ostftiesi .
schön Irrungen zu unterstützen . Indessen erklärten
sie sich , gerne alles mit beizutragen , um den Kaiser
auf andere Gedanken zu bringen ( t ) .

§ - 2 .
Der staatische Ambassadeur Hop hielt hierauf eine

mündliche Conferenz mit dem Grasen von Sinzen .
Cc z dorf .

h ) Hannover hatte längstens feine Aufmerksamkeit
auf die künftige Nachfolge in Dstfriesland wegen
der mit dem Fürsten gerrossnm Erbverbrüderung
gerichtet . Sehr ungelegen war es daher dem
hannoverischen Hofe , daß die westphalische Kreis »
ausschreibende Fürsten den Auftrag erhalten hat¬
ten , die Kaisers Befehle in Ostfriesland mit miß »
kairischer Macht zu Vollstrecker, , weil dadurch der
König von Preußen die beste Gelegenheit erhielt ,'
seine in Emden liegende Truppen zu verstärken .
Auch dieses sahen ungerne die Generalstaaten als
Nachbarn . Pauli Preußische Geschichte , 8 - Theil ,
p . 2 i ; > Es löfir sich also leicht begreifen , warum
die Krone England und Holland über die ostfriest .
schen Angelegenheiten , jedoch aus verschiedenen'Gesichtspunkten , gleichstimmend dachten , und st«
auf den Eongreß zu Soissons brachten , wohin dies«
Streitigkeiten eigentlich wohl mcht -gchörteg .

(t) Ws ^LNLer p . 522 . und 52z .
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L728dorf . Dieser versicherte ihm , daß der Kaiser keines.

wegeS beabsichtige , die staatliche Besatzung aus

Emden zu verdrängen , indem der Kaiser lieber in

Emden eine staatliche , als eine andere fremde Gar .

nison sähe . Auch waren schon solche MaaZregeln

genommen , daß dis Generalstaaten wegen ihrer Vor¬

schüße sicher seyn könnten . Indessen verlangte der

Kaiser durchaus , daß die Renitenten sich submittircn

sollten . Hop erwiederte hierauf : Es wäre wohl

darunter kein großer Unterschied , ob die staatische

Garnison wirklich angegriffen , oder in Emden ein.

geschloffen würde , da sie zu jeder Stunde besorgt

seyn müßte , überrumpelt zu werden . Auch wollten

Ihro Hschmögsnden gerne mitwürken , daß die Renk,

temen sich unterwerfen sollten ; doch müßte man ihnen

erst ihre Privilegien , ihre Güter und ihr Leben zu-

sichern : und hierüber wollte er eine bestimmte Er¬

klärung von dem Wiener Hofs erwarten . Dagegen

äußerte der Graf von Sinzendorf , daß der Kaiser ,

vermöge seiner Reichs - Obliegenheit , die Streitig¬

keiten nicht durch einen Machkspruch , sondern nach

Anleitung der Gesetze und der Landes - Privilegien

decidiren könnte . Doch wäre er nicht genug davon

unterrichtet , ob die Ostfriesen ihre Privilegien ans

eine gesetzmäßige Weise erworben hätten ? Gleich

nachher schrieb der Graf an den Kaiserlichen Ge¬

sandten , Grafen von Königs - Eck in dem Haag ,

daß die ostfriesischen Streitigkeiten leicht gehoben

werden könnten , wenn nur die Generalstaaken die

Renitenten bei ihrer Renitenz nicht unterstützten .

Und dann gab er dem flämischen Gesandten Hop zu

erkennen , daß der Kaiser nie zugc-ben würde , daß

eine Sache , die das deutsche Reich beträfe , auf den

Congreß zu Soissons gebracht werde . Er glaubte

auch , daß der Cardinal von Fleury mit ihm hierin
ein-
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einstimmend dächte . Hierin irrte er sich aber . Denn 1725

kurz nachher schrieb der Cardinal an Hop , daß er

zwar daraus bestanden habe , daß die dcmschen Reichs »

Angelegenheiten nicht vor diesen Congreß gehörieu , ^

er indessen doch solche Sachen ausdrücklich davon aus¬

geschlossen hatte , die entweder auf den westphälischen
Frieden Bezug hätten , oder wobei die Bundesge¬
nossen Frankreichs vorzüglich interessiret waren , und

zu dem letztem Falle rechnete er nun allerdings die

ostfriesischen Angelegenheiten . Auch erklärten sich
die französischen Minister , daß der König , ihr Hn- rr ,
sich endlich entschlossen habe , der vereinigten Republik
in den ostfriesischen Sachen die Hand zu bieten (u).

§ 3.
Das Gerücht von den Verhandlungen bei dem

Congreß zu Soissong über die ostfriesischen Streitig¬
keiten breitete sich bald nach Oststieöland aus . Der

Fürst gab in einem Schreiben unter dem i z . August
den Generalstaaten seine Unzufriedenheit darüber zu
erkennen , und protesiirte wider alle zu seinem Nach -

cheik zu fassende Schlüsse : » Wir zweifeln gar
» nicht — schrieb er — daß Jhro Kaiser !. Majestät
» Ihre und des Reichs - Jurisdiction , Autorität und

« Hoheit zu schützen wissen werden ; indessen werden

» Ew . Hochmögende Uns nicht verdenken , daß Wir

» vor Uns , Unsere Erben und Nachkommen an der

» Regierung declariren , daß Wir einer solchen zn
» dem Congreß keineSwegeö gehörigen , mithin un »

» statthaften und unbündigen Handlung hiemit nicht
« allein öffentlich widersprechen , sondern auch vor
» Gott , vor der Kaiserlichen Majestät , vor dem gan -

« zen Römischen Reich , sodann auch vor allen bei

« dem Congreß interefsirten Puissancen Uns verwah -

« ren ,
(u) V̂sgenacr 52z — 52 ; .
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i728 „ ren , daß weder Wir noch unsere Posterität durch

„ das was unverhoften Falles unstatthaft gehandelt ,

„ oder geschloffen werden wollte , uns an unfern ha¬

benden und von gegenwärtiger Kaiserlichen Com -

„ Mission meist erörtert lind festgestellten äandes -

„ herrlichen Rechten keineswegeS hindern , oder dar -

„ an auf einige Weise binden , vielweniger zu gut .

„ liehen Handlungen zwingen lassen werden ( v) .
"

Wie wenig dieses fürstliche Schreiben gefruchtet hat ,
« n

'
rd der Erfolg zeigen .

§. 4 .
Die Stadt Emden hatte sich im Jun . l727 den

Kaiserlichen Verfügungen schlechterdings unterwor¬

fen , und nur gebeten , daß die Landesvertrage un-

verleHet gelassen werden mögten . Da diese Pari -

tionserklärung in dem Kaiserlichen Decrete vom 4

Ork . 1727 als unzulänglich verworfen war , und

^ die Emder dawider nochmal « - eine Remonstration

dem Kaiserlichen Reichshoftath eingereichet hatten ;

so hielten sie seit dieser Zeit sich stille , und warteten

noch immer darüber die Kaiserliche Finalresolution

ab ( w ) . Die Verhandlungen in Soissons zwischen

.7
den

t ») Fürst ! . Schreiben an die Reichsversammlung zu
Regensburg vom t Aug . ' 7; o Beilage 8 .

(v ) xvsAenser sagt c . I . p . 527. Die Generalstaa -
ten hatten nach der Confeienz mit dem Grafen von
Sinzendorf nochmalen den Emdern die Submission
angerathen , und diese hätten sich dazu endlich mit
Vorbehalt ihrer Privilegien verstanden , der Kaiser
aber hatte diese Submission nicht angenommen.
Er beziehet sich ! deshalb auf die bei Kontier Xe -
cueii kitioriguc befindliche staatliche Resolution vorn

7 Aug . 1728 - Die in dieser Resolution erwähnte
Submission ist aber die Paritionsanzeige vom 14
Iun . 1727 . Es haben vielmehr zu folge dieser Re-
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den Kaiserlichen , staatischen , französischen und eng - i ^ S

lischen Gesandten , und in Wien zwischen den , ftaa -

klschen Residenten Hamei BruyninZ ' und dem Kai¬

serlichen Ministers würkten ein unter dem i z Sept .

Erlassenes Kaiser ! . Patent . Die Hauprsiellen des -

selben lauten so : „ Wir Carl Vier . Fügen denen

,. gesummten , sowohl gehorsamen , als ungehorsamen

„ Ständen und Unterrhanen in Ostsriesland hiemit

„ zu wissen , obwohl Wir die Execution Unftrs lez -

„ teren Kaiserlichen Patents vom 9 In » . 1726 wi ->

« der die , die sich vorbeschriebener Maaßen nicht

„ snvmitt -ret haben , nach der Strenge vollziehen Zu

» lassen, genügsame rechtmässige Ursachen hätten ; so

„ wollen Wir dennoch zur Erweisung Unserer son¬
derbaren Clemenz und Langmüthigkeit euch Reni¬

tenten — zum leztenmal noch eine Frist zur Ein -

„ bringung eurer Paritionserklärung — gnädigst

« verstattek , und zu den , Ende Unserer Kaiserlichen

„ Commission zugleich Unsere vollkommene Macht

« und Gewalt ertheilet haben , einen Landtag auszu -

„ schreiben , und in dem Ausschreiben eine vierwöchi -

»ge Frist , allen und jeden von euch bisher noch un -

« gehör -

folution die Generakstaaten nach der Conferenz mit
dem Kaiser !. Minister gar nicht gerarhen gefunden ,
die Emver zu einer unbedingten Submission auf «
zuwumern . So Heist,es weiter bei kvull 'et l '

. V.
P . 272 . 1 .̂ dl . ? . coiNlllerant presenrement , gus
cenx cl' kmclenet Icurs säkersiits stanc cleclsrer z>rr
les Oecretr sms>c» LUX svoir encouru ls perte 6e
leurs blenz et sic leim vie , Lllc« ne voyent ps «
commeni pnuvoir en conscience leur conleiller cle «s
soumettre s cle tels clccrers , iur taut remargusnt
I'sutvrite gus le k'rince et ton lVIinitiei e ont sur
tes (7ommilsnires subclelegucr , gui «uiveiic cn touc
les iiitentions clu clit ^liniliere , en ssorte gu' ll ns
rette sucunc porce ouve ^te si-ix re^retentstloni ! vu
rsmvuürsnces cle ceux cl 'Lmbclcn.
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r ? 28 . gehorsam gewesenen Renitenten , zur Einbringung

» eurer Paririonserklärung , nach MaSgabe Unserer

» vorigen in ILM iuaicsttun erwachsenen Kaiser !!-

» chen Patenten —' anzuberaumen , und daneben ,

» zur Benehmung aller Furcht Unser Kaiserliches

» fteyeS sicheres Geleit euch erscheinenden Zu erthei-

» len , mit der weiteren gnädigsten Erklärung , daß

« ein jeder von euch Renitenten , der Zur angedeute -

» ten Submission sich bcquemet , der gänzlichen Be ,

» freyung von der in osterwehnten Kaiserlichen Pc>-

» tenten bestimmten Pön , des Verlustes aller —

« Ehren , Würden , Diensten , Freiheiten , auch leib

« und Lebens ( jedoch vorbehaltlich der schuldigen

« Concurrenz , zur Abtragung des von des Fürsten

„ zu Osisnesland Lbd . und den gehorsamen Etän -

» den und Eingesessenen , erlittenen Schadens , sich

» würklich zu getrosten und zu erfreuen ; diejenigen >

« friedbrüchigen Renitenten aber , so dieser Unserer

» Kaiserlichen Gnade durch beharrlichen Ungehorsam

» und Trutz sich abermalen unwürdig machen , nicht

» allein in angedeutete Pön , — sondern auch in Ve »

» lust aller und jeder Haab und Güter , welcher En-

» den und Orten disselbige im heiligen römischen

» Reich anzutreffen , hiemit condemniret seyn und

» kleiden , und die Execurion sothaner Strafen un-

» nachläßig vollzogen werden solle , mit dieser Er-

» läuterurig jedoch , daß nicht allein die Zwey Hauch

» rädelsführer und Urheber dieser Rebellion / Na -

» mens Bernhard Heinrich von Appel und Rudolf

» von Rheden ; sondern auch diejenigen , welche an

» denen insbesondere begangenen Personalthatschlä
-

, ,gen Theikgehabt zu haben , entweder geständig , oder

» derenthalbei / rechtlich zu überzeugen scyn werden,

» von solcher Unserer Kaiserlichen Amnestie aller-

» dings ausgenommen seyn , und gegen selbige den
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„ Rechten nach verfahren werden solle, wobei Wiri -^ b
»jedoch nach voüführtem JnquisitionSprcccß und hier - »

» über von Unserer Kaiserlichen Commission einge -
„ sührten Berichten , wegen Milderung der verwürk -
» ten Strafe , auf erfolgte Submission , Uns weiters
„ sodann gnädigst entschließen werden ( x) ." Diese
Iaiserl . Resolution wurde auch dem siaakischen Resi¬
denten in Wien Hamel Brüning mit einer Note
zugestellet . Hierin war besonders ausgeführt , daß
der Kaiser , als des Reichs höchstes Oberhaupt , keiner
auswärtigen Macht einige Cognition oder Protection
in den Angelegenheiten des Fürstenrhumö OstrieS -
landes verstatten könnte . Auch war darin den Ge¬
neralstaaten die Besorgnis ; genommen , daß durch
die Sequestration der Emder Herrlichkeiten die hol¬
ländische Creditoren gefährdet werden sollten . We¬

gen der staatischen Besatzung in Emden Heist es ,
» daß deshalb noch nichts vorgenommen worden ,
» wiewohl — lautet der Zusatz — Ihr » Kaiser ! . Ma¬
jestät von denen förmlichen Conventionen zwischen
„ Fürsten und Ständen von Ostfriesl . kraft welchen
„ mit Vermissen und Genehmhalkung Jhro Kaissrl .
„ Majestät glorwürdigste Vorfahren , die Besatzung
„ in Emden eingeführet worden , nichts bekannt noch
„ wissend , und wären Allerhöchst Dieselben der Pro -
„ duction , wenn man ßchchierauf Zu fuudiren bchar -
>>ren sollte , gewärtig . " Und dann Heist es am
Schlüsse : „ Gleichwie nun hierausgnugsam erscheinet ,
--daß Jhro Kaistrl . Majest . bei dieser in Ostsries -
„ land ausgebrochenen abscheulichen Rebellion De -
„ ro angebohrne Kaiftrliü -e Clemenz der Strenge der
« Rechten Vordringen lajsen ; also versehen sich auch
« Allerhöchst Dieselben zu den Herrn Generalstaaten ,

„ Sie
(H Abgedrückt in Oorn . 8p . b . p . zz ^ . und in dec

Lamullung Kaistrl . Patente .
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1728, - Sie werden nicht allein denen kindischen Magi -

„ siratSpersonen und andern Aufrührern in und außer

„ der Stadt künftig kein weiteres Gehör geben so»,

„ dem vielmehr die Weisung,dahin thun , daß sie

„ von ihrem Ungehorsam abstehen , und sich denen

„ Kaiserlichen Oberstrichterlichm Verordnungen ge-

„ horsamlich unterwerfen sollen , immaßen dieses das

„ einzige wahre und kräftige Mittel ist , wodurch der

„ Ruhestand in dem Fürsienthum Ostsriesland wie-

„ der vollkommen hergesteuec werden könne " (zch .

Diese Kaiserliche Resolution war für die Stadt

Emden und die übrigen Renitenten schon günstiger ,

wie die vorigen Patente , wornach sie aller auer -

erbten und sonst erlangten Ehren , Würden , Freihci -

ten , und so gar des Leibes und des Lebens verlustig

gehäu sollten . Auf diese strengste Ausführung der

Kaiserlichen Dekrete und auf die Vollziehung die¬

ser Strafe . « hatte das fürstliche MinGerium , wel¬

ches eine Submission nicht hinlänglich erachtete , bis¬

her bestanden . Nun aber erhielten die Renitenten

durch diese Kaiserliche Resolution eine völlige Ämne -

sli
'
e , wenn sie sich noch zur Einbringung einer un¬

bedingten Paritionserklärung verstehen wollten .

Und dann erzeigte ihnen der Kaiser die Gnade,daß

sie , da sie so lange von den öffentlichen ständische »

Versammlungen ausgeschloffen gewesen , wieder zu

dem nächst bevorstehenden Landtag berufen werden

sollten . Indessen beruhigte diese Kaiserliche Re¬

solution die Stadt Emden und die übrigen Reniten¬

ten nech lange nicht , weil ihnen darin die Aufrecht¬

haltung der Landesverkräge nicht zugesichert war .
Sie

(>) klont, ksc . 8x. p. zzz —zz ? nkid kvuüct 1 . V.

x. S79 - 284-
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Aie glaubten auch , daß sie auf dem Landtage nur ^ L
Figuranten vorstellen könnten , so lange die gehör ,
samen Stände , die . ihnen stets verdächtige subdele .
girre Commission stind das fürstliche Ministerium
die Gewalt in den Händen hätten , und alles nach
ihrem Gutdünken lenken konnten . Und dann hiel¬
ten sie die Amnestie noch zu sehr auf Schrauben ge¬
stellt , da diejenigen , welche an Len Personaltod -
-schlägen Theil genommen , davon ausgeschlossen blei¬
ben sollten . Sie befürchteten nämlich , daß man
diese,Ausschließung so weit auödehnen möchte , daß
die Amnestie von keinem Nußen bliebe . Vorzüg¬
lich aber waren die Emder darüber unzufrieden , daß
die Sequestration ihrer Herrlichkeiten noch nicht aus>
gehoben worden . Diese ihre Bedenklichkeiten und
Besorgnisse , theilten sie den Generalstaaten mit ,
und baten um deren Beistand zur Beruhigung des
Landes ( r ) .

§ - 6 .
Die Generalstaaten waren schon selbst mit der

Kaiserlichen Resolution unzufrieden . So wie das
Schreiben der Stadt Emden eingieng , gaben sie
ihrem Residenten in Wien unter dem 14 Octobr .
auf, dem Kaiser vorzustellen , Tvie sie in der Resolu¬
tion des Reichöhofraths und der ihnen ertheilten
Nachricht nicht die Satiöfaction und Versicherung
gefunden hätten , die sie von der Billigkeit und
Freundschaft Sr . Kaiserlichen Majestät Erwar¬
tet hätten . « Sie hätten — so lautet ihr Schrei¬
ben unter andernjweiter — nie in Zweifel gezogen ,
» daß Ostfriesland nicht eine Provinz seyn sollte , die
» zu dem Reiche gehörte , und der Kaiserlichen Jn -
« risdictjon unterworfen wäre ; daraus folgte aber

„nicht
(- ) Landschaft! . Acten.

Wfr . Gesck. 7B . Dd
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„ nicht , daß sie , als Nachbarn und gute Freunde ,
„ auf beider intereMrer Parcheien Ersuche» , nicht
„ sollten befugt gewesen seyn , .durch ihre Vermute-

„ lrmg die entstandenen Unruhen zu stillen, die Par-

„ theien in der Güte Zu vereinigen , das ihnen von
„ beiden Seiten angetragne Compronüß über die

„ Differenzen anzunehmen , darauf ihre Ausspra.'

„ che Zu ertheilen , und auf beiderseits ParthcienBe .

„ gehren ihre Manutenenz ihnen zu versichern . —

„ Dies wären Sachen ^ .die mit der Subjection dkL

„ Landes unter dem Kaiser und dem Reich auf keine

„ Weise etwas zu schaffen hätten : Zumalen Ihm
„ Hochmögenden nicht anders wüsten , als daß die

„ Stände sowohl, als die Fürsten allewege bereit ge .

„ wesen : ihre Pflichten und Lasten , die sie Sr . Kai-

„ serl . Majestät und dem Reiche schuldig wären , zu
„ entrichten . Eben deswegen harren sie auch dafür
„ gesorget, daß in den Verträgen und in ihren De-

„ cisionen die Clausel , daß alles Sr . Kaiser ! . M -

„ jestät und dem Reich unpräjudicirlich seyn sollte, ein-

„ geschloffen worden . — Ihre Hochmvgendcn hät-

„ ten übrigens nothwendig gefunden , diese Mr -

„ siellung zu machen, um dadurch der Folgerung , als

„ wären ihre Gedackken dahin
'

gegangen , daß mm

„ die Provinz Ostfriesland nicht als eine Provinzdeä
„ Reichs consideriren , oder dieselbe der Lnkerchämz -

„ keit des Reichs entziehen wolle, zu begegnen " —

Wegen der staatischen Besatzungen in Emden und
Leerort drückten sie sich so aus : » Es sey unläugönh
„ daffihre Garnisonen über r 20 Jahre cum iciea-

„ ti' 3 er gsnsmis Oselürum et Impsrü in Osistiesland
„ gestanden, und so -wenig zur Beschwerung deöLan-

„ des , als Beschwerung Osifrieslandes und z>M

„ Nachtßei ! des Kaisers und des Reichs je gebraucht
„ worden . Es könne und muffe eine so langwierige
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„Possession ihnen billig Zu einem rechtmassigen Titele ? ^
„ dienen , und es würde ihnen eine äußerst harte
„ Sache seyn , wenn man sich unternehmen würde ,
„ sie aus dieser Possession zu setzen, insonderheit da
„ ihre eigenes Sicherheit diese Besatzung nothwen -
„ dig machte — Die Erklärung , daß den Kaiser ,
„ lichen Commissarien auf den vordem Fürsten , bei
„ dem Reichshofrath , angebrachten Antrag pro all -
„ lluaencio milite llkUsvlco noch nichts zugekommen ,
„ ge,währte Ihnen keine Versicherung , da dasjenige ,
„ was den Commissarien heute noch nicht zugekom -
„ men , ihnen morgen zügestellek werden könnte . —

„ Unterdessen fey es Ihro Hochmögenden angenehm
^

„ zu vernehmen , daß man durch die Sequestration
„ der Emder Herrlichkeiten , und durch die Besetzung
„ mit einigen Kaiserlichen Soldaten nicht intendire ,
„ die Stadt Emden zu beängstigen , oder ihr im ge¬
ringsten die Zufuhr zu verhindern . Sie wollten
„ sich auf den Effect solcher Zusage gerne verlassen ,
„ wie auch darauf , daß für Bezahlung der Zinsen
„ und Capitalien , so unter ihrer Garantie zur Repa ,
„ ration der Deiche negotiiret worden , gesorgetwer -
„ den sollte . — Uebrigens müßten sie bei der Reichs ,
« hoftathsresolntion noch folgendes bemerken : Erst -
„ lich daß die sogenannten ungehorsamen Stände
„ aufs neue für abscheuliche Rebellen erkläret worden ,
» denen eventualiter alle Ehren , Würden , Freihei .
„ ten , ja Leib und Leben aberkannt worden . Dre¬
sses müßte sicherlich diesen Leuten hark fallen , indem
„ sie , nach ihrer Meinung , nichts anders gethan , als
„ daß sie in ihren Streitigkeiten mit dem Fürsten ,
» ihren Rechten , Freiheiten und Privilegien vorge -
„ standen , wozu sie vermöge ihres geleisteten Eides
„ und ihrer Pflichten verbunden gewesen . — Zwei¬
tens , daß Sr . Kaiser ! . Majestät zwar gut gesun «

Dd 2 „ den .

! ' >

!
'

ii '
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1728 ' ^ n , die .sogenannten ungehorsamen Unterthanen ,
„ unter sicherer Bedingung , mit auf den beoorste -

„ henden Landtag vorladen zu lassen , und daneben

„ eine Amnestie wegen des vorgegangenen ihnen ver-

„ sprechen lassen, indessen aber durch 'die beigefügten
„ Conditionen und Clausuln der Effect davon schiene
„ weggenommen z«i seyn — In Absicht der von der

„ Anrnestie ausIeschlosseirenRenitenten,erkennten zwar
„ Jhro Hochnwgendeii gerne,daß diejenigen , die sich ei¬
gnes wirklichen Mordes schu l d ig -geni ach e cke i n e r Gna>

„ de würdig seyen , indessen würden ohne eine nähere
„ Bestimmung alle diejenigen , rpelche den Actionen
„ beigewvhnet , worin Blut pergossen worden , in
„ Unsicherheit gestellet , ob auch sie an der Amnestie
„ mit Theil haben sollten ? — Dann schienedadurch ,
„haß der Schaden , den der Fürst und dessen gehör-

„ same. Stände gelitten , aus den Gütern der soge-

„ nannken Renitenten lerstattct werben sollte , vor-

„ auSgesehek zu seyn, daßder Schaden alleine durchdie
„ Renitenten veri -rsachet worden , dagegen aber von
„ Seiten des Fürsten oder seines Minisierii dazu kei -

„ ne Anleitung und Ursache gegeben sey . Es könnte
„ auch der Schaden , da er nicht specisiciret worden ,
„ soweit exkendiret werden , daß alle Güter der Rem-

Stenten , zu der Entschädigung nichtihiyreichten (r>A
— Endlich drittens , daß die fernere .Untersuchung ,

AB .- « noch vor die snbdesegirten Commissarien gehören
„ sollte ; zw diesen aber hätten , sie kein Zutrauen ,

„ son.

ffs) .hierin irrten sich die Generalstaaten so sehr nicht .
Der Schaden , den die Renitenten 'überhaupt ver»
ursachet chatten, Hekrug nach einem Anschlag, den
der Fürst dem nisderrhemisch -westLhalifchen Kreise
17 ; i zu Aachen einreichrn wß/gü -oisyt ) Rthlr . oder
beinahe ra Millionen Gnldrn - Reg . » . Landschaf»'
Atten.
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„ sondern hielten sie für parthe lisch . Wenn dem - i/zz

» nächstIhro Hochmögende in der Kaiserl . Antwort .

» und des Reichshofraths Resolution nicht fänden ,

»auf welchen Fuß die Regieningsverfassung in Ost -

»siiesland künftig eingerichtet werden sollte , ob und

»wie ferne die Arcorden , Vertrage lind Decisionen ,
»als die Grundgesetze der osifriesischen Regierung bei -

»behalten , oder adgeändcrt werden sollten ; und sie

»ferner bedachten , daß bei den Clauseln der Amne -

»stie rechtmäßige Bedenklichkeiten verwalteten ; so

»könnten sie nicht sehen , daß die -so sehr gewünschte

» Ruhe in Ostfriesland wieder hergestellet werden

» würde . Sie könnten daher den Eindern und ih -

„ ren Anhängern , in Ermangelung eines festen

» Grundes der Versicherung bei vorwaltenden Be¬

denklichkeiten zur Annehmung oder Nichtanneh .

, ,mung solcher Conditionen , worin für ihre Freiheit ,
„ Ehre , Gut und Leben so wenig Sicherheit zu sin .

»den, mit gutem Gemüthe nicht rathen (b ) .

§ . 7 -

Bei dieser in Wien überreichten Note ließen
die Generalstaatsn es nicht bewenden , sondern (heil¬
ten auch den französischen und englischen Gesandten in

SoissonS die ReichshofrathSresolukion und die ihnen

zugekommene Antwort mit . Sie ließen zugleich
durch ihre Gesandten Hop und Gorlinga vorsiellen ,
wie wenig die Kaiserl . Resolution und Antwort ihrer
eignen Sicherheit und den AussichtenzurWiederher¬
stellung der Ruhe in Ostfriesland entspräche , besonders
da die Emder und ihre Anhänger so viele gegründe¬
te Ursachen zu haben schienen , sich über die harten

'und

.parteiischenProceduren der subdelcgirten Commis¬

sion zu beschweren . Sie suchten daher die französischen
Dd z

'
und

(d) cont . 8p. k p ZZ7 > ?4l .
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l728und englischen Gesandten nochmal zu Überholen ,

dahin zu arbeiten , daß die ostsriestschen Angelegen¬

heiten auf einen festem und richtigem Fuß gebracht
würden (a ) . Auf die in Wien von 'dem staatlichen

Envoys Hamel Brüninx überreichte Note ertheilke ,
der Kaiser seinem Gesandten und Minister Grasen
von Sinzendorf unter dem 28 Novemb . den Auf¬

trag , zu erklären , daß er unters den Todkschlägern ,
die von der Amnestie ausgeschlossen werden sollten,

nicht diejenige verstünde , die an dem öffentlichen
Ausstand und den blutigen Artionen mit Antheil

gehabt ; sondern nur solche die persönlich einen Mord

begangen hätten . Mit dieser Erklärung glaubte
der Kaiser , daß die Generalstaaten sich nun völlig

beruhigen könnten ( cl ) . Allein diese Erklärung , die

freistch den Renitenten schon mehrere Sicherheit ver¬

schaffte , war den Generalstaaten noch lange nicht

hinreichend , da dis andern Puncte so ganz
'
übergan¬

gen waren . Mittlerweile hatten die Generalstaas
den ihre Unterhandlung mit dem französischen Äim -

sterio fortgesetzet , und besonders den Cardinal von

Fleury auf ihre Seite gelenket . Dieser barm

einem Schreiben unter dem r , Decb . den Kaiser ,
über die staatische Bejahung in Emden , über die

Prolongation der den Renitenten zur Submission
' vei statteten «und nun schon abgelarzfenen zweimonat¬

lichen Frist , über die Sicherstellung der holländi¬
schen

<e) tlont . 8p . k?. p 241 .
(6) Isnt cle Lomplsilsnces — klagt der Kaiser in

der seinem in Paris stehenden GesandtenFreiherrn
von Fonftca über die ostfriesischen Angelegenheiten
«rtheitken Instruktion — n'ont pss «Ke cspsbler
<le clerourncr . d^ eKerirs les Lrats 6en ?rsux cis
vcües , gu' ilslpsrvvillent svoir en cotte astsire cli-
reüemene crpposees sax Droits cle l ' Lmpeccur ec
cke t 'Lwxive. liouüet l. c. p . 295.
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schen Vorschüsse , und über die Aufrechthaltung der 1729
unter der siaakischen Garantie errichteten Landesver -

trage sich günstiger zu erklären . Der Kaiser er -

klärte sich hierauf in dem folgenden Jahre , daß
*

man nie die Absicht gehabt hätte , die siaatischeBe -

sahu .ng aus Emden zu verdrängen , und daß die Hy¬

pothek , worauf die Generalsiaaten ihre Anlehen

vorgestrecket hätten , nicht angegriffen werden sollte .
Dann fügte der Kaiser hinzu : wenn zwar nach den

Reichsgrundgesetzen , die staakischs Manutenenz der

ostfriesischen Landesverträge nicht anerkannt werden

könnte ; so wäre es doch nie die Kaiserliche Inten¬

tion gewesen , die rechtmäßigen und, ' alten Conven¬

tionen zwischen dem Landeshcrrn und den Ständen

aufzuheben . Auch verlängerte der Kaiser den abge¬

laufenen Termin zur Submission stillschweigend , und

gab der subdclegirten Commission durch ein gehei¬
mes Restripk auf , vorerst mit der Execukion An¬

stand zu nehmen . Die öffentliche Publication die¬

ser Prolongation hielt er aber der Kaiserlichen Wür -

de^nachtheilig ( e) . ,

§- 8,
Wie wohl nun diese Kaiserliche Declaration dem

Wunsch der Generalstaaken noch nicht völlig ent¬

sprach ; so riechen sie doch nunmehr den Emdern die

unbedingte Unterwerfung an , und gaben ihnen da¬

bei die Versicherung , daß eben dadurch ihre Sachen
eine bestÄ ' e Wendung erhalten würden ( s ) . Diese

Zusicherung konnten ihnen dis Generalstaaten um so
viel mehr ertheilen , weil der Kaiser ! . Minister aus¬

drücklich versprochen hatte , daß nach einer solchen
Dd 4 Sub -

(e) koullet c . k>. sF 6 — Zos .

(f ) ktouüet p . Z02 .
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r ? 29 Zubmission dis Amnestie den völligen Effect haben

sollte , und die ganze Sache zur Zufriedenheit der
Generalstaaten in die beste Gleise kommen würde .
Vielleicht mag auch dazu eine von .dem dänischen '

Gesandten Grsys den Generalstaaten am 4 Merz
eingereichke Note wohl etwas mit beigetragen ha¬
ben , „ Es gehet — drückte sich der Gesandte lin¬
ker andern darin aus — Sr . Königl . Majest .
„ sehr nahe , daß ein benachbarter und mit dem Königl .
„ Hause aliirter Reichsfürst von seinen eigenen Un-
« terrhanen auf eine so ungeziemende Weise be-
« handelt wird . Sr . Königl . Majest . können nicht
„ umhin , wenn solches fortwährek , an des Fürsten
» Sache Theil zu nehmen , und solche mit Nachdruck
» zu unterstützen . — Allerhöchst Dieselben ersuchen
„ Ihre Hochmögenden mit allem Ernst dahin zu er¬
oberten , daß die Differenzen von Grund aus ge¬
hoben und beigelsget werden mögen , damit dieUn -
„ ruhen in Ostfriesland durch eine würkliche undthät -
„ liche Submission der Renitenten aufhören , und
„ die Ruhe dadurch wieder hergesiellet werd . n kön«

„ ne . Dazu wollen Sich Se Königliche Maje¬
stät um so viel zuverlässiger versehen , als aus
„ der Continuarion dieser Troublen noch grössere
„ und gefährlichere Folgen entstehen müssen , wel-

„ che Jhro Majestät in Dero Nachbarschaft kei-

„ neSweges dulden können , sondern genöthiget wer-

„ den , solche, so viel Ihnen immer möglich , zu rer -

, ,hindern und abzuwendentz ) . D !̂ Emder
nahmen nunmehr keinen Anstand , dem Nach der
Geyeralstaaken zu folgen . Sie entschlossen sich zur
Unterwerfung , stellten am agsten Merz dis von al¬
len Gliedern des Magistrats und des Vierziger Col-

legii unterschriebene Submisstonsstrkunde aus , und I
reich- j

(v) Landschaft! Acten.
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reichten sie der subdelegirten Commission ein . So ^ 24
lautet diese Urkunde wörtlich : „ Dem von Jhro
„ Rom . Kaiser ! . Majest . unserm allergnädigsten Kai -
„ ser und Herrn , unter dem r z Sepk . vorigen Iah -
„ reS allergnädigst erlassenenund von einer hohen sub ->
„ delegirten Commission uns unter dem 25 Nov . cl .

insinuirten allerhöchsten Patent , zur allerunter -
„ thänigst gehorsamsten Folge , submittiren wir Bür¬
germeister und Rath , wie auch das Collegium der
„ Vierziger der Stadt Emden uns mit förmlicher
„ Subscription aller sich dazu bekennenden Jndivi -
« duorum , wie auch Namens der Stadt Emden
» Herrlichkeiten , Oldarsum , Borssum , Jarssum und
» Widdelswehr , sodann Up/ und Wolthusen , hiemik
»̂ llerunterkhanigst -gehorsamst ., und zwar alles auf

.'„ ArtundWeise,wie eS in allen Punkten und Clauseln
» auch alles ihres Inhalts vorgeschrieben worden ; und
„wollen solchemnach auch diese unsere allerhöchst er-
„ forderte allerunterthanigste Submission der hohen
„ Kaiserlichen Commission zugleich ergebenst hiemit
„ eingereichet haben " (ll) .

§ 9 .
So hatten sich dann nun Bürgermeister und

Rath und die Vierziger für sich , für die ganze Bür¬
gerschaft und für die Eingesessenen der Emder Herr -
lichkeiten unbedingt und ohne irgend eine Restriktion
den Kaiserlichen Dekreten auf Zureden der General -
staatcn endlich unterworfen ( i ) . Man sollte nun

Dd 5 ver -

(K) Landschaft!. Acten und koullee p . zog .
(>) Kurz vorher war in Emden von einer Submission

gar die Rede nicht. JmIanuar 1729 hatte der
g Prediger Harkcnroth von öffentlicher Canzel die

Bürger aufgcfodert, ihr Leben und ihre Güter zuin
! Besten des Vaterlandes aufzuopfern , und sich vor

allen
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E ^ yvermuthen , diese Submission würde als hinlänglich

angeno .minL .kl seyn . Dies geschähe aber nicht . Die

subdelegirte Commission , die kernen Schritt ohne

Vorbewußt und Geirath des Canzler Brenneisens

that , theilte die Submissionsacte dem fürstlichen .

Ministers mit , und verlangte darüber dessen Gut¬

achten . Dieses Gutachten erfolgte schon am . ^ 8

Merz . Heftig wurde darin auf die Emder loögezo .

gen . Sie wurden als Rebellen , Störer der gemei¬

nen Ruhe , und Feinde des Vaterlandes geschildert ,
die sich so gar erkühnten , die Reichsgrundgesehe ,
den westphälischen Frieden und die Wahlcapitulae
tionen umzustürzen , und sich erfrechten , dem Kaiser

Gesetze vorzuschreibcn . . Esisi uns unbegreiflich, —

schreibt das fürstliche Ministerium, — wie sich solche

„ Leute einbilden mögen , sich unter der Maske einer

„ Submission , die leere Wörter ohne Sinn enthält ,

„ uni ? so wenig mit den Kaiserlichen Patenten , als

„ ihrem Betragen übereinstimmt , aus der Affaire zu .

„ ziehen . « Rach diesem Eingang machten die

fürstlichen Räche vorzüglich folgende Bemerkungen .

„ Die in dem lezten Kaiserlichen Decret vom r ;
'

Sept . 1728 bestimmte zweimonatliche Frist wäre

längst abgelaufen , und also die Submission zu spat

eingereichet . Man träfe keine Spur von einer Reue

und Abbitte ihrer Verbrechen darin an , daher ließe

sich schon voraus sehen , was man von einer solchen

Submission zu erwarten hatte . Eine wörtliche

Submission wäre selbst nach den Kaiserlichen De -

creten

allen Dingen durch die Einziehung ihrer auf dem

platten Lande liegenden Güter zur Submission
nicht anreitzen zu lassen . So gar soll der Kirchen '

rach beschlossen haben , die Submittenten als Mein¬

eidige von dem Genuß des Abendmals auszuschiiss
fen . Regier . Acten .
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creten nicht hinreichend . Nicht bkos der Magisirati729
und die Vierziger , sondern alle Bürger , Mann für
Mann , hatten diese Submissionsacte unterschreiben
müssen. Eine unerhörte Vermessenheit und ab¬

scheuliche Renitenz wider die Kaiserlichen Befehls
wäre es , daß sie sich erkläret hatten

'
, die Submis -

sionsacte auch im Namen der Herrlichkeiten auszu¬
stellen , da diese Herrlichkeiten nach der Kaiserlichen
Resolution sequestriret , und die Emder aus der Pos¬
session gesetzet worden . " Das Resultat dieser Be¬

merkungen war , die nachgefügte Bitte , zur Auf -

rechthaltung der Kaiserlichen Autorität die Submif -

siousaets zu verwerfen , und davon an den Kaiserli¬
chen Hof zu berichten . Die subdelegirte Commis ,

sion ließ sich leichte dazu überholen , und so wurde
die Emder Submission von ihr als unstatthaft ver¬

worfen (k) .

§ . io .
Die Emder glaubten nun alles gethan zu haben

was sie zu thun schuldig waren . Ihre Beschwer¬
den über das Betragen der subdelegirten Commis¬
sion veranlaßen neue Verhandlungen in dem Haag
und in Paris über die Formalien und Materialien
einer Submissionsacte . Die Folge davon war,daß
der Kaiser , unter dem z May das Benehmen der

subdelegirten Commission übel aufnahm
'
, und die

Emder Submission für genugthuend erklärte ( l ) .
Unter dem i2 Sept . erfolgte die Kaiserliche Reso¬
lution . Sie lautet so : 1 ) Jhro Kaiser ! . Machst ,
»haben aus erheblichen Ursachen unter dem z Maii

« lezthin

( k) kouffet y . zv ; . Z > ; .
(l) knuüet s>. Zlü . 8 it Imy . clclsyrouvs ysr

line kelol . c! u z Ivksx 1729 Is concluitelles 8ukä, -
, leKucr» en sxrvuvrnt Is 8ou»üÜion öes Lmäenors .



428 Zwey und dreißigstes Buch .

Z729 - lezthin derer Em - er Pa - ition vor zulänglich er.
« kannt , welchem nach ihnen der Effect derpubiici

'
r-

„ ten Amnestie vom solche .» Dato an zu gute kommt,
»und was etwa abssiten der Commission oder des

»Fürsten dawider geschehen seyn mögte wieder in den

„ stand , als ob es nicht geschehen wäre , zu setzen
„ ist. 2 ) Was die gegen die ergangene Kaiserli.

„ chen Reichshofrathsdecrere und . CommissionZver .
« ordnungen anzuzietzrn vermeinten Beschwerdenan -

„ betrifft , wird zu Bezeugung mehrern Glimpfs , de .
r,nen , so sie vorzubringen vermeinen ex super abun-

»cisuti aus sonderer Clemenz annoch eins Frist von
„ zwei Monaten zugestanden . z ) Ist Ihro Kais.
„ Mögest . Meinung nie dahin gegangen , unter de.

„ nen von der Amnestie ausgenommenen Todrschlägern
„ andere , als welche an denen vorsezlich begangenen
„ Persimalwdkschlägen enviestner maßen Theil gehabt;
» nicht aber darunter alle diejenige zu verstehen,wel>

„ che bei denen Tumulten , rpo auch Blut vergossen
„ werden , sich eingefunden haben . 4 ) HabenIhr »

„ Kaiser l. Mastst , aller-gnädigst approbirct , was durch

„ dererBevvllmächtigten Emgesissenen inOstsi' ieSland

, ^zu ersetzenkommenden Schade » zu verstehen daß die

„ Untersuchung dessentwegen forkgesetzek , doch mit

«der Epecution so lange znrückgehaicem werde , bis

„ man erst versucht, und Ihro Kaiser !. Mastst wen

„ tereS vorgekragen haben wird , durch eine gütliche
„ Pauschhandumg aus der Sache zu kommen, um

„ dadurch alle Weitläuftigkeiten abzuschneiden , mit .

„ hin einen allgemeinen Ruhestand im lande um st
„ ehender herzustellen. 5 ) Soll der subdelegirren
„ Commission anbefohlen werden , zuvörderst daran
« zu feyn , daß denen holländischen Credikoren itzt
»und künftig die obligationsmäßige Bezahlung ih
»rer Interessen , ohne

'
Anstand verschaffet wer-
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„ de (m) .« Ueber diesen letzter̂ Punct erhielt krei72A
subdelegirte Commission sofort ein besonderes Rescript .
Diese gab den Administratoren aus, bei den holländi-
schen Schahungen keine Restanten zu dulden , und
für die prompte Zinszahlung zu fLrgeü . Dis scharfe
Einfod.crung der Züge » veranlaßke in dem Anfang
des folgenden Jahres einige Cingcseffensn Berumer
Amts , daß sie zu den Waffen griffen , und die Execu-
toren , Vögte und Genchtödiener aus dem Amts
jagten . Ihr Vorwand war , daß von dem holländi¬
schen Anlehn Berumer Amt wenig oder gar nichts ge -
noffen hätte , dieses Amt also auch nicht verpflichtet
wäre , zur Zahlung der Zinsen und Abführung des
CavitalS etwas beizuttagen . Durch gute Worte ,
noch mehr aber durch ein Commaudo von i oo Mann ,
das der Kaiserliche Oberste von Höstinger im Bern -
mer Amt einrücken ließ , wurde endlich der Auflauf
gesrillet ( n).

§ - n -

Diese Kaiserliche Resslukion entsprach gar nicht:
der Erwartung des fürstlichen Minister ! ! , und be .
sonberö des Canzlsrs Brenneisen . So wie er, vom
Anfang der Unruhen an,dem Fürsten zur Skrengege -
rarhen hatte : so hatte er es noch zulehr l»ei der suddeie-
girten Commission l-ewülkck,daß sie dievon den Em -
dern emgereichreunbedingte Parikionsaiizeige vrrworf
fen hatte. Die Emder uud ihre Anhänger waren ihres
Lebens, ihrer Ehre und ihrer Güter verlustig erkläret .
Er glaubte , daß diese Strafen nun vollzogen wer¬
den sollten. Er seßke voraus , daß der Kaiser das
ganze Verfahren der subdelegirten Commission gr-

nehmi -
(m) Samml . Kaiftrl . Patente , und kouffet x . zi 6.

RidZl ? .

(n) Landschaftl. Acten.
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^ ^ nehmigen und die Renitenten mit ihren Beschwerden

um so vielweniger Horen würde , da dem Wiener

Agenten Graeve schon am 2Z . August 1726 lei

Strafe der Remotion untersaget war , im Namen

der Renitenten eine Schrift wieder einzureichen . Er

hielt sich überzeugt , daß der Kaiser zur Jndernm -

sacisn des Fürsten und der gehorsamen Stande die

angefangenen Executionen förkseHcn lassen würde .

Die Kaiserliche Resolution mußte ihm daher sehr

empfindlich seyn , weil 60 seinen ganzen Plan zerrüt¬
tete . Die Annahme der Submission , die den Reni¬

tenten zugesicherte Amnestie , die verstattete Erlaub -

niß die Beschwerden einzubringen , der bloße Aus¬

schluß der wirklichen Mörder von der Amnestie , und

die Sistirung der Exrcution waren Artikel , die sein

System übern Haufen warfen . Daß er sich bei die¬

sen Umständen dabei nicht beruhigen konnte , war

ganz natürlich . Er machte Anmerkungen über diese

Kaiserliche Resolution , und sandte sie unter dem

28 . Ockob . dem Kaiserlichen Hofiager ein . Einige

dieser vorzüglichsten Bemerkungen sehe ich hieher .

„ Wir haben — fangt die Resolution an — aus

erheblichen Ursachen die Emdcc Parition hinlänglich

erachtet . " Die Bemerkung lautet : „ Diese Ur¬

sachen sind dem fürstlichen Hause OstsneSland an-

„ noch verborgen , auch allem Vermuthen nach dem

„ Kaiser !. Reichshofrath , bei dem doch hierunter die

„ Cognition und Iudi
'
catur gewesen . -— Es er¬

scheinet auch aus dem Verfolg , daß nach allen

„ Rrichsgesetzen und Ordnungen dazu keine zu Recht

„ beständige erhebliche Ursache seyn könne ." — Und

dann ferner bei der Amnestie : „ Der Effect dieser

„ Amnestie ist laut der in rem mäiLstsm erwachsenen

„ Patenten vom iz . Septem
'o . 1728 auf eine vier-

„ wöchentliche Frist restringirek , deren die Kenücn -

» ttn,
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„ ten , da sie den Termin nicht Ungehalten, nichki/rz
„ kheilhaftig. werden können . — Die herrliche Ge-
« burt der Emdischrn Submission ist erst nach 6
„ Monaten am 24 . Marz diHs Jahres an das
„Tageslicht gekommen. — Es hätte also mir wirk-
» lichcr ernstlicher Bestrafung oder Errcution der
„ Kaiserlichen aklergerechteflen Verordnung dem Un-
„wesen längstens Einhalt geschehen müssen , gms in
„ tempore perkecore constlii eli , ne cunäksnäo
„ laciuL terpsr msl '

um . — Man hätte also ver¬
buchet , daß nach den vorigen Patenten die Fried ,
„ brüchigen Renitenten in der angedeuteken Pön ,
„ nämlich in Verlust ihrer Haab und Güter , welcher
„ Enden und Oerrcr dieselben im , heil . Röm . Reiche
„ünzutreffen/ coudenmiret bleiben , und die Execu -

^ „Pton unnachlässig vollzogen werden sollte , anstatt
„ dessen die Kaiserliche Resolution die cingekommene
„ unzulängliche Paririen zulänglich erkennet hak , be -
„vor darüber an Se . Kaiserl . Majestät der Reichs -
„ Ordnungsmäßige sthrift - und umständliche Vor -
„ trag geschehen können . — Denen von.

der Amnestie
„ausgeschlossenen Haupt - Rädelsführern von Appel
„ und von Rheden spricht dis pcinl .-che HalLgerichrs -
„Ordnung Carl V . Artikel « 27 , die Sentenz . —
„ Wegen der übrigen ist in solchen betrübten und ge-
„ jährlichen Umstanden , proprer exeMpluin , be -
„ k^nntcn Herkommens und Rechtens , daß in öffent¬
lichen Aufruhren und Landes - Empörungen einige ,
„ manchmal auch solche , die nicht mit an - und zuge -
„ griffen , zur Vorbeugung mehreren Unglücks und
„ andern zum Exempel , zur Strafe gezogen werden
„ und vor den übrigen büßen müssen : döüm in eius-
„ mocli lääüions erisw kolus conatur punionclus , et es-
„ äem ieveritsle voluntgtem lcejerir ^ gu -nn oiloejum ,
npvrmi iurs voluur . Und dieses ist ja in Osisries -

« land,
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I729 >land / wenn nicht Thür und Thor zu solchem sedi.

„ tieuftn Beginnen geöfnet werden soll , wohl hie

«höchste I
'
lorhwendrgkeit."

Und endlich rMgen Sisiirung der Erecuiion l!nd

vorzunehmcnden Pauschhandlung drückt sich derCon .

cipient so aus : » Dem fürstlichen Hause und dessen

« gehorsamen von ihren Mite ' NZcsessenen mitSchwerö,

« Feuer und gänzlicher Verheerung angegriffmkn

„ Unterthanen müßte es recht kläglich seyn , nach so

« großem erlittenen Schaden und Kosten mit seinen

„ rebellischen Unterthanen erst noch eine Pauschhand

„ lung einzugehen,̂ welche jdoch dem psni iLelae , der

„ seinen Verlust nach seinem besten Wissen und Es

„ wissen liquidirek, und darauf zwar moöerstionem

„ ,
'uchcis acl aliguam hartem , doch nicht zu seiner

„ Läsion , leiden muß , nicht aufgedrungen werden

„ kann . — Die Beleidiger sind einmal in den

„ Kaiserlichen Patenten Ln die Strafen an Chre,

„ Leib und Gut nach Recht condemniret . Wenn

„ diese nun , nach ihrer Meinung ungestraft bleiben :

„ so werden die Bösen belohnet, und die Guten be>

„ strafet (o) . " Diese ausgezogene Bemerkungen
werden schon hinreichen , zu zeigen , wie das fürss

" liehe Ministerium über die jüngste Kaiserliche Reso¬
lution gedacht habe.

§ . 12 . ,
So sehr die Kaiserliche Resolution das fürstliche

Ministerium beunruhigte , so sehr frohlockten darüber

die Emder . Ihnen war in der Resolution die Ein-

bringung ihrer Beschwerden nicht nur wider die

Commissions - Verordnungen , sondern auch selbst
wider

(v) Kaisers. Resolution vom rs . Sept . 1729. nebst

fürsti . vom 4 . Ockob . 1729 . prascrrtirken tLonstdS'

ratiorr. Gedruckt Aurich, 1729.
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wider die Kaiserlichen Rrichshofraths - Dekret « nach - i72A

gelassen . Von 1721 an hatten sie und mit ihnen
die alten Stände daran gearbeitet / diese Decreke

durch die Einreden der Sub - und Obrepkion über den

Haufen zu werfen : so wie das fürstliche Ministerium

sie rmwankelbar durch das Palladium der Rechtskraft

zu befestigen gesuchet hatte . Nun lebte die Hoffnung
der Emder wieder auf , wider die erlassenen Kaiser ,

lichen Decreke in imeZrum restituiret zu werden , die

tommissarische Verfügungen cassiret zu sehen , und
dann durch Erlassung aller Strafen die Früchte der

Amnestie in voller Maaße zu genießen . Sie säum »

ten nun nicht die ihnen vcrstatkete zweimonatlich «

Frist genau einzuhalten , und reichten ihre Gravamina
am io . Novemb . bei dem Reichshofrath ein . Die
Gravamina betrafen die allgemeine Landesbeschwer »
den und dann besondere die Stadt Emden angehende
Beschwerden . Letztere gierigen vorzüglich auf die

Emder Quote zu den Landeölasten ; auf die vvrge «

nvmmene Verlegung des Aerarii und des Admi »

nistrationö - Collegii von Emden nach Aurick ; auf
die nvthwendige Unterhaltung einer ständischen Gar¬

nison in Emden ; auf die Seguestration der Emder

üblichen Herrlichkeiten , und auf die Entsetzung der

Stadl Emden von der Deichdireccion und der zwölf ,

jährigen Aufsicht von den Ober - und Niederem fischen
Deichachken . Das Petitum gieng dahin , die er .

gangeNen Kaiserlichen Neichshofraths - Decreke und

Commissions . Verordnungen in allerhöchsten Gnaden
wieder aufzuheben , und es allenthalben bei den

Akkorden , als Grundsätzen des Landes , zu belassen »
Nicht blos die Stadt Emden , sondern auch die alten
Stände oder Renitenten übergaben an eben dem

Tage , am 10 . Novemb . ihre Gravamina . Diese
waren von der noch in Emden fortwährenden ge »

Dstfx . Gefch . 7 B . Ee Heimen
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I729heimen Commission ausgearbeikek . Nach einer vor «

ausgeschickten weitläustgen Deduction , von der ost«

friesischen Singularität , und von der Abweichung

der ostfriesischen Verfassung von der Constitution

anderer deutschen Provinzen waren vorzüglich die
^

Untergrabung der Landes - Vertrage , die allein ^ bei

^ Entscheidung der Streitigkeiten zur Richtschnur die¬

nen mußten , das Recht der Landtage , die von dem

Fürsten verlangte Oberaufsicht über Verwaltung der

Landesmittel , und der jährliche Beitrag an dm

Landesherr » , die Cardinal . Gravamina . Bei dieser

letztem Beschwerde heißt es am Ende : » Dem regier«

» süchtigen Ministerio wachset der Mukh immer höher,

» so daß das arme Land auf das Präcipitium seines

» Unterganges , wie es itzt leider am Tage ist , gesehet

» worden . Bei welchen klaren und erwiesenen Um«

» ständen die ostfriesischen Landesstände der ganzen

» unpartheyischen Welk, - und insonderheit Ihre

„ Kaiser ! . Majestät aller -gerechtesten Beurtheilimg

» überlassen , ob ihnen zu rathen oder zuzummhcn

» sey , dem fürstlichen Ministerio , welches in perai «

» eüern patriae alles anwendet und in zrro^ ris viscer»

» unaufhörlich wüthek , noch mehr Mittel in die Han «

» de zu geben , um ihnen das Garaus zu machen , am

» wenigsten aber rstione ^ usmi et >rerminorum sa-

» uuse solutionis , sich zu erklären , und absolute

„ zu verbinden . " — In einem solchen unge «

mäßigten Styl ist fast die ganze Deduktion aufge«

fitzet ( x ) .

(x) Beide Deduktionen , sowohl die emdische als stäii«

Lische, find besonders abgedruckt . Die erste ist be¬

titelt : An Se . Kaiserl - Majestät allerunlerthanlgste
paritionsmaßjge Einbringung der 6rsv »minun> xro
nisnutcnentlL öle l2 . 8eptemb . nup . clementilüme

xudlicskire Lses Keloluciorns erc . des Stadt Emdl «
sche«
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fchen Anwalds in Sachen Ostfriesk . conkrs Ost¬
friesland . Die andere : An Se. Kaiser !. Majestät
aLerunterthamgste Vorstellung in 8stist,Aionenr
Kelol. Lses. <i,e 12 . Leptemb . c. mit allerunterth.
Bitte, um Erledigung der Beschwerden und Main,
trnirung der Landesfreyheitenund Gerechtigkeiten.
Beide Men einen mäßigen Folianten-

Ee 2 Dritter
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Dritter Abschnitt .

§ . i . Die ostfriesischen Streitigkeiten ruhen in Wien , indem

der Kaiser sowohl vcn Fürsten über seine Protcstation wider

die lehre Resolution , als vie alten Stände über ihre einge«

reichte Gravamiua unbeschieden läßt - § . ,2 . Die Bundesge¬

nossen des SevMchcn Tractats Spanien . Frankreich , England

und die vereinigten Niederlande verlangen von dem Kaiser,

daß er mit ihnen die vstfriesischen Streitigkeiten durch ei»

festes Regulativ abstellen sollte - Hierauf will der Kaiser sich

nicht einlassen , läßt die vstfriesische Streitsache in Wien wieder

vornehmen , und § z . cetheilct selbst einen Definitivbescheid ,

wie ferner in dieser Sache verfahren werden soll - §, 4. Die¬

sen in vielen Punkten dunklen Bescheid finden die alten Stän¬

de für sich nachtbellig , § . 5. und die Generalstaatcn ihrer Er¬

wartung so wenig entsprechend , als mit der einmal verliehenen

Amnestie übercinstimyienh - . Sie nehmen sich hierauf aber¬

mal der alten Stünde an , uM suchen bei dem Kaiser zu be<

würken , daß die verliehene Amnestie in ihre Wuckung trete ;

; 6 , worauf eine die Generalstaatcn mehr befriedigende Kaiser¬

liche Declaration erfolget . §. 7 . Wider diese Kaiserliche

Declaration läßt der Fürst bei der Rcichsversammlung in

Regensburg prvtestire » . § . » - Diesen Protest verwirft der

Kaiser , und bestätiget durch eine neue Resolution die vorige

Declaration 5 - s - Nvchmalen wenden sich die alten Stände

an die Generalstaaten , um die Amnestie zum Effect zu brin¬

gen , und der Fürst , wie auch die gehorsamen Stünde an den

Kaiser , um die jüngste Resolution wieder aufzuhcben . § - w.

Die Generalstaatcn würken die letztere Raiserliche Reso¬

lution aus , wornach die alten Stände zu dem Genuß

der Amnestie gelangen , und bei Entscheidung der

Streitigkeiten die Landesvertrage zum Grunde geleget

werden sollen . ; 11 . und - 2. Da die Streitigkeiten zwischen

dem Fürsten und den Stünden in Wien entschieden werden

sollen : so gerüth die Kaiserliche Commission außer aller Acti-

vitstl . Daher rappellirt der König von Pohlen , des fürstlichen

Widerspruchs ohnerachtet , seinen fubdeiegicteiiCommiff -nium ,

den Hofrath von Berger . § . i ; . Der braunschweigssche sub<

delegiere Cvmmiffarius von RLbcr stirbt . Hiemit endiget Ach

z die Kaiserliche Commission in Ostfriesland -

§.

Fürst sah also die vorigen Kaisers Decrete

für Judicaken an , die Unwaukelbar fest siehe»

müßten » Er hoffte und erwartete daher , daß der

Kaiser dis letztere Resolution wieder aufheben, und

die erkannte Strafen vollziehen lassen würde. Da¬
gegen
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gegen hielten sich die Emder überzeugt , daß diei7rs

Kaiser !. Dekrete nie in die Rechtskraft übergehen

könnten , weil sie ungehört condemniret ., und die

Decrere erschlichen wären . Die lehtere Resolution

vom l2 . Septemb . hielten sie also der Sache voll »

kommen angemessen . Sie erwarteten , daß , mit

Völliger Verwerfung der Kaiser !. Decreke , ihre nun

eingereichte Beschwerden erörtert , und sie rechtlich

alsdann dakauf beschieden werden sollten . Auch —

glaubten sie , daß die Amnestie sofort den Erlaß aller

vorhin erkannten Strafen würken müßte . Sicher

rechneten sie daher darauf , daß sie wieder zu den

ständischen Versammlungen zugelassen werden soll »

ttn , und das Aerarium wieder nach Emden verleget ,
und die Sequestration der Herrlichkeiten aufgehoben
werden würde . Aber sowohl der Fürst , als die

Stände wurden in ihrer Hoffnung getäuschek . Der

Fürst , weil der Kaiser es bei seiner Resolution vom

l 2 . Septemb . bewenden ließ , und die Emder und

ihre Anhänger , weil die Kaiser !. Resolution keinen

weitern Effect halte , als daß die subdelegirte Com¬

mission mit der Execukion Anstand nehmen mußte .
So standen die Sachen eine geraume Zeit hin , weil

der Fürst auf seine Protestakion wkder die lehtere

Kaiser ! . Resolution , und die Emder , wie auch die

ölten Stände auf ihre eingebrachte Beschwerden und

angehängte Bitte , um wieder in den vorigen
Stand M 'ückgesetzet zu werden , unbeschieden gelaffen
wurden .

Beinahe ein ganzes Jahr schwebten die ostfriesi -

schen Streirigkeiten unentschieden , und würden noch

länger unerörtert geblieben seyn , wenn nicht auswär »

llgeNerhandlungen der Sache eine neue Schwung .

Ee . z kraft
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r729krvft gegeben hätten . Airrsr . November schlossen

Spanien , Frankreich und England zu Sevilla einen
Friedens - und Freundschafts - Vertrag ab , dem gleich
nachher die vereinigten Niederlande mit beitraten . ^
Der Kaiser war über dieses Bündniß sehr aufge¬
bracht , weil er solches den Besitzungen seiner italieni¬
schen Staaten gefährlich hielt . Frankreich , England
Und die vereinigten Niederlande suchten in dem folgen ,

^ 7zvden Jahre dem Kaiser diese Besorgnis ; zu benehmen .
Sie versprachen sich den Kaiserlichen Verfügungen
in Absicht der Succcssion in die italienischen Staaten
nicht zu widersetzen , und die pragmatische Sanktion
zu handhaben . Nur bestanden dagegen die Bundes¬
genossen in diesem ihrem Vorschlag , den sie das ulu-
rnstum Nannten , auf die Zusicherung und Erfüllung
einiger Bedingungen . Dahin rechneten sie auch , (die
andern gehören nicht hieher, ) daß der Kaiser zugleich
mit den Bundesgenossen die ostfriesischcn Streitig¬
keiten durch ein festes Regulativ abstellen sollte (c;).
Der Kaiser fand bei dem ultimsto viele Schwierig¬
keiten , er lehnte es ab . So wurde denn dieses Ulti¬
matum , und also auch die Nebenbedingung von Ost-
sriesland verworfen ( r ) . Um nun den Bundesge¬
nossen , und besonders den Holländern , die Gelegen¬
heit zu benehmen , sich in die ostfnestschen Handel zu
mischen : so wurden diese Streitigkeiten in Wien
wieder vorgenommen , und wie aus dem Bescheide
erhellst , den Emdern und ihren Anhängern der
Recurs an fremde Machte besonders untersaget .

§ . Z,
Der Kaiserliche Bescheid erfolgte am zi . August,

die wesentlichen Stellen desselben wollen wir hieher
setzen :

»Ihr»
(g) Nousset 1 . V. Anhang p . rgr .
( r) koutlet c. l . x . I Z2 —IZ9 «
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» Jhro Kaiserl . Maj . lassen vor allen es noch -i ? ^

„malen bei Dero leßtern Resolution vom r 2 Sept -

„ 1729 in allen Punrten bewenden . Es soll aber

-> «besagte Resolution keinesweges dahin exrendiret

„ werden , als ob die vor dem zken May 1729 be¬

reits exequi - te Kaiser ! . Iudicata durch die übergebe -

« nen Gravamina und hierüber erstattetes Gehör vor

»Erörterung und Decision sothaner Gravaminum

»aufgehoben wären ; sondern es soll bei gedachten

»Erkenntnissen , und demjenigen , so in conkormiwet

» derselben geschehen , so lange , und bis nicht in

» puuöko 6rgv3minuln ein anders ausgesprochen seyn

» wird , belassen werden : worunter jedoch Jhro Kais .

» Majestät nicht verstanden haben wollen , was bloS

» poeilse loco und nicht in Absicht besserer Ordnung

» im Lande einzuführen , und die cingeschlichenen Mis¬

sbrauche abzustellen , verhänget worden seyn möchte ;

« Massen alles solches mit ausdrücklichem Vorbehalt

» der Concurrenz zur Jndcmnifakionöcasse zu Folge

»der publicirten Amnestie gänzlich aufgehoben wer -

« den solle . Ferner soll auch erwähnter Stadt Em «

« den und denen , so eS mit derselben halten , noch »

» mais hiemik alles Ernstes anbesohlen werden , sich

» ihrer Submissonserklarung gemäß hiernach zu rich .

» ten , und das Endurkheil ruhig abzuwarten , mithin

« auch sich von dem schon so oft verbotenen i-ecu ^ u

»sä exteros zu enthalten/und den gebührenden Ay -

» theil zu den gemeinen Landeslasten beizutragen , wie

-rauch sonsten neue Tätlichkeiten und ungebührliche

» Unternehmungen zu unterlassen , mit der Ver »

»Warnung , daß diejenigen , die von neuem hiewre »

» der handle « würden , die Amnestie keinesweges ge -

»messen, sondern von derselben ausgeschlossen werden

» sollen. Dahingegen wollen auch Jhro Kaiserl .

l » Maj . über ofterwähnte Gravamina schleunige Justiz
' Ee 4 » wie -
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I7zo,,wiederfahren laßen , zu welchem Ende dann Die ,

„ selbe von hieraus dem Fürsten von Oststieöland und
„ denen gehorsamen Landesständen communicirec wer«

(. „ den sollen , «-«- - hierauf , und zwar nur auf dicjeni«
„ gen Puncke , welche in den Kaiser !', Decreten und
„ Resolutionen namentlich enthalten , ihre Beantwvr «
„ tung auf einmal einzubringen . So viel aber die,
„ jsnigen Puncle belanget , so in den Kaiser !. Erkennt «
„ nissn nicht fperialiter begriffen sind , und der Em ,
„ der particulair . Jura gegen den Fürsten betreffen,
„ dieselben sollen in einem absonderlichen Klaglibell
„ übergeben werden , da denn auch hierauf schleunige
« Justiz erfolgen soll. Uebrigenö soll der Reichshof .
„ raths Agent Graeve von seinen Principalen ein
„ Mandatum , vermittelst eines von einem Kaiserlichen
„ Norario errichteten Instruments in zwei Monaten
„ beibringen , dabei aber sich von

'
einem ständischen

„ Anwald bei . der vorhin angedroheken Strafe nicht
„ geriren oder unterschreiben . Gleichfalls soll der
„ Agent Fabriciuö eine von denen durch die ostfrieffsche
„ Landschaft autorisirken Administratoren ausgestellte
„ Vollmacht produciren . Hiernächst wollen Ihr »
„ Kais Mas aus besonderer Güte zulaßen , daß die
„ Stadt Emden und diejenigen , so nicht von der
„ Amnestie ausdrücklich ausgeschlossen worden , wie,
„ deruin zu den Landtagen zugelaffen werden können ,
„ jedoch soll » och zuvor erstbesagke Stadt ihre schul-
„ dige Quote zu den gemeinen Landeölasten beitragen ,
„ und ein jeder von ihren Comparenten einen schüft«
„ ljchen Revers bei den Subdelegatis übergeben , daß
„ er sich pabei gegen jedermann bescheiden und fried«
„ sam anfführen und bezeigen wolle ,

s ) „ Da den Emdern und denen , so es mit ihnen
„ halten , nachgelassen ist , ihre vermeintliche Be «
« fchwerden wider die ergangenen Reichöhoftalhs «

„ derrete
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«decrere einzubringen — so wird den Agenten Graeve ^ zs »
« und von Heunisch anbefohlen , hie überreichten Gra -

« vamina dem Herrn Fürsten von Ostfriesland und

« den gehorsamen Landesständen zu communiciren . —

« Hierauf und zwar nur auf diejenigen Puncte , welche
« in den Kaiserl . Decreten und Resolutionen nament¬
lich enthalten , sollen der Herr Fürst und die gehör «

« samen Landeöstände ihre Beantwortung auf einmal

« erbringen . —

z ) « Sollen die ostfriesischen Landesstände zur zu¬
gänglichen Bewilligung und Beitreibung der unent -

« behrlichen Geldmittel zur Bestreitung der dringen¬
den gemeinen Landeönothdurft unyerweilte Anstalt
« machen . - -

4 ) und 5 ) « In Fallen , da der Herr Fürst denen

« in rem iucticLkrm erwachsenen Sentenzen des Hof ,
« gerichks — dessen Jurisdiction indessen nicht auf
«landesherrliche Regalien , und waS fönst zur Landes «

» regierung und Policey gehöret , zu extendiren ist —

« selbst nicht nachkommt , lieget der Kaiserl . Salve «
« garde ob , die Execution , wenn zuvörderst die drek

« gewöhnlichen drei Monitorialen abgegangen , auf
« Requisition der Landeöstände oder der ordmaix
« Depukirten zu verrichten .

6 ) « Hat das Begehren des Bernhard Heinrich

« von Appel ihm den Genuß der Amnestie angedeihen

« zu lassen, nicht statt , sondern er ist her , der Kaiser «

« lichen Commission aufgekragenen Untersuchung ge»

« gen ihn , sich ohne weitere Verzögerung zu unter «

«werfen schuldig,
'
V—

- ? ) » Den Rudolf von Rheden aber angehend , so
»wird derselbe ohne weitern JnguisikionS - Proceß des
» Genusses der Kaiserlichen Amnestie gleich andern
« Renitenten Kraft dieses fähig erkläret . "

Ce 5 Dies
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r ? Zo Dies sind die Hauptpunkte der Kaiserlichen Reso .

lukionvom zr . August 1751 (§) .

4.
Durch diesen Bescheid war die Kaiserliche Reso¬

lution vom » 2 . Sepremb . 1729 erläutert und näher

bestimmt .
'
Dieser Bescheid behagte so wenig dem

Fürsten , als den Emdern . Der Fürst war unzu¬

frieden , daß der Kaiser die Resolution vom l2 . Se »t .

1729 nicht wieder aufgehoben , sondern solche aus¬

drücklich bestätiget und erneuert hakte . Die Emder

und die geheime ständische Commission fanden aber

die . nähern Bestimmungen und Zusäße für sie sehr

nachteilig . Dem Reichshofrakhs . Agenten Graeve

war nämlich , bei Strafe der Cassation , untersaget ,

sich nicht als einen ständischen Anwald zu geriren ,

oder in dem Namen der Stände eine Schrift zu über¬

reichen . Dagegen sollte der Agent FabriciuS eine

vvn den Auricher Administratoren ausgestellte Voll¬

macht produciren . Elfterer war auf einem allge¬

meinen Landtag von den samnulichen Ständen als

heständiger ständischer Agent angenommen . Bis

hiezu hakten die Glieder der geheimen Commission ,

denen die Behandlungen aller ständischen Angelegen¬

heiten anvertrauet waren , und die also Repräsentan¬

ten der alten Stände oder der Renitenten waren , sich

seiner bedienet , und durch ihn die im vorigen Jahre

äusgearbeitete Gravamina dem Reichshofrath ein-

reichen lassen . Dadurch nun , daß dem altstandischen

Agenten Graeve untersaget war , sich als ständischer

Agent zu geriren , war zugleich den alten Ständen

die nachzusuchende Erledigung der Beschwerden ab¬

geschnitten , da doch den Ständen in der vorigen

Kaiser, ! . Resolution zugesichert war , ihre Gravamina
ein-

0) Samml. Kaiser!. Patente .
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emzubrlngen . Die Glieder der geheimen E0M - 17Z0
Mission behaupteten daher , daß so lange das auf
einem öffentlichen Landtage dem Agenten Gräve er -
theilte Mandatum nicht förmlich von den gesamm «
ten Ständen wieder revociret worden , er für den
ständischen Anwald angesehen werden müßte . Die
Stände sollten also nach der Kaiserl . Resolution über
ihre Beschwerden gehöret werden , und doch sollten
nach derselben Resolution ihre eingereichten Be¬
schwerden nicht angenommen , und ihr Agent nicht
zugelassen werden . Dies fanden sie contradictorisch
und ihnen äußerst nachtheilig . Bey dieser Lage
war ihnen also wirkliches Gehör versaget . Nur von
Emden allein waren die Gravamina angenommen .
Da den alten Ständen , oder den Renitenten über «

Haupt , und nicht blos der Stadt Emden die Amne¬
stie zugesichert war ; so mußten ' auch sie eben so gut ,
wie die Stadt Emden den Effect davon genießen ;
und daher mußten üuch sie billig über ihre Grava¬
mina gehöret werden . Daß der andere Agent
Fabriciuö eine von den neuen oder Auricher
Administratoren auszustellende Vollmacht beibrin -

gen , und die ständische Gerechtsame wahrnehmen
sollte , gewährte den alten Ständen keinen Trost ,
weil eben dadurch die Constituenten dieser Admini¬
stratoren für die einzigen und rechtmäßigen Stände
gehalten wurden . Auch hatten die Auricher Admi¬
nistratoren durch eben diesen Fabricius schon in dem
vorigen Jahre dem Reichshofrath anzeigen lassen , daß
die gehorsamen Stande keine rechtliche Entscheidung
etwaniger Beschwerden verlangten . Da also die
gehorsamen Stände keine Gravamina hatten , die
alten Stande aber nach der vorbemeldeten Lage kei¬
ne Vollmacht auf einen Agenten ausstellen und
also keine Beschwerden einbringen konnten ; so nahm

der
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»7Z «der Kaiser in der That die den Renitenten zuge^

sicherte Gnade , ihnen über ihre Beschwerden eine

iwpartheiische und schleunige Justiz angedeihen zu

lassen , wieder zurück . Dies war die erste und Haupt -

fchwierigkeit , die die geheime Commission , die Rit ,

terschast , Emden und ihre Adhärenten fanden . Daß

die Gravamina dem Fürsten zur Beantwortung zu «

gestellet werden sollten , dawider hatten die alten

Stande und die Emder nichts zu erinnern , nur war

es ihnen zuwider , daß auch ihr Antagonist der Agent

Fabricius , Namens der gehorsamen Stände , dar¬

über myniren sollte , weil dadurch norhwendig wie¬

der neue Streitigkeiten zwischen Ständen und Stän¬

den entstehen müßten . Daß dem Fürsten zur Be¬

antwortung der Beschwerden kein Termin präclust «

visch bestimmet worden , war ihnen um deswillen

zuwider , weil bis zur Erörterung und Decision der

Gravaminum es bei den porigen Kaiserlichen De «

ersten sein B -. wenden behalten sollte . Sie befürch¬

teten daher , daß dadurch dem fürstlichen Ministe «

tio Gelegenheit gegeben würde , diese zu heschleuni «

gende Sache in die Lange zu ziehen , und bis dahin

im Trüben zu fischen . Zwar hatte der Kaiser , was

in den vorigen Dekreten als Strafen verhänget war ,

davon ausgeschlossen ; allein er nahm mit der einen

Hand wieder zurück , was er mit der andern gab .

Denn er sehte dagegen wieder fest , daß alle Verfü «

gungen , die sich auf Einführung einer bessern Ord¬

nung und Abstellung der Misbrauche gründeten , Be¬

stand haben sollten . So zweckdienlich dieses nun

huch anfchien ; so mußten die Emder doch befürch¬

ten , haß auf Berichte der Kaiserlichen subdelegirten

Commission unter dem Deckmantel einer eingeführ¬

ten bessern Ordnung und des abgestellten Misbrau -

ches alles bei dem alten bleiben würde . Eine Fol -
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ge der Renitenz war die Sequestration der Em - r/za
der Herrlichkeiten , und der Güter einiger Reniken »

len , die Entsetzung der Stadt Emden von der Deich »

direction , die Verlegung des Administracionscolle -

gii von Emden nach Aurich , die Cassation der Em -

der Garnison und andere dergleichen Verfügungen

mehr . Waren diese Veranstaltungen getroffen , um

die Renitenten Zu bestrafen , oder um die eingeschli »

chene Misbräuche abzustellen , und eine bessere Ord »

nung einzuführen ? Im ersteren Fall mußten nach

der Kaiserlichen Resolution diese Verfügungen auf¬

gehoben werden ; im letztem Fall hatte es dabei fer »

ner sein Bewenden , und dann hakte die verliehene

Amnestie fast gar keine Würkung . Daß die subde -

legirte Commission und das fürstliche Ministerium

dahin arbeiten würden , konnten die Emder leichk

voraussehen . Ferner sollten nun zwar die Stadt

Emden und diejenigen , welche Nicht ausdrücklich von

der Amnestie ausgeschlossen waren , wiederum zu
den Landtagen zugelassen werden , indessen sollte vor¬

her Emden ihre schuldige Quote zu den Landeslasten

beitragen . Der Fürst hatte immer auf den sechsten

Theil der Landeslasten bestanden , so wie dagegen
Emden sich auf den 172z mit den Ständen gerrof .

senen Vergleich bezogen hatte , wornach sie zu je -

der Schatzung 1 rso Gulden beitragen müßte .

Folglich war die Emder Quote noch streitig » So

lange also auch diese Streitfrage nicht ausgemüchet
war , mußte Emden noch immer von den Landta¬

gen ausgeschlossen bleiben . Anstößig und zweck»

widrig dünkte es den Emdern und ihren Anhängern

auch zu seyn , daß die Landtagscomparenten den

subdelegirten Commissarien einen schriftlichen Revers

einreichen sollten , daß sie sich bescheiden und fried -

sam betragen rMlten . Sie hielten nämlich dafür ,

-rl :

-

i



446 Awey und dreißigstes Buch.
*7Zvdaß eben dadurch die freien Vota gesperret würden ^

und Niemand den fürstlichen Landtagscommissarien
und den neuen Ständen widersprechen dürfte , in«

dem die subdelegirten Commissarien solche Contra ,

dickionen für friedlose Handlungen auslegen und

solche Comparenten von dem Landtage entfernen
würden . So erachteten sie es auch den ständischen

Gerechtsamen nachtheilig zu seyn , daß der Gebrauch
der Kaiserlichen Salvegarde auf Requisition ^ der

Stände nur blos auf die Handhabung guter Justiz
bei dem Hofgerichte eingeschränket worden , da doch
die Salvegarde zur Manutenenz der Stände und

ihrer Freiheiten eingeführet war . Auch dünkte es

ihnen hart zu feyn , daß der vormalige Administra .

tor von Appel allein von der Amnestie auöge-

schlossen bleiben sollte , da er doch nichts mehr be«

gangen , wie Rudolf von Rheden ( t) und andere
Rem «

(t ) Diese Behauptung ist wohl nicht so ganz richtig ,
weil von Appel Chef der geheimen Commißion war,
und die ganze Revolte von Anfang an dirigiret
hatte . Dagegen war Rudolf von Rheden nur ein

Mitglied dieser Commisston . Die Acten bewahren
es auch , daß letzterer vorzüglich das Betragen der
Communherren gemisbilllgek , ihre Versammlungen
in Leer vermieden , und vielen Unfug durch sein Anse¬
hen vermieden hat . ! Er war der älteste ordinair

Deputirte des dritten Standes , welche Stelle er

s8 Jahre bekleidet hatte ; und dann war er ein

sehr reicher Mann . Beides verschaffte ihm vielen

Einfluß auf de « dritten Stand . Landschaftl . Acten .
Die Kaiser ! , subdelegirre Commission wollte nun

eifrig die Inquisition wider von Appel durchsetzen.

Er fand aber nicht gerachech sich zu stellen, und so
blieben die entworfenen Y49 Speciaiartikel,j wo¬

von der leztere lautete : Ob er nicht solchergestalt
bekennen müßte , daß er als ein offenbarer vorsetz-

iicher Rebelle seine Ehre « Wurden , Dienste , Frei-
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Renitenten. Diese und andere Bedenklichkeiten
mehr , hatten die geheime Commission und die Stadt
Emden bei der Kaiserlichen Resolution vom z » Au .

gust r 7 zo . Unter dem 4 Decemb . kam der Agent
Gräve Namens der Stände und der Stadt Em¬
den mit einer neuen Vorstellung bei dem Reichs -,

hofrakh ein . Hierin führte er weitläuftig die Grün ,
de auö warum sich seine Mandanten bei dem vor -

gedachten Kaiserlichen Bescheide nicht beruhigen
könnten , und suchte die Abstellung der angeführten
Beschwerden nach ( u) .

§ - 5 .

Die Stadt Emden theilte den Generalstaaten
ihre Beschwerden wider den Kaiserlichen Bescheid
vom z i August mit , und bat um die staatisä )e Un »

terstühung . Die Generalstaaten waren über dies

sen Bescheid sehr aufgebracht . Sie fanden densel¬
ben so wenig ihrer Erwartung entsprechend , als der
einmal verliehenen Amnestie und der Kaiserl . Resolu¬
tion vom 12 Sept . 1729 übereinstimmend . Nach
genommener Rücksprache mit dem Kaiserl . Mini¬

sters Fonseca und mit den Gesandten der Kronen

Frankreich und England hakten sie den Emdern zu
einer unbedingten Submission angerathen , ^ und ih¬
nen dann , nach der Kaiserlichen Ministerialäusse -

rung , die gänzliche Entlassung aller Strafen und
die Ausrechthaltung der Verträge und der Privile -

gien

Heiken auch Leib und beben verwürfet habe ? unbe¬
antwortet . Reg . Acren .

(u) Ist besonders abqedruckt . An Sr . Kais. Majeff.
M . Vorstellung sei c!e,s . i<es . Lset'. cl. Zi Aug . I7Z0
Mit Bitte um Abstellung der darin enthaltenen Gra -
vamimun.
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<>7 ) ogien des Landes und der Stadt versprochen . Da¬

gegen fanden sie nun wieder in dem Kaiserlichen

Bescheide lauter Winkelzüge vor , um den Emdern

und ihren Adhärenten den Effect der Amnestie zu

benehmen . Nach der eingereichten Submission —

so dachten die Generalstaaken — müßten gleich alle

verfügte Strafen der Dienitenten , zufolge der Kai¬

serlichen Amnestie aufhvren . So müßten vorzüg¬

lich die Danen wieder abziehen , den Emdern müß ,

ten ihre Herrlichkeiten zurückgegeben werden , und

das provisorische Collegium in Aurich müßte wieder

aufgehoben werden . Schon ein ganzes Jahr war

nach der Submission verstrichen , und noch war bei

diesen und allen übrigen Puncten keine Aenderung

getroffen . Sie , die Generalstaaten , hielten es zwar

billig , daß die Eingesessenen , welche durch die Lan-

deSkroublen gelitten , entschädiget werden müßten ,
nur fanden sie das willkührliche Verfahren der sub-

delegirten Commission ungerecht und der gnädigen

Intention des Kaisers nicht angemessen . Nach

diesem kumultuarischen Verfahren , war auch nach

der Submission Niemand bei seinen Gütern gesi¬

chert , und die Emder sowohl , als die Übrigenschon

ausgesogene Renitenten mußten zulezk nokhwendig

gänzlich ruiniret werden . Auch waren sie der Mei -

nung , daß bei der Judemnisationscasse , die Wür -

kung der Amnestie in der Art einkreten müßte , daß

wenn die Beschädigungen genau untersuchet , und

dann moderiret worden , nicht die einzelnen Einge¬

sessenen , sondern die Landescasse die Entschädigun¬

gen zu übernehmen habe . So dachten die Gene¬

ralstaaten über den jüngsten Kaiserlichen Bescheid

bei dem Vortrag in ihrer Versammlung vom i l

Decemb . Sie fanden hierauf für gut , ihrem in

Wien stehenden Envoye
'

Hamel Brüninxs aufzuge -



Dritter Abschnitt. 449
ben , den Kaiser zu ersuchen , die Pönaldecretef , die ^ zs
so wenig mit den Landesverträgen , als mit der » er -
liehenen Amnestie übereinstimmten , einzuziehen/und
solche Verfügungen zu treffen , daß der Kaiser !,
allergnädigste Willst durch die subdelegirke Com -
Mission nicht vereitelt , sondern vielmehr nach der
verliehenen Amnestie und der ihnen , den General -
siaaken , gethanen Versicherung gemäß , die Herstel¬
lung der Ruhe in Ostfriesland bewürket werden
mögte . Von dieser ihrer Resolution gaben sie auch
dem Kaiserlichen Plenipotentiarius , dem Grafen
von Zinzendorf , den französischen und englischen Ge¬
sandten , dem Marquis von Fenelon , und dem Gra¬
fen von Chesterfield , wie auch unmittelbar den fran¬
zösischen und englischen Höfen Nachricht , und such¬
ten deren Unterstützung bei dem Wiener Hof
nach ( v) . So sehr ließen sich die Generalstaaten
die ostfriesischen Streitigkeiten angelegen seyn .

Aus den Friedenshandlungen zu Soissons ent¬

sprang der Sevillische TracMt , und hieraus wieder
der Wiener Tractat zwischen dem Kaiser und dem

König von England . Dieses am i6 Merz
in Wien abgeschlossene Bündniß hatte wiederum

auf die ostfriesischen Angelegenheiten , wie der Leser
sogleich bemerken wird , einen starken Einfluß .
Zwar dachten die Generalstaaten mit den Wiener
und Londoner Höfen einstimmend , indessen nah¬
men sie noch Anstand , förmlich mit in dieses Bündniß
zu treten ( w ). Um sie dazu zu bewegen , nahm der

Kaiser

(v) kekrl. dssr . ssovgm. vom n Decbr . I7Z0M den
Landschaft!. Acten .

(vv) WsZenner 1 °
. 19 . k , 7z . P . / 6 .

Vsifr. Gesch. Ff
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i ^ z,Kaiser die von dem holländischen Envoyll Bruininx

eingereichte Note günstig auf , und stellte am 16

Merz eine Declaration folgendes Inhalts ans :

„ Da dis Herren Generalstaaken so oft zu erkennen

„ gegeben , daß ihnen an Herstellung der R ° he m

„ Ostsriesland viel gelegen sey ; sie aber nie gesonnen

„ gewesen , der Dependenz dieser Provinz unter dem

„ Kaiser und dem Reiche auf irgend eine Art Ab .

„ bruch zu thun : So hat es Ihrer Kaiserlichen Ua >

„ jestät beliebet , denen Generalstaaten eins neue Pro .

„ be zu geben , ihnen / so weit es die Gerechtigkeit

„ verstatten mag , zu gefallen zu leben , Ihnen Ihre

« wahrhafte Meinung über diese Sache zu cyplill -

„ ren , und ihnen solchergestalt die Furcht , worin s.e

„ zu schweben scheinen , zu benehmen . In dieser

„ Hinsicht hat man kein Bedenken getragen , ihnen

„ von Seiten Jhro Kaiserl . Majestät durch gegem

„ wärtige Acte zu declarirenj , daß Ihre Meinung

„ jederzeit gewesen und noch sey , daß die der Stadt

„ Emden und ihren Adhärenten verliehene Amnestie

„ von der Würkung seyn solle , daß alle Beschwerden

„ schleunig untersuchet , und nach den Accorden,Cru -

„ ventionen und DeciDmen , welche das besondne

„ Recht der Provinz Ostsrieslnnd auömachcn , ent-

„ schieden werden sollen . Hierunter wollen abcc

„ Sr . Kais Majest . solche Conventionen nicht begnf-

„ fen haben , welche durch ihre hohe Vorfahren ras

„ siret worden , oder die den Rechten des Kais »-

„ und des Reiches zuwider laufen . Ferner sollen

„ die Emder wieder zu den ständischen Versamm -

„ lungen zugelasten werden , auch sollen die Streitig -

„ keiten über die von deer Renitenten zu leistende

„ Indemnisationen , gütlich beigeleget werden . End -

« lich wollen Sr . Kaiserl . Majestät die Generalstaa -

»ten
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» ten wegen der '

von Emden und den Ständen
„ Holland aufgenommenen Gelder sicher stellen " ( x) .

§ - 7 -

Wieder Fürst vernahm , daß der Kaiser eine
solche Declaration den Generalstaaken ertheilen lassen ,
ließ er unter dem 19 Jun . ein Protest derReichSver -
sammlung in Regensburg einreichen . Die wesent¬
lichsten Stellen dieses fürstlichen Schreibens sind fol¬
gende : „ Als unsere in verstockter Widerspenstigkeit
» verharrende Stadt Emden und deren Anhang sich
» schnöderweise einer hiebeigehender Kaiserlichen De «
> clarationberühmen ; — ' So haben wir nicht unter -
» lassen können , denen Herren :c. hievon ungesäumte
» Nachricht zu ertheilen , und sie angelegentlich zu ersu -
» chen,zu vermitteln,daß gegenwärtiges und unser vori -
»ges Schreiben (y ) nunmehr durch Reichsherkömliche
»Dictatur bei der Reichsversammlung zu legaler
»Notiz , sodann zu schleunigster Proposition und
» Deliberation gelange , sondern auch es in den
»Weg zu richten , daß dem wegen des Wiener Trac -
»kars erforderten ReichZgutachten vom gestimmten
» Reichswegen eine bcwegiicheJnterccssion ohnmas -
»gebiich beigefüget , und Sr . Kaiserl ^ Majestät ge -
» ziemend ersuchet werden möge , i ) die in meris
» exeourivi « beruhende ostfriesische Justizsache in dem
«graben Weg derselben verbleiben , und zu endlicher

Ff 2 « Voll

(x) Die ganze Kais . Deklaration ist vollständig aöge ,
druckt in der europäischen Fama zz ; Thei

'
l

p- 894 - 897 und bei kouckek 1?. 6 . p . zo — z ; .

E ) Vom r A» g . r7go worin der Fürst sich über die
staaeische Einmischung in die ostfr estfchen Angele «
senheitm beschweret ha : n' . D esis Schreibet »
ist besonders atzgediMkii . -
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r7Zi -, Vollstreckung bringen zulasten ; 2) dem Staakvon

„ H - lland auf keine Weise einzuräumen , sich der

„ Stadt Emden und derselben Anhang heimlich oder

„ öffentlich anzunehmen , z ) vieltveniger solchen lell-

„ ten eine Amnestie angedeihen zu lassen , die sich

„ allen Kaiserlichen lucH - stir widersetzet , die gehei .

„ ligte Kaiser ! . Majestät mit ruchloser Frechheitg '.

„ lästert ; Uns , ihrem Landesfürsten , unsere Raths

„ und getreue Unterthanen geschändet , geschmähet ,

„ vergewaltiget , im Lande dominiret , geraubet , ge.

„ plündert , und Mord und Todschlag grausamljch

„ verübet haben ; 4 ) am allerwenigsten aber solchen

„ Verächtern des Kaisers und des Reichs Hoheit zn

„ Liebe zu verhängen , daß die den Aufrührern mit

„ Recht zuerkannte Ersetzung des durch ihre Rebellion

„ verursachten Schadens einigermaßen aufgehalten ,

„ und 5 ) endlich denen austerhalb des Reichs subsi-

„ stirenden Kaiserl . Ministern nicht weiter gestattet

„ werden möge , über die ostfriesische Landesangele -

„ genheiten , solche vermöge der Reichsgesehe ohne,

„ dem unstatthafte und unbändige Handlung zu

„ pflegen
" — ( 2) .

- §. 8. '
Daß diese fürstliche Protestation keinen Erfolg

gehabt habe , bewähret die Kaiserliche Resolution
vom 22stenAug . So lautet sie : „ Jhro Kaiserliche

„ Majestät haben des Reichshofrathö Gutachten al-

„ lergnädigst approbiret . Diesemnach wollen Jhro

„ Kaiserl . Majestät nochmals allergnadigst wieder¬

holet haben , r ) daß zu Folge der der Stadt Emden

„ und ihrer Adhärenten allermildest erlheilten Amne-

( --) Fürst/ . Schreiben an ble Reichsversammlung zu

Regenöburg von 1731 . Ist besonders abgedruckt.
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„stie mit aller Bestrafung ihres vorigen Reatusi/zr

„stille gestanden , folglich keine Strafe exequiret son -

„ dem auch .» ) von der Kaiserlichen Commission eine

„ genaue Specistcation der feit dem g May 1729

„ eingezogenen Geldstrafen eingeschicket , und solche

„denjenigen , welche damit beleget worden , restituirt ;

„ wie nicht weniger z ) die confisrirt oder sequestrirte

„ unbewegliche Güter und Capitalien , in istscie der

„ Emder Herrlichkeiten , jedoch lsivo iure b ^ pn ^bsLss

„rsüons inäemnilstioni ; , alsogleich denen vorigen
„ Besitzern wiederum zurückgegeben werden sollen .

„ 4 ) Sell überhaupt alles , was ex csula lnöeumi -

„ iLtionie eingegangen , von dem künftig zu determi «

„ nirenden Jndemnisationsquanto abgezogen werden .
sollen Emden und die ihr anhangende Land -

„stände zu den Landtagen dem alten Gebrauch nach

„ zugelassen werden , wenn sie nur zu den gemeinen

„ Landeölasten nach der vor der lezten Unruhe in

„Observanz gewesenen Proportion concurriren . Es

„soll also Jedermann , der bei Landtagen zu
'

erschei¬

nen berechtiget ist , mit gleicher Freiheit , und ohne

„ mehrere Einschränkung für den einen oder Len an -

„ dttn , dem alten Herkommen nach , sich bei den

„ Landtagen einsinden können . 6 ) Wegen der In «

„ demnisation soll allhier vor einer Kaiserlichen Hof -

Kommission die Güte versuchet werden . Falls die

„ Güte nicht verfangen möchte , wollen Jhro Kaiserl .

„Majestät nach summarischer Vernehmung dasjeni¬

ge Quantum so die Emder , und die caulsm com -

„ munem mit ihnen machen , ein vor allemal zu be¬

fahlen haben werden , aussprechen . Und endlich

„ 7 ) werden die Emder und ihre Adharsnten noch »

«mals angewiesen , ihre überreichte , Gravamina

„ zu ihrem eigenen Besten nicht nur dem Herren
«Fürsten zu Ostfriesland , sondern auch den Land -

Ff z siän -

k "

r >: i
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Zuständen , die mit ihm covsam communem machen ,
„ ohne ferneren Aufenthalt communicirm zu lassen , da .

„ mit Sr . Kaiftrl . Majest . uni fo eher im Stande ftyn
„ mögen , auch hierüber fchleunigs Justiz zu admini .

„ siriren ? - Diese Kaiserliche Resolution wurde der

subdelegirken Kaiserlichen Commission mitgerheilet ,
mit der Auflage sich darnach besonders wegen Ress ,
kution der confiscirten und fequestrirten Güter , und

Enthaltung von aller ferneren Execution zu achten ,
und daß solches geschehen , binnen zwei Monaten

Parition zu docirsn (s ) . Da auch der Jndsmmla - ,
tionsptmct von einer Kaiserlichen Hofcommisson
ausgemacht werden sollte ; so verlangte der Kaiser
von den subdelegirten ^ ommissarien einen ungesäum¬
ten Bericht von ihrem Verjähren und den ange¬
nommenen Grundsätzen bei den Liquidationen und
Moderationen ( b) .

§ - 9 -

Daß zu folge dieser Kaiserlichen Resolution ,
nach der verliehenen Amnestie , wider die Renitenten
keine Strafen fernerhin vollzogen , die Scquestra -

kion

(s) Sammlung Kaiftrl . Patente .
(b) Die subdelegirten Commissarien sandten nicht nnr

diesen Bericht nach Wien ab , sondern ließen densel-
den auch abdrncken . Der Titel Heist : Der Kaiftrl .
Commission subdelegirten Räkhe Anzeige , waS es
nüt der dencnftlben aufgetragenen Untersuchung
der bei der vorgewesenen Fsebcllisn vsrursaänm
Schäsen vor Bewandniß gehabt habe , und web
chergestalr dabei verfahre » worden . Nebst Wider¬
legung der dawider ausgestrentcn nngegründeken
Beschuldigungen . — Sie waren der Parteilichkeit
beschuldiget , uiw verantworteten sich nun öffent¬
lich . Dies war ihre lezte Arbeit, ihr Echwaneo -
gelang .
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t : on der Emder Herrlichkeiten aufgehoben , die Re - 17z r
nicenten wieder zu Landtagen zugelassen , und denn
die JnbemmsationSpuNcte vor eine Kaiserliche Hof .

commisston gezogen werden sollten : dies waren Ar .

l tikel , die demHürsten mißfallen mußten . Am 6

! Septbr . llegte der Canzler Brenneisen den Admini .
i stracoren des Auricher Collegii diese vor einigen Ta -

! gen eingegangene Resolution vor . Er eröfnets ih .

^ nen , daß der Fürst wider die darin enthaltenen Gra -

I varorialpuneke bei dem Reichshofrath nächstens ein -

! kommen würde . Er gab ihnen zu bedenken , ob es

; nicht gerakhen fey, daß auch sie RainenS der treuge .
! hnsamen Stände , in svfcrne diese dabei mitjintercsst .

: rer wären , die benbthigken Remonstrationen unver «
- züglich einreichten ? Dieser Vortrag fand bei den

! Administratoren Beifall . So wurde von Seiten

^
des Fürsten und der gehorsamen Stände die Anfhe .

bung dieser lezten Kaiserlichen Resolution durch zwei
besondere Gravatorialschristen nachgssuchst ( c ) .
Aber auch die Emder fanden in der Kaiserlichen Re «

^ solution noch ' nicht ihre völlige Beruhigung . Sir

i glaubten , daß nach der Amnestie alles sofort in den

i Stand zurückgcfctzek werden müßte , wie es vor der

j Revoltuion gewesen fey . Daher müßte denn auch vor «
'

Züglich das Auricher provisorische AdministrakisnS »

cvllegium wieder aufgehoben , und das Aerarirrm
wieder nach Emden verleget werden So lange

dieses nicht geschehen , waren ihre Gegner , die neue »

oder gehorsamen Stände , Meister der Landesmitteln ,
und dadurch hatten diese die Macht in den Händen ,

sich immer empor Zu halten , und die Renitenten z»

drücken . Solchemnach sagten sie , wäre die Amne¬

stie nur ein Phantom , und ihnen nur dem Namen

F f 4 nach

! (c) Landschaft ! . Acten.
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»7 ^ nach ohne Würkung verliehen . Das schlimmste

war ihre Besvrgniß,daß der Kaiser die staatische
Garantie und die Manutenenz der Landesoerträge
aus heben würde , weil ihnen vorher derRecursan

alle ausländische -Mächte , folglich auch an die Ge ,

neralstaaken untersaget war . Nach ihrer Philo ,

sophie folgerten sie , daß der Kaiser diese Resolution
nur ertheilen lasten , um Zeit zu gewinnen , die Ge¬

neralstaaten zur Acceffion zu dem Wiener Vertrag

überzuholen , und dann nach erreichter Absicht , sie
und ihre Anhänger wieder treiben zu lassen . Diese

ihre Besorgniß theilten sie den Generalstaaten in

einem Schreiben vom zo Oct mit . Hierin heißes
am Schlüsse : » Wir ersuchen daher Ew . Hochr¬

agenden demüthigst , endlich uns einmal mitJhro

„ thäclicher Hülfe , insonderheit wegen der Re -

„ stitution des Collegii und anderer specificirter

« Präliminairpuncte hochgünstig zu assistiren , im

„ Fall aber die thätliche Hülfe wider Vermuthen

„ noch nicht cls tempore geachtet werden möchte ,

„ zu unserer , und unserer Adhärenten Sicherheit ,

„ uns mit einer günstigen Erklärung zu versehen , daß

„ dieselben Dero Garantierecht aufOstsrieöland nie-

„ mais werden fahren lassen , sondern dasselbe mit

« aller Kraft , vornemlich in Ansehung der Restitu¬
tion des Aerarii werkthätlich machen , und uns des -

„ falls eins Versicherung zukommen lassen wollen ;

„ angesehen die Stadt Emden nun in der äußersten

« Nothund Gefahr stehet , ihre alte Freiheit im

„ Grunde zu verlieren , ohne zu wissen , ob und wo-

„ her einige Rettung zu seiner Zeit zu erwarten ste-

„ het , damit nicht « Hierdurch Desperation alles das

„ unterste oben gekehret , und alle desperate Mittel

„ zur Hand genommen werden mögen , welche ferner

« der Emder Magistrat , ohne eine dergleichen Ver¬

sicherung



Dritter Abschnitt. 457
„ sicherung , zu hindern , sich nicht im Stande befindet . " ! / ) »
Von diesem Schreiben erhielt der Fürst unter der
Hand eine Abschrift . Diese ließ er dem Kaiser un¬
gesäumt einreichen . In dem beigefügten Bericht
vom 2 ; . Febr . 1732 drückte sich der Fürst unter ^

andern so aus : » Weil auch dis Emder in solchem
» Schreiben sich erfrechet haben , sich in die Ew .
„ Kaiser !. Majestät Erzhaus angehende große Sache
„ wegenAllerhöchstDeroselbenpragmatischenSanction
» zu mischen , und die Herrn Generalstaaten anzu -
»reihen , sich in der Accessrsn drsficii zu bezeigen : —
« so überlasse in tiefster Submission Ew . Kaiserliche
» Majestät erlauchtester Beurteilung , wie Sie solche
« Verwegenheit an diesen Leuten strafen wollen ? Zum
» wenigsten ist wohl außer Zweifel , daß diese Leute ,
» als die ärgsten Feinde des Vaterlandes und Störer ^
» der gemeinen Ruhe mit denen in den ReichsgeseHen
» vorgeschriefienen Strafen zu belegen seyen . Warum
» ich denn allerunterthänigst zu bitten , desto mehr Ur -
» sache habe , da diese Leute ihr ganzes Inwendige
» dergestalt entdecket haben , daß sie auch die Namen
« der Verstorbenen in der Unterschrift mit gesehek
» haben ( ä ) . Zum Zeugniß , daß sie und die Ihn «
» gen den Geist der Widerspenstigkeit bis an den Tod
» behalten , und mit sich in die Grube nehmen . " ( e)

Ff 5 . Außer .

(ä) Das Schreiben war von den Bürgermeistern ,
den Rathsherrn und Secretarien , wie auch von
den sammtlichen Vierzigern unterzeichnet . Ob
aber unter den Subscribenten der Name eines Ver¬
storbenen mit gestestet worden , ist mir unbewußt .
Ich sehe auch nicht ab , was den Magistrat dazu
sollte bewogen haben ; denn es rclevitte nichts ,
ob ein paar Namen weniger oder mehr darunter
standen .

(e) Aus dem abgedruckten fürstlichen Bericht , und
dem beigefügten Emder Schreiben .
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.Ük- zrrAußsrdem hatte der Fürst eins Widerlegung der von

den Emdern eingegebenen Beschwerden ausarbeiten ,
und dem Neichöhoftath am i8 - Febr . überreichen

lassen . Dabei hatte er sich ausdrücklich bedungen ,
daß diese Widerlegung blos zur Kaiserlichen Infor¬
mation dienen sollte , und er sich dadurch keineswegeS
des aus den Judicaken erhaltenen Rechts begeben ,

noch sich mit der ungehorsamen Stadt Emden in wei«

kere Coutestakion emlassen wollte . Vielmehr —

so lautet das Petitum — ist mein allerunt . Suchen ,

„ die Emdische Scripta , wie vorhin geschehen , von

„ den Acten zu verwerfen und zu cassiren , sie , die

„ Emder , nunmehr der ex eopite Zr -mas erkannten

„ Kaiser ! . Amnestie verlustig zu erklären , dis in den

„ Kaiser !. Patenten einverieibken Strafen wider sie
*

„ zur Execukion zu bringen , es bei den vorigen Decee>

„ ten und Verordnungen zu lassen , und allcrgerechkest

„ zu verfügen , daß ich und mein Land in Ruhe ge-

„ bracht , und Ew . Kaiser ! . Majestät des vielen Sol -

„ licitirens und Anlaufens überhoben werden mögen .

„ Ew . Kaiser !. Majestät verrichten daran ein Gott

„ wohlgefälliges Werk . " ( f)

§ . IO .

Der Fürst und dis gehorsamen Stande hatten also

durch ihre demReichshofrakh emgereichteGravakorial - '

Schrlf -

(5) Fm sts. Ostftiesifchs Widerlegung der vermeinten
Beschwerden der Stadt Cmden , 17^ 2 . Diese
Deduktion enthalt mit den Anlagen 140 gedruckte
Seiten in Folio . In dieser Deductiou suchet vor¬
züglich der Concipient das emdische Haupifunda-
ment , daß durch die Kais . rl . Dccrete die ? rund-
festen der ostfticsischen Landesregierung aufgelvsck
worden , zu heben , und dagegen zu beweisen , daß
die Kaiser ! . Decreke auf die vstfkiestscheu Laudcs -

gesrtze gegründet styn.
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Schriften die Aufhebung der Kaiser ! . Resolution vom i/zs
22 . August 1791 nachgesuchet , so wie die Emder
dis Gsneralstaacen angetrcten hatten , ihnen bei dem
Küfer eine günstigere Erklärung zu bewürben . Von
beiden Seiten wurde das Ziel ihrer Wünsche nicht
erreichet . Auf die Gravatoria ! - Schriften des Für¬
sten und der gehorsamen Stande scheint blos ein un -
bedeutendes xonaeur aä söka erfolget zu seyn ; wenig¬
stens find ich nirgends , daß etwas darauf verfüget
ist. Dagegen nahmen sich die Gcnsralstaaren dev
Emder , und deren Adhärenten wieder an , und würk -
ten eine nochmalige Kaisers . Declaration aus . Die
in dem Haag anwesenden Grafen von Sinzendvrf
und Chesterfield suchten in dem Anfang dieses Jahres ,
die Generalstaatcn zu dem Beitritt der Wiener Trakta¬
ten zu bewegen . Endlich wurden alle Schwierig¬
keiten gehoben , und die Beitrittsacks wurde am
ao . Febr . unterschrieben . Vor der Unterschrift über¬
reichte der Graf von Sinzendorf den Gsncralstaaten -
die Kaiser ! . Declaration über dis üf friesischen Ange¬
legenheiten , dis ebenfalls ein Gegenstand der neuen -

Verhandlungen in dem Haag gewesen waren . Dar¬
nach sollten alle wegen der Renitenz dtcrekirten Stra¬
fen den Emdern und ihren Adhärenten erlaßen wer¬
den. Die feguestnrten Herrlichkeiten und unbeweg¬
liche Güter anderer Privatpersonen , und die cvnsis -
mke Capitalien sollten den Eigenchümem wieder
zurnckgegeben werden . lieber dis e - ng/reichten Be¬
schwerden der Emder und ihrer Anhänger , fvklten -
der Fürst und die gehorsamen Stände sich binnen
Zwey Monaten verantworten ; worauf denn der Be¬
scheid nach Anleitung der vorigen Accorde , Conven¬
tionen mid Decisionen , ss ferne sic derOderbotmaßig -
keit des Kaisers und der Reichs - Jurisdiclisn nicht
widersprachen « erfolgen sollte . Um wegen dieser
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i7Z2leßten Clausel allen Mißdeutungen auszuweichen , so
erklärte sich der Kaiser , daß er schon zufrieden wäre ,
wenn nur die Reichs - Jurisdiction vor allem Prä .

judiz gesichert würde , indem es keinesrveges seine
Absicht wäre , die zwischen dem Fürsten und den
Standen freywillig eingegangene Verträge zu ver¬
nichten . Ferner sollten die Emder und ihre Ldhä -
re . tten wieder zu den Landtagen zugelaffen werden.
Der Indemnisationö - Punct sollte in der Güte ver.
ebnet , und in deren Entstehung nach Billigkeit be¬
stimmt werden . Nach Entrichtung dieses auege-
mittelten Quanti , wovon die vorhin abgepreßten
Summen abgezogen werden könnten , sollten die
Emder und ihre Adhärenten vor aller Ansprache
wegen der Schäden gesichert seyn . Wegen der
staatischkn Garnison in Emden und Leerork und der
holländischen Anlehnen erneuerte der Kaiser seine
vorige Declarationen (ß ) .

§. n -
Diese Kaisers . Erklärung enthielt eigentlich nichts

neues . Sie war fast eine wörtliche Wiederholung
der jüngsten Resolutionen . Nur hatten die Em¬
der und die alten Stände dadurch die beruhigende
Versicherung , daß der Kaiser die Landesverträge
nicht aufhebm wollte . Dies war eben ihre größte
Besorgniß von jeher gewesen , daher waren sie in

allen ihren Schriften von dem Haupisah nicht abge -

gangen : in Ostsriesland findet eine Accordenmäßi >

ge , nicht aber Reichsconstlkurionsmäßige Negierung
statt . Dies war der Sah , von dem sie ausgegangen
waren , und den sie immer verfolgten . Don nun an

lebten sie auch in der Hoffnung , daß der Kaiser seine
von 1721 an erlassene Decrete und Resolutionen , si

sine

(Z) koullct 1*
. 6 . p . 46z —471 .
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ferne solche mit der Landesverfassung und mit der, ; ?
Vertragen in Widerspruch standen, wieder Anziehen
würde , und sie den völligen Effect der ihnen verliehe¬
nen Amnestie nächstens einärndten würden. Diese
ihre Hoffnung schien um so viel gegründeter zu seyn >
weil sie der subdelegirten Commissarien, die sie so oft
perhorreScirek hakten , los wurden , und die ganze
Kaiserliche Commission aushörke . Hiermit hacke es
folgende Bewandniß . Nach der Kaiserlichen Reso.
lution vom 22 . August i ? Z l solücu keine Executio .
nen wider die Emder und die übrigen Renitenten wei.
ter vorgenommen , und dagegen die consiscinen und
seguestrirten Güter den Eigenchümern wieder zugr -
steliek werden . Der noch streitige IndemnisakionS »
Punct sollte vor eine Kaiserliche Hofcommissien ge¬
zogen werden , und der Fürst sollte sich auf die wider
ihn eingereichten Gravamina in Wien Anlassen , und
dort den Rechköspruch erwarten . Den subdelegirten
Commiffarien blieb also vor der Hand nichts mehr
übrig. Ihre Inactivikat schien die natürliche Folge
davon zu- seyn . Dieses veranlaßte den König von
Pohlen , den Hosrath von Berger schleunig zurück
zu rufen . In dem Rapell vom 17 . Decemb . 17 z r
heißt eö : „ Nachdem in den euch aufgekragenen
«osisrlesischen Angelegenheiten wenig sruchrbarliches
„weiter auszurichlen ist , auch ohne dies durch die
»vorssynLe Hofcommission die Sache in einen ganz
„ andern Stand zu kommen scheint : so begehren Wir
«h 'emic gnädigst, ihr wollet sogleich, nach Erhaltung
«dieses , eure Rückreise antreten , und den Secretair
«und Canzrllisten , wie auch sämmtliche Acten mit -
«bringen . « (b) Die Kaiserliche Resolution vom
22 . August war vielleicht nur der Vorwand zur
schleunigen Zurückberufung des chursächsijchen sich .

delcgir-
(b) Regierungs - Acten.
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r7Z2delegirkekl Commisstm
'
i von Berger . Die erste Ur¬

sache dieser ohne Vo - bewußr des Kaisers geschehenen
Avocation mag aber wohl in dem damaligen Miß .

verständniß der Drcßtzncr und Wiener Hose über die

pragmatische Sanktion zu suchen seyn .

§ - 12 .

Ganz unerwartet war dem Fürsten der Maxell
des Hofraths von Berger . Er ließ in einem durch
einen Courier abgesandteu Schreiben dem Reichs ,

hosrakh anzcigen , daß zu feiner größten Bestürzung
der König von Pohlen seinen subdeiegirken Eommissa -

rium zurückberufen habe . Er bat instandigst den

König zu vermögen , sich der übernommenen Com¬

mission , nach wie vor , zu unterziehen , und seiche
bis zur völligen Endigung des Geschäftes sortzuseßeii .

Auch darum ließ er den Mikcommißarium , den

Herzog Ludwig Rudolph ( i) von Braunschweig -

Woifenbüttel ersuchen . Ferner wandte er sich nicht
nur unmittelbar an den König von Pohlen , sondern

ließ auch besondere Schreiben an den sächsischen

Canzker von Bünau , und an die geheimen Rache von

Gersdorf , von Zech , von Bünau den jüngern und

von Lest abgehen , um sein bei dem Könige ange-

brachten Gesuch , nach ihren Kräften , zu unterstützen .

Dann brachte er bei der Kaiserin Elisabeth Christine

seinen Glückwunsch zu dem angetreteneu neuen Jahre
an , und suchte bei der Gelegenheit ihr vielvermögen -

des Vorwort bei dem Kaiser , zur Ausrechthaltung
der Commission , nach . Endlich reiste er selbst nach

Braunschweig , um Den Herzog bei seinen guten Ge¬

sinnungen

( l) Nach Absterben des Herzogs August Wilhelm
( LZ . März 17? r .) Harke der Kaiser jüngst auf den
nun regierenden Herzog Ludwig Luooiph die dm «
Mission ttanscrchirm lassen, Kachel- Patente-
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sinnungen zu erhalten , und den Kaiser zur Fort - i/zH
setzung derCommission zu bewegen . Seinen Wunsch
glaubte er um so viel eher erfüllet Zu sehen , weil der
Kaiser bekanntermaßen ein Schwiegersohn des Her »
zsgs war . Alles hieng indessen von dem Könige von
Pohlen ab. Am 22 . Jan . antwortete der König
aus Dresden . » Däferns dis Umstände wegen der
vHoseomMission oder sonst sich andern , und durch
» Unfern Subdelegirten einiger Nutzen geschaffet, folg-
» lich die Sache mit Dignität von Uns und des Her-
» zogs von Braunschweig - Woifcnbüttel Lbd. fort-
» gssetzek und beendiget werden kann : so werden Wie
»Ew . Lbd. auch noch weiter zu assisiiren Uns nicht
» entbrechen/' Aus dieser Antwort konnte der Fürst
schon schließen , daß der König bei feinem Vorsatz
beharren wollte. Zn der Milte des MonakS März
mußte der Hofrath von Berger seine Rückreise an«
treten . Ihm folgten einige Monate nachher der
noch zurückgebliebene Sccrecair / der CanZellist und
die Commissionsatten sk) .

§ - rg .
Kaum war der Hofrath von Berger abgcreiset :

so starb plötzlich am 8 . April an einem Schlagstuß
der braunschweigische subdelegirte Commissarius , der
geheime Zustizrath von Röber (l ) . Dieser Verlust

war
(K) Reglerungs . Acten.
(I) Er war zu Gloaau am sr . Novemb . i66r ge¬

bühren . Seit I Ü94siand er in Braunschweigischen
Dicustcu . Von 1724 an bis an sein Abstrichen,
halte er das Geschäfte der sirbdelegirken Commis-
sicn in Aurich wahrgruomwen . Hier hatte er mit
inner '

Frau , Auguste Christine Müller , seine eigen«
Oeconvmit . Eine kurze Biographie von ihm und
sein sauber gestochenes Bildniß trifft man inblewo .
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r/zswar dem Fürsten und den gehorsamen Standen sehr

empfindlich . Denn nun trat die Besorg « ,
'
ß ein , daß

alle Arbeiten vergeblich angewendet , und die Kaisers .
Decrete würkios bleiben würden , wenn die Commis ,

sion nicht wieder erneuert werden sollte ( m ) . Noch

an demselben Tage des Absterbens sandte,der Fürst
eine

ils virl illullris Zoll . Zoscllimi ste Boeder (kkelm-
ttssi , 17Z2 .) an . Hierin haben , 6 Braunschwei,
gische Dichter seinen nachgelassenen Ruhm besun¬
gen . In den hamburgischen Berichten von geicht-
ten Sachen auf das Jahr 17Z2 findet man auf
die in der Auricher Kirche begrabenen subdclegirlen
Commissarien , den Vice - Canzler Ritter und den
geheimen Justizrath von Röbcr eine artige Grab .

> schüft , die sich so anhebk :
Ouumviri

smbo
gst unum kiuc 8co ^um mM

ncmpe
turbuleo .tse brillae ^scem

relläituri ,
smbo msrimss experti turbns

krilusgue perennem , st munöansm guieteen conciliaturl,
pscc nonäuin coustrmsts ,

jpst guieli » seternae , coelestisgue xsrttci ^er
lioc tumuio conciili

iscent
-r m b 0 .

( m) Diese Desorgniß bewog den Hofprehiger Bertram ,
drei Predigten über die Sünde des Aufruhrs zu
halten , und sie durch den Druck allgemein zu
machen ( 17z ; ) Seine Motiven waren wohl nicht
alle zur rechten Zeit angebracht , wie die Renitenz
so tiefe Wurzeln gefasstt hatte . So sagt er unter
andern : Es ist tausendmal besser , wenn auch alle

Mittel in der Welt abgeschnittcn sind,- zu eurem
Recht zu kommen , eure gute Sache Gott zu befeh¬
len , und dessen Hülfe in christlicher Gedulr zu er¬

warten , als euch den mörderischen Klauen beS
Satans
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eine Estaffette «ach Braunschweig ab , und ließ deni7zs
Herzog ersuchen , einen andern Subdelegirten zu er¬
nennen , und schleunig abzusenden , » um — wie es
in dem fürstlichen Schreiben heißt — unserer unge¬
horsamen Stadt Emden , die sich sonder Zweifel
» über diesen Todesfall ungemein freuen wird , die
» Gedanken zu benehmen , daß die Commission völlig
» aufgehoben worden . « Der Herzog erwiederke unter
dem 16 . April , daß er bereits einen subdelegirten
Commissarium ernannt habe , solchen aber »och nicht
abjrnden könne , weil erst von dem Kaiser die Com »
Mission redincegriret werden müßte , indem ein ein¬
seitiger Subdelegatus wenig auSrichken möchte . Zu
dem Ende wollte er nach Wien berichten . Der Fürst
ließ nun zwar sein voriges Gesuch wiederholen , und

führte dabei aus , daß die Redinkegrakion unfehlbar
beschleuniget werden würde , wenn nur erst ein subde -

legirter Commissarius wieder anwesend wäre , und das
Geschäfte im Gang erhalten würde . Der Herzog ließ
es aber bei der einmal gefaßten Resolution bewenden .
Wie nun der Kaiser aller von dem Fürsten angewand -
ten Bemühungen ohnerachtet , nicht gut fand , dir

Commission zu erneuern , so hörte sie hiemit auf ( n ) .
Dies war das Ende der Kaiser !. Commission , die
so sehr viel gearbeitet , so viel geschrieben ( o ) , dem .
Lande einige Tonnen Goldes gekostet , und zuletzt doch
nichts ausgerichtet hakte .

Satans Preis zu geben. Besser und sichrer ist eS:
zu leiden , und Gott die Sache zu befehlen , alS
sich mit den Aufrührern zu vermenge«. Befiehl
dein Herrn deine Wege rc. x . Z8.

(») Regiermws . Acren .
<v) Die zurückgebliebenen Kaiferl. Commissionsacten

der Braunschweigischen Comwissarlen enthalten,zo
General, und 144 Special >Volumina-

Gsi4Ssifk. (Lrsch. 7K . Wetter
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^ Vierter Abschnitt.
§, i . Der Dömg . von Preußen erhält auf die ihm Reich-«

constitutimrsmäßig verliehene Lxpeetanz eine eventuelle Le ,
leynungö - Urkunde nufGftfrkcsland von Nein Kaiser , mid

. . Nimmt nun den Titel und da» Wappen von Ostftieslanb an.
S > Hierwider läßt der Fürst protcßiren . §. Der Erb ,
prinz , Carl Edzard , verlobet sich mit derPrinzcssin , Sophie
wilhelmine von Brandenburg L̂ayreulh j . 4. Die
Stände setzen 20200 Rthlr . zu einem Hochzeit - Gejchent aus.
§ Die Vermählung wird in Bcrüm vollzogen §. 6 . Der
Fürst läßt bei den lutherischen Gemeinen ein neues Gesang¬
buch einführen . 7 . Läßt ein .Gutachten über die projcctirte
Vereinigung der beiden protcstänttschcn Kirchen ausarbeiten .
8- 8 . Verordnet Jubelfeste wegen der Reformation und der zu

, .Wgsburg übergebenen Konfession . § Hieraus entstehet cm
Heftiger Streit , ob zucrstän OWicsland die lutherische oder

'-' .resormirte Religion cingefuhict ist- § «o - Einige lutherische
^. Geistlichen treten zur resormirten -Religion über - Dies ver,
. anlassek Streitschriften zwischen resormirtrn und kuthm

' lchril
tt 'Lhcolvgen . - z . 11 . Römcling , ein Schwärmer , wird au»
- Ostseiesland -verbaiinct . z . 12 . Die durch die Wafferfiuthcil

verarmten reformieren Prediger erhalten reiche Umcrstützungeii
' aus den Niederlanden . K. 1; . Der Mangel an Theologen

veranlasset , daß Lgyey und Handwerker zum PeedigerdlMc
gelangen . . >4 . Der ' Prediger Schneider stiftet das Esencr
Waisenhaus , j . Der Fürst Georg Albrecht stirbt .
8 - 16 . Sein Charaercr . L- 17 . Kurze Biographie sein« Ge,
mahlin , der vcrwittwelen Fürstin Sophie Caroline .

§
^6 )aiser Leopoldhakte 1694 demChurhauseBranden -

bürg die Anwartschaft aufOftfrlesland verliehen .
Diese Anwartschaft hatte durch die nachher erfolgte
Genehmigung derChurftirstendieRricheconstitukions-
mäßige Gültigkeit erlanget , unv war 17^ 6 und

1715 von den Kaisern Joseph und Carl VI. bestall«

gek und erneuert . Das gute Vernehmen , welche -

zwischen dem Könige Friedrich Wilhelm l . von
Preußen und demKaiser Carl VI . herrschte,undwelche-
noch mehr durch den Grafen von Seckendorf befesti¬
get wurde , veranlaßke am zi . J » I . 1732 eine per¬
sönliche Zusammenkunft deö Kaisers , der Kaiserin

. ^ üud
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Wd des Königes zu Chlumtz in Böhmen (p). »Ausi/zr
„ dieser Reise — schreibt Morgenstern — faßte
»Friedrich Wilhelm eine wahre Hochachtung gegen
„ den Kaiser wegen seiner Redlichkeit , so wie gegen
„ die Kaiserin Elisabeth wegen ihrer Scherzhaftigkeit
„ eine große Verehrung ; und nachdem eine Wechsel -
» Heurath für zwei seiner Kinder mit ihrer Schwester
» Tochter und Sohne dabei verabredet worden , mach .
„ te ihm die Kaiserin eine Ueberraschung mir einem
» goldenen Rauchtobacks - Kasten , worin unter dem
» Toback die eventuelle BeiehnNngS - Urkunde über
« Ostsriesland auf dem Boden lag . " (g) Von dieser
Zeit an entschloß sich der König zur mehreren Be .
gründung der ihmRelchsconstitukionömaßig verliehe -
tten Exprcianz den Titel und das Wappen von Ost -
frieeland anjunehmen , und ließ solches durch ein
gleichlautendes Schreiben seinen Mitständen bekannt
machen ( r) . Darin gab der König zu erkennen ,
daß er sich des Titels und des Wappens in keiner
andern Absicht angemaßet habe , als nur dadurch
das ihm aus der bewilligten Anwartschaft zustehende
Recht der künftigen Erbfolge gültig zu machen , und
hegte daher die Hoffnung , daß die Reichsstande kein
Bedenken tragen würden , ihm diesen Titel zu
geben (5).

Auch ließ der König von Preußen in einem
Schreiben vom 12 . Aagust dem Fürsten , Georg
Albrechr eröfnen , daß er zur Maniftstirung und Be -
ftstigung der künftigen eventuellen aus der rechtlichen

Gg 2 Expectanz

(p) Pauli preußische Geschichte. VM . Th - p 24; .
(g) Morgenstern über Friedrich Wilhelm l . x . 12z.
(r) Paul« c . I .
( ») Europ . Fama . z ; z . LH - x. 574 -
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I7Z ? E,rpeckanz fließenden Erbfolge gut gefunden habe ,
den . -Titel und dgs Wappen von Ostfriesland anzu «

nehmen . Er hoffte , daß der Fürst sich solches ge.

fallen lassen würde , west gewöhnlich ein Reichöstand

Titel und Wappen von dem lande führte , worin ihnr

ein unstreitiges SuccessionS - Recht zustünde . Der

Fürst erwiederke unter dem 26 . August , daß er diese

wichtige und ihm ganz unvermukhek vorgekommene

Sache naher erwägen , und bis dahin seinem Hause
und Lande alle Befugsamkeit Vorbehalten müßte . An

den Kaiser schrieb er unter dem 29 . Oct . « Ich bin

« im Werk begriffen , über diese große und wichtige

« Sache mich zu fassen , und mich , was dabei vorzu-

« nehmen , zu determiniren . Daher bin ich , um mich

« bei meiner zu Gott zu hoffenden Posterität und vor

« dem ganzen Reich außer Verantwortung zu sehen,

« vorerst gcnöthigek , E >v . Kaiser ! . Majestät demü -

« thigst zu ersuchen , zum Nachcheil meines,und mei.

« nes fürstlichen Hauses in dem ersten und nachher

« constrmirten Lehnbrief von 1454 fundirten Rechtes

« nichts zu verfügen , mir auch von denen etwa vor-

« handenen Acten die nöthige Jnspection und Com«

« munication zu ertheilen , und indessen mir zu er«

« lauben , daß ich mir sowohl rukions xrseterili als

« iuturi alle mir und meinem fürstlichen Hause com«

« pekirende Gerechtsame reservier . « Hierauf eröfnete

er unter dem ic >. Novemb . dem Könige , daß er

wider den Gebrauch des Titels und des Wappens
von Ostfrieöland , mit Vorbehalt olles dem preußi¬

schen Hause schuldigen Respecrs , feierlich prokestiren,
und seinem Regierhause alle Befugsamkeit Vorbehal¬

ten müßte . Der Fürst brachte diese seine Protestation
bei dem Kaiser , und bei den Reichs - und Kreisver¬

sammlungen an . Auch ließ sein Nachfolger , Carl

Edzard , 17 34 und 17 ) 8 diesen Protest wieder¬

holen.
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hole». Dagegen ließ der König von Preußen sich17z» ^
durch Reprotestationen verwahrsamcn ( t) . Und so -A ? s ^
hatten denn die fürstlichen Widersprüche nicht die
mindeste Würkrmg. Das preußische Haus erhielt
sich bei dem Besch der Führung des Titels und deö
Wappens von Ostfriesland. Der Fürst hatte übri¬

gens die preußische Expeckanz an und für sich nicht
angegriffen., sondern seine Protestatio» nur darin ge¬
gründet , daß bei Abgang des ostfriesischen männ¬
lichen Schmmes guch die weibliche Linie zur Sue - —
cession gelangen Lonne. Eine Behauptung , die von

' U

- " Es

^ ^dem Canzler. Brenneisen zuerst^ auf das Tapet ge>
bracht. (u) , unh yfe , wie solcl-es in dem folgenden ^
Bande näher entwickelt weMn wird , durchaus un- ^ —
gegründet ist. ^

§ r -
Des Fürsten, - Georg Albrechts Gemahlin , war^ ^ ,v . . „ ^

rfne volle Schwester des regierenden Markgrafen r/ . ^ .

Georg Friedrjch Earl von Brandenburg - Cukmbach ^ /ä ^ ^

oder Bayreuth . Bei ihr hatte sich seine Prinzessin P
Töchter, Sophia Wilhelmina einige Jahre an dem
vstfrieslschen Hose äufgehalten. Hier hakte sie der

Erbprinz , Carl Edzard, kennen gelernt . Neunzehn
Jahre war sie alt , wie der Erbprinz Carl Edzard 7

-^ —
seme Zuneigung zu ihr zu erkennen gab . Der Fürst ,
Georg Albrechk , sandte r 7 zz seinen Hofmarschall ^
von Wurmb im Anfang Julii nach Bayreuth ab, -»
«ck die Anwerbungbei dem Markgrafen anzu

'ocingen.
So gut nun gleich Anfangs der Hofmarschall in ^

Bayreuth ausgenommen wurde , so verzögerte sich
doch noch eine Zeitlang die nachgesuchte väterliche s

Zustimmung, weil die Königin von Dännemark, ^ ^ ^ ^
Gg z

(t) Fabers Staats >Canzellei . 74- TH- p . 40s —423 . / ^ -^ ^ '
-̂

ei— ^(u) Brenneiftn . I 'om . l . lllKP. 9^70.
^ -L-8

' - s ^ . x- . <-
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- >^ '

» / - gryzseine Schwester
' des M - rkgraftn ', an estrem PkM

<f »^ ^ grardsitet hatte , die Prr . zesttt, mit dem Herzog Ernst
"

^
/August von Sachsen - Weimor zu vermählen (v).

'
tX. ^ Weimar

, <
" Es mußte daher noch erst die Lmwotk der Königin

^ abgewarcet werden. Sie fiel wegen der naben Aov?r»
^ 7 -̂ Wandschaft mit dem vstfriesisch n Rkgirrhause günstig

^-2 / aus , und nun Würde der Hosmarschall mir der form»
s

'
^ ^ Glichen Zustimmung des Markgrafen entlasten. Kor)ns stiner Abreise wurde er mit dem Orden cie l,

! "7 Lilmonre begnadiget . Mit eigner Hand hatte der
! > ^ -.Markgraf ihm dieses Ordenszeschest umgehangem'

^ r, . L/ ^ '
^ Die Verlobung wurde am 2 ; . Sepiemb . feierlich i» ''^ *77 - Aurich vollzogen. DerMürst verordneft noch einM

^ gedruckten Formular Worbikte und Danksagung
"

- ^ / 7 ^ ^ s^von allen Canzsln, und traf zugleich die ^Lersüqung/baß von nun an die PrinzessinBraut in das Kirchen»
> gebet gleich nach, dem Erbprinzm namentlich einge»
^ . / schlossen werden sostte. ' Die KF

'
gfLü

'

iW
'Refe'

rixtt^! > - - - gingen in den Aemtern an die Beamten , und in den ^
Städten an die Magistrate . Nur in Emden wur»

"

,äh- . .-

lk !

- ' » cakorien, dem Herkommen gemäß , an Bürger »
^ „ Meister und Ruh erlösten werden '

würden , mast '
„ alSdenn , den Pflichten gemäß , das Benäthlgte in
« blnterrhanigkeitzu veranj .' a !ten,stchnkc !^ entbrechen
» würde . " — Und so unterblieb in Emden Vor »

^ bitte und Danksagung . In der Hofcapelle zu Aurich* ^ -^ / *7 predigte der Hofprediger Bertram über Hosea ! l,- v ^ l y . und 20 . Ich will mich mit dir verloben in.,-
7 , Ewig. ^

( v) In dem folgenden Jahre vermahlt« dieser sich mit
der Metten Tochter des Markgrafen , Sophie
Christine '

Louise , und würde also ein Schwagerdes Erbprinzen Carl Edzarvs.
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Ewigkeit , ich will mich mit dir ' verträum in Ge ^ zck
rechtigkeit» Diese Predigt wurde auf .fürstlichen
Befehl abgedruckt. Die Notifikationen von dieser 17z;
Verlobung wurden an Len Kaisers an die Kaiserin/
an die Könige von England , Dännematk , Schwe¬
den und Preußen , aw die Generalstaaken , an alls
Churfürsten , und übrige verwandte '

deutsche fürst¬
liche und gräfliche Höfe erlassen «

' y'
z solcher Be »

kanntmachungK ' 'Srl )«echen wurden Ägefaiidk . Nut
war der Fürst Alexander Ferdinand von Thurn und
Tassis übergangen , "obgleich er mit des 'Markgrafen
vonBrandenburg ältesten Prinzessin Töchter, Sophie
Christine Lyuiss , vermähsttwar , und also ein Schwa »

ger des ErbprinzenuCarl Edzards - wurde . Dieses
Rüthsel läßt sich,leicht Entziffern , -Die Fürstin vott
Thum und Tassis war kurz vorher zur -römifch ' - cakho-
Ilschrn Religion übergekreten , und hach- sich dadurch
mic chrem Vater , dem Markgrafeck - - so sehr über»
wgrfm , daß er auch Ihre Briefe unerösnet zurück¬
sandre. Wahrfchemlich wird also der Mar kgraf ein
Rotisicatonum an -das Thurn - und Tassische HauS
Acht haben erlauben wollenUrv).

In diesem rrüd dem ganzen vorigen Jahrhundert
lasteMn ostfkieslfcher landeLherr daö Glück genossen,
einen Sohn uüd Nachfolger vermahlet zu sehen»
süf diesen in denr östsrrrsischen Regierhause selten ge .
irdenen Fall machte der Fürst in demNotlsicakionS '
Zchreibe» die Stande aufmerksam , und foderte sie
ns , bei dieser erfreulichen Begebenheit , ihre Treue ,
>nd Lebe zu dem fürstlichen Hause durch Aussetzung
irrer anständigen Beihülfe an den Tag zu legen .-

Gg 4 Erst

<« ) Regierungä - Actm.
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im Fehx . dM folgenden Jahres setzten die Skätv

de . auf einem Landtage zu dieses Skeker durch Mehr «
5 heit der Stimmen 20020 Rrhlr . vus . Zur Ein -

Hebung dieser Kelim ordneten sie « ine KopfschaHmig
an , weil der LandMann durch die häufig eingemstig -
ten Capital - .Schatzungen bisher , so hart herbeige -
zogen war . Nach der abgedruckten Taxe mußten
alle Eingesessene der Provinz , von dem immatricu -
lircen Abel an bis zum Taglöhner und Dienstboten
herunter , ein festgesetztes Quantum beitragen . Nur
die fürstlichen Hysbevstnte , Prediger und Schul¬
lehrer , kundtich Arme , Soldgten und Kinder unter
12 Jahren blieben davon verschonet - Der Ueber -
schuß aus vieser Kopfschutz, >ng und die aus Emden
zu erwartende sechste Quote sollte zu . den landschaft¬
lichen Ausgaben verwandt werden . Zugleich be«
schlossen die Stande , durch einen engem Ausschuß
dem Fürsten und dem Erbprinzen persönlich ihren
Glückwunsch abzustatten , und ihnen den Landtags -
Schluß in Absicht des darzubringendm Opfers ihrer
Treue und ihres Gehorsams zu eröfnen . Nur
wünschten sie von dem Canzler vorläufig von dem
Ceremomel belehret zu werden , wie die Deputation
bei der Audienz ausgenommen werden sollte .
Canzler ließ hierauf crwiedern , daß die Deputation
von dem Hofmarschall zur Audienz geführtt werden
sollte . Die Wache wurhe heraustreten , und das
Gewehr präsentsten . Auch sollte der Tambour zwar
dabei stehen , indessen nicht die Trommel rühren .
Auf letzteres bestanden die Stande , weil es nach
ihrer Behauptung demHerkommen gemas war . Der
Canzler emkannte diese Observanz , und beharrte auf
seine vorige Erklärung . Der dritte Stand hielt sich
dadurch so beleidiget , daß er das anzubietende Ge¬
schenk wieder zurücknehmen wollte . Von den beiden

übrigen
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übrigen Standen ŵurde er aber dahin überstimmter ?
daß man es zwar bei dem einmal beliebten Geschenk
bewenden lassen müßte , indessen nunmehr dem Für¬
sten schriftlich anzuzeigen fty , was man mündlich
habe vortragen wollen . Dies geschah unter denr
r z . Febr. ( x) Es war also von den gehorsamen
Ständen eine Kopfschatzung bewilliget , woraus das
Hschzeitgeschenk von 20000 Rthlr . bestritten werden
sollte . Die Sta ^ t Emden und die mchresten Glie»
der der Ritterschaft , waren zu diesem Landtage nicht
berufen , ohnerachtet sie nach der Kaiser !. Resolution
vom 22 . Aug . ! 7zr von den Landtagen fernerhin
nicht ausgeschlossen werden dursten. Dann war die
Kopfschaßung nachher von dem Fürsten selbst, nicht
aber von dem Admrnistratione- Collegio , der Ver «
faffung gemäs , ausgeschrieben. Diese und andere
Umstande mehr , veranlaßten die Frau von Walbrun, —'

Besitzerin der Herrlichkeit Dornum , und den Frey-
Herrn Carl Philipp von In - und Kniphausen für -
sich , und als Bevollmächtigten der Häuptlinge von
Gödens und Jennelt bei dem Adminisirationöcollegio
durch einen Nokarium feierlich protestiren zu lassen ,
und bei dem Rejchshofrath auf eine Inhibition der'

Beitreibung der Kopfsteuer onzukragen . Grade
diesen Gang schlug auch die Stadt Emden ein (x) - -
Die Inhibition scheint zwar nicht erkannt zu seyn,
weil die Kopfschatzung ihren Fortgang behielt ; in¬
dessen gieng es damit so schläfrig zu , daß erst ln dem
Ausgang dieses Jahres i ? Z 4 ohngesahr die Halste,
und lange nachher der Rest an die fürstliche Ober»
rentei abgeführet wurde (r ) .

Gg 5 § 5 .

(x) Landschaft!. Acten.
(>) Diese rirterschaftttches und emdischen Protestatio»

neu find besonders abgehruckt .
(- ) kandschastjiche und Rcgiecungs - Acten.
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N54 - ^ § - '5 ' '
Ueber dle Ehepacten wurde zwischen dem Bran <

denburg Bayreuchschen und ostfrissischen Hofe lang«
cknscriret . Erst um 2 2 May wurden sie ausgefe»

tiger . Darnach fthre der Fürst «zur Morgengab «
200O Nthl oder bis zur Auszahlung 200 Rchl.

Zinsen aus . . Der Markgraf gabzur Aussteuer
2oüoo fränkische Gulden oder r6^ 66H-Mthlr . und

der Fürst , Georg Albrecht ebenso viel als ein . Ge *

genvermachtniß her . Dann wurden depstungenFür «

st in 20 oc . Rchl « jährtist) zu Hand und Spielgeldern
zugesichert. Endilchuvurde ihr zum Wittum -jährlich;
6v § o Rthlr . verchrechen^ darunter follien aber die.
Zinsen von den Ehe und WrbeclagsgeRrern mitchs«.

griffen seyn Auch sollte Sie , als Wittwe , «ist

silbernes Tafelsersis von wenigstens 60 .00 Rthlr . -

zwei Spann Kutschpferde, zwei Klepper , das er*

forderliche Brennholz, . iooe > Fuder Tors , i2 Hirsch «
und eine gewisse Quantität Heu und Haber haben./
Wenn die Fürstin ohne Kinder v.-ofterven möchte,
sollten die Dotalgelder wieder an den Brandenburg

gi/chEayreuthischen Hof zunrckfallen . Weg n des

Wittums rvmte » der Fürstin die Gefälle und,' di« '

Nüßungen des Amtes Leer angewiesen. ! ,Die eveng

tuelle Wittumshuldigung wurde aber erst imDecbr .

, 742 durch den Hofmarschall > on -Langel», von dem

Drosten , Amtmann , Rentmeister und sämmtlichen.

Gerichtöbtdientcn in Leer eingenommen . Uedri-

gens wurde die Vermahlung des Erbprinzen am 2 ;

May .rnss dem Haufe Berum mir vieler Feierlichkeit,

vollzogen (u) . . .
' § - 6 .

Seit dem 2Lusgang der Kaiserlichen Commission
oder feit. ) 7Z2 sind keine merkwürdige Begebenhei¬

ten

(s) Regittungs -Actm.
'

. . .
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ten vorgeftllm . Ein Lückenbüßer soll das geistlicher̂ z^
Fach, ' oder die Begebenheiten in ' Kircheüsachen seyn .
Der Fürst Georg Atbrechc , war ein frommer und
gottesfürch iget -Herr . Während feiner Regierung :
richtete er auf Religion und geistliche Anordnung sei»
r« vorzüglichsteMsmerksiimkeit . r 7 z r veranstaltete
er f r eie lutherische Kirchen ein neues Gesangbuchs
wozu er selbst dr

'
eGefänge ausgesucht hatte . Welche

außerordentliche -Mühe er sich dabei gegeben , dies -
kewährec die noch vorhandene zwischen ihm und sei«
nem Hofpreviger Bertram darüber geführte Corre«
stvndrnz. Nicht überall fand dieses neue Gesang¬
buch bei den Gemeinen Beifall . Einige,fanden bei
dem Inhalt Anstoß , andre sahen die Einführung :
des neuen Gesangbuchs fur eine Schatzung an , zu -
welcher Ausgabe sich nichdjedweder bequemen wollte; ,
viele aber ließen sich das neue untr -wZrklich bessere
Gesangbuch gerne gefasten . Um diese Skeitigkei «.-
M zu heben ., ver ordnete der Fürst , daß das neue '

echgesrk re : und zugleich das alte beibehalten werden :
sslüe . Verschiedene Prediger, - und besonders die -
Auricher , denen .diese Veränderung nicht instand, :
ließen - e ns dem alten Gesangbuch grade solche Ge »-

sänge absingen , die nicht in das neue onfgenvmmew
wMn . D es bewog den Fürsten endlich durch;» - '

gMftn ; und durch ein d ohendes RestnpP -den Pre >.
dig' ru . aufzugeben, , solche Gesänge auszuwählen , die
auch >n dem neuen Gesangbuch besindlich waren .
D -ese kluge Verfügung , hak e die , -uke Folge , daß
die - auSgemerzte !^ alten Gesänge nicht , mehr abge¬
sungen : wurden ^ und vor . und nach , wie die E .rem-
pl re der alt n Hsesmgbücher Vorgriffen wareri, das .
mue Gesangbuch, woran sich die Gemeinen allmä -
lig gewöhnten , gllgimejn eingesühret wurde (b).

i § - ? -
(l>) Regier. Acten .
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' 7Z4 §' 7-

Einige Tübingische Theologen arbeiteten an der

Union der beiden protestandischen Kirchen , der luthe¬

rischen «ud reformirten . Die von dem Professor
Klemme 1719 verfertigte Schrift : Nörhige Glau «

benseinigkeir der protestantischen Kirchen fand das

Corpus kivanZelicorum zu Regerjfpurg der' Sache

so angemessen , daß es dasselbe Nachdrucken Wd

an die protestantischen Höfe versenden ließ . Hier «

wider rührten sich verschiedene lutherische Geistlichen ,
und unter andern auch der vormalige osifriesische

Generslssrpertntendent , damaliger hamburgische Pre¬

diger , Doctsr Hemftn , in seinem th ' oiogische » Be¬

denken über die projectirte Umonspuncts , nebst an «

gehängtem cakvinistifchen A . B . C - Der Fürst gab

hierauf seinem Hofprediger und Consistorialrath
Meene auf , ihm sein Gutachten über diese Sache

zu errhkilen . Dieser arbeitet ? die unter folgendem
Titel in Jena gedruckte Schrift aus : Theologisches
Bedenken über den näheren Entwurf von der Ver «

einigung der protestirenden Kirchen , auf Befehl sei¬

ner Herrschaft geschrieben ( c) . Daß der eiftigeund

vrchodoxe Hofprcdiger von den Grundsätzen seiner

Kirche keinen Gran habe verkiehren wollen , wirdder

Leser schon vcrmurhen , und da die Vereinigung bei¬

der Kirchen bekanntermaßen nicht zu stände gekom¬

men ; so kann ich mich hierauf nicht weiter einlasfem

,
§ . 8.

^ Zmn Gedschtniß der vor 20s Jahren angefan¬

genen Reformation Luthers , ließ der Fürst am zl

Oct . 171 ? und dem folgenden Tagein allen luthe¬
rische »

( c) Baumgartens Geschichte der Religionspartheiea
x, 1286 und Rcgierusgsacten .
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rischen Gemeinen ein Jubelfest ftyern . Die feier - r7Z4

liehen Solennikäten in Aurich übergehe ich . Ich
bemerke nur , daß der Fürst mit seinem Hofstaate
von 9 Uhr des Morgens an bis gegen 2 Uhr des

Nachmittags , und dann wieder von halb viere bis

gegen sieben Uhr des Abends den Gottesdienst in

der Kirche abgewartet habe . Sowohl die Lunge
des Predigers , als die Geduld des Fürsten sind zn
bewundern ( ä ) . Auch die am 25 Jun . 15 zo auf
dem allgemeinen Reichstag zu Augsburg von den

evang . lischen Reichsständen übergebene Consißion

veranlagte den Fürkien in allen lutherischen Kirchen

dieses Landes ein allgemeines Jubelfest auf den 2 ;

Jun . 17 ^ 0 anzuordnen . Dieses Fest wurde mit

vielen in der gedruckten Verordnung vorgeschriebe¬
nen Feierlichkeiten eröfner , und wahrte zwei Tage

nach einander . Auch mußte über die Augsburgi -

fche Consessron in allen Kirchen von May an , bis zu

Michaeli geprcdiget werden . Dabei wurden die

Prediger angewiesen , die Entwürfe einer jeden Pre¬

digt dem fürstlichen Consistorio einzusenden . So

wurde es in dem ganzen Lande , nur nicht in Emden

gehalten . Der Magistrat und die Vwrziger unter -

sagten den andern lutherischen Predigern , Das Jubel¬

fest in ihrer Kirche ,zu feiern . Wie sehr kann doch

der Religionshaß den Menschen zum Unfug verlei¬

ten ! Mit gerechtem Unwillen hat der Fürst sich über

diese Renitenz wider seine Verordnung bey .dem . . .

^ ^

(<l) Funk 8 Theil x . 80 — 91 . Bei dieser Gelegenheit
gab Funk sein erneuertes GedächtniZ der Prediger » »- /
in Aurich heraus - .

(«) Negier . Acten . — ^ ^

- < / > s <7 A .
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-r7Z4 .

§ - 9 - -
.

>
Dieses Jubelfest veranlaßte die Aufwärmung

einer aiken Zänkerei . Der Hofprediger Bertram ,t )
hatte se -ne in Äurich gehaltene Jubelpredigt 17 zr
abdrucken lassen , und derselben eine summarische
Erzählung der ostfriesischen Reformationsgeschichte
angehänget . Hierin suchte er wider Harkenroth
zu beweisen , daß die lutherische und nicht die refor -
mirte Reilgion zuerst in Ostfriesland eingeführet
sey . Diese seine Meinung entwickelte er naher in
einem 17Z2 ausgegebenen Trackat , unter dem Ti¬
tel : Historischer Beweis , daß Ostfriesland zur Zeit
der Reformation sich zur evangelisch - lutherischen und
nicht zur reformirten Kirche gewendet habe Der

kindische Prediger Eduard Meiners .widerlegte ihn
nachher in seiner 17z 8 ans Licht getretenen Kor-

6elcbieclenille von OoftfrieLisnci . Hier¬
wider rührte sich Bertram . Er schrieb : Erläutert «
und vectheidigte osiftiesische Reformatiorrsgeschichte
I7Z8 - Meiners saß wieder nicht stille , uns gab
gleich hierauf seine LekeliiZunZ eu VercleüiAiuZ
vsn Ositreeckanciz Aeresormeercie lckcrvormiuge
heraris , worin er Schritt vor Schritt Bertram an -

griff , und ihn widerlegte . Bertram fand nickt ge¬
raden , hierauf zu antworten . Die letztem Schrif¬

ten

(k) Johann Friedrich Bertram war 1699 in Ulm ge¬
boren, wurde 2728 tzofdiaconus und Rector j»
Aurich , 1729 ^ Hofprediger und Consistorialrath .
Erstarb 1741 . Seine vielen Schriften findet man
bei Jocher , Gundlmg und ReerShemmü. Er war
allerdings ein gelehrter Mann , weil er aberso viel
schrieb » so erlaubte er sich nicht die Zeit, feine
Schriften zu feilen. Er schrieb , wie Hcinscc ius-
sich ausdrücket: current» csls^no . Vi» » lj bin. litt.

>
,

' 2. Z. , 7.
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ten von beiden Seilen , sind nicht ohne Galle ge - . .
schrieben , und enthalten selbst persönliche Aus -

falle . So zankten sich zwei gelehrte Männer über
ein « nichts releoirettde Sache . Denn so wenig der
Staat , als die Kirche gewinnen oder verliehren et -
was dabei , ob die ersten ostfriesischen Reformatoren
die Grundsätze von Calvin oder Luther angenommen
haben . Und damals , und auch länge nachher wie
die Reformation in Ostsriesland ihren Anfang
nahm , kannte man noch keine Scheidewand in der
neuen von der katholischen Religion abweichenden
Kirche .

§ . io.
Die orthodoxen lutherischen Theologen hatten

unter der Regierung .Georg AlbrechtS den Verdruß ,
daß einige ihrer Glauoenögenossen zu der reformie¬
ren Religion übertraten . So wurde 0717 ein lu¬
therischer Candidat , Johann Christian Frauendorf
gus Meißen seiner Kirche abtrünnig und wurde re -
sormirt . Die Reformirten scheinen sich indessen we¬
nig aus diesem Projekten gemacht zu haben , weil
sie ihn noch einige Jahre als Informator herumtrei - '
den ließen , und ihn endlich mit dem elenden Psarr .
dienst auf Nesserland begünstigten ( Z). Aegidius
Lindenberg ein Danziger war >712 , von dem Für¬
sten zum Prediger in Woquard bestellt . Hier ei¬
ferte er so sehr für seine Religion , daß er sich gleich
in dem ersten Jahre mit allen Reformirten in der
Gegend überwars Er machte es zu arg , daher ver¬
setzte ihn der Fürst von Woquard nach Buthsorde .
Hier dachte er in der Stille seinen vorigen Zän
kereien mit den Reformirten weiter nach . Er
wög die Sätze beider protestantischen Kirchen lange

(?) Retrshemii reform. Pred . Denkmal p . nq .

5
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, 7Z4gegen einander ab. Endlich erhielten bei ihm die

Lehren der Reformieren das Uebergeivicht. Zur An,
»ahme der reformirten Lehrsätze suchte er auch die
Glieder seiner Gemeine zu überholen . Zu dem
Ende führte er in seiner Gemeine Osterwalds (b)
Catechismus ein . Das Consistorium ließ ihn vor.
laden , und zog ihn zur Verantwortung (i) . Linden ,
berg wollte nicht nachgeben , er vertheidigte viel,
mehr die von ihm in seiner Gemeine vorgetragenen
Sätze . »Man hat — schreibt der Consistorialrath
» Meerre — nicht unterlassen , dem Lindenberg vor
» seiner Dimiffron privatim zuzureden, und gesucht,
»von seinen irrigen Meinungen wieder abzubringen;
« allein er hat sich in den Vernunftschlüssen , diese
^waren seine Waffen, dermaßen vertieft, daß erda-
»von nicht konnte los werden , noch wollte er dein
»einfältigen Glaubensgehorsam Platz geben" (k).
Die Folge davon war, daß er am 7 Aug. 1716 sei.
nes Dienstes entsetzet wurde . In dem folgenden
Jahre 1717 welches zugleich sein Sterbejahr war,
ließ er in Emden drucken : Lindenbergs Ursachen^
warum er die lutherische Lehre verlassen. Dagegen
schrieb der Consistorialrath Meene : Friedfertige
Untersuchung wider Egidii Lindeubergs Jrrbuch
r 72 z ( 1 ) . Ein anderer lutherischer Prediger in

^»»älMepe Anton Eodfried Dreas/
"
hielt es ebenfalls mit

l^ o . den Reformirten , doch hielt er es der Klugheit ge-
mäs , seinen Glauben nicht öffentlich zu verlautba-
rer«, vielmehr suchte er sich immer herauszuwickeln ,

wenn
(K) War eia reformirtkr Prediger ia Neuchatev .
<i) Reg . Actra.
(L) Memens friedliebende Untersuchungen, Vorrede

p . - 8 .
sl) d-leincler« Xerkel 6elck . 77 s . p . 4^7. RerröhtiNl-

lisch . Prediger Denkwal x . ZSV und 482.
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« mn er über einen unvorsichtigen Ausdruck zur Re - 17; ^
de gestellt wurde . Erst l 7 z ; wie er als lutheri -
scher Prediger nach Groningen berufen wurde , gab
er seine Meinung öffentlich zu erkennen. A7Z9
wurde er abgesetzet . Hierauf schrieb er : Glaubens -
bekenntniß von der bechndern Gnade Gottes , in .
gleichen von den Sacramenten , Taufe und Abend -
mal . Ihm antwortete der Auricher,Prediger ( nach-
heriger Consistorialrarh ) Andreas Arnold Goffel,
uns schrieb : der evangelisch . lutherischen Kirche
Glaubensbekennrniß von der allgemeinen Gnade ,
und besonder » Gnadenwahl . Erst 1744 ließ Dre -
ao — er war nun reformirter Prediger in Gronin¬
gen — dagegen drucken : Oi>c!er?oek over Aon
ke keizche» VreAe tudobsi , cie i ' roteklsMon , cn in
bet beroncier over bet Levoeion von cle ^ iLem - en-
Irit cler 6nacle 6ocl >!. Und Goffel suchte ihn in
einer 174.7 ausgegebenen Schrift , unter demTitel :
Gossels richtige Mittelstraße in der Gnadenlehre ,
mit einer hinlänglichen Antwort auf Dreas neue
Einwürfe , zu widerlegen . Dreaö Nachfolger in
der Riepe , war sein Bruder Peter Dreaö . Dieser ,
trug öffentlich die Lehrbegriffe der Reformirten vor
und vertheidigke sie . Weil er sich nicht weisen las¬
sen wollte, wurde er 1742 abgesetzet (m ) .

§ . r .
In den vorigen Perioden haben wir ganze

Schaaren Schwärmer in Ostfriesland angetroffen .
Unter der Regierung des Fürsten Georg AlbrechtS,
ist diese Provinz davon verschonet geblieben , man
möchte denn etwa den so sehr berüchtigten Christian
Anton Rbmeling dahin rechnen. Er war Schloß -

uud

(m) Reersh . luth . Pred . Denkm . ? . 157—162.
Gsffr . Grscv. 7L . H h
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r/Zttmd Garnisonpredi
'
ger zu Harbrirg . Seme ver-

schiedene Schriften , besonders die Zerstörung Ba¬

bels von Mitternacht und Morgen zogen ihm erst
vielen Verdruß ., und dann seine Entlassung zu Dar .

um — sagte er — habe er seine DimWon erhal¬
ten , weil er das Bild des ThjereS in der luiheri - !

sehen Kirche oder die symbolischen Bücher nicht anbe- j

ten wollen . Von Harburg gierig er nach men ,
fand dorten einige Anhänger , und wurde dann ver¬

bannt . 1714 kam er nach Oststiesland . Er hielt

sich in Leer und in der heruinliegenden Gegend auf,
breitete seine Lehrsätze aus und machte einige Prose -

lyten . Hier schrieb er seine Abhandlung von dem

Predigtamt und von der Absonderung , worin er

die Nothwendigkeit des öffentlichen Lehramtes be¬

stritt . Das fürstliche Consistorium gab ihm auf,

seine Lehrsätze zu widerrufen , oder das Land zu räu¬

men . Hierauf schrieb er : Antwort an das fütstl.

ostfriesische Consistorium zu Anuch , betreffend etli¬

che aus dem Traceat , nöthige Anmerkung vom Pce - ^

digtamt » nd Absonderung , extrahirte und ihm r

vorgelegte Säße . Diese Schrift ließ der Fürst so¬

fort confisciren . Unterdessen hatte das Consisto¬
rium von den theologischen und juristi chen Facul «

taten zu Frankfurt und Jena ein Gutachten darüber

cingeholet , was man nach göttlichen und weltlichen

Rechten mit diesem Manne vornehmen muffe ? Das

Bedenken der Facultäken beider Akademien gieng

dahin , daß der Fürst den Römeling , wenn er sich

zu keiner der dreien in dem teutschen Reich oppro.

birken Religionen bekennen wollre , aus dem Lande ^
verbannen könne . Römeling war aber schon von

selbst nach Holland abgereiset , wie diese Consilia ein-

gingen . 1717 fand er sich wieder in Leer ein . Der

Fürst befahl ihm , binnen 6 Tagen das Land zu rau - >
men . ^
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men . Diesem Befehl gelebte Römeling und ver >i 7 Z4

ließ die Provinz ( n) .

§. 12 .
Die Emolumenten der Prediger und der Schul¬

bediente in Emder und Gretmer Amt , bestanden
in dem Ertrag der zu den Kirchen und Schulen ge¬
hörigen Ländereien , die sie entweder verpachteten ,
oder selbst bearbeiten ließen . Da nach der eingebro¬
chenen schweren Weinachksfiuch >717 das Land unter
Wasser stand , so waren diese Leute von allenEinkünften
entblößet . Eine Unterstützung von den Eingesesse¬
nen ihrechSprengels siel von selbst weg ; weil auch
diese verarmet waren . 1721 nahm sich der Cötus in
Emden dieser so sehr hülfsbedürftigen Geistlichen an .
Es wurde eine Deputation an die in Arpingadam
versammlete Synode von Groningen und den Um¬
landen gesandt . Diese sollte die Synode um eine
Beyhüife

'
ansprechen , und sie zugleich ersuchen , den

Nvlhstand der Prediger und Schullehrer den übri¬
gen niederländischen Synoden und Elasten vorzu -
tragen , und sie zu ähnlichen Beitragen zu ermun¬
tern . Dieses hatte die beste Würkung . Es ging
vor und nach , besonders aus Holland , Friesland und
Gröningen Mehrst Geld ein , wieder Cötus erwar -
tet hatte . Diese Gelder wurden unter die Nothlei .
denden Prediger und Schulbedienten nach Verhält -
niß ihrer verschiedenen Lagen vertheilst ; so daß sie
nun den nothdürftigen Unterhalt hatten . Auch die
Armen in Emden hatten sich nach der .Wasserfluth
so sehr vermehret,daß die Diacen sich nicht mehr im

Hh 2 Stande

(n) Reg . Acte« . Walchs Einleit . ln die Relig . Streit ,l . Theil x. 784 . rc . Banmflartens Geschichte der
Relig . Park , p - 1095 . klemüer , 1 . l . p . 486 .
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l7Z4Stande befanden , die Armen zu unterstützen , weil

beinahe die ganze Casts gesprengt war . Dies ver¬

anlaßt den irchenrath in Emden einige Prediger
und Ellerlinge nach den Niederlanden zu senden,
um zu eollectircn . Sie kamen mit vielen tausend
Gulden in Emden zurück . Die milden Gaben wo-

ren so reichlich ausgefallen , daß die Caste wieder im

Stande blieb , und für die Armuth hinlänglich ge-

sorget werden konnte . Du -, cieecll —- schreibt Mej .

ners — cis Oocllter , irerlle van k̂ ellerlsuclt ,
sn lisrs kckoeäer , cis Oostvriesclls Xerlls ena ovsr .

vloelliAL VerAelciinZs , cist cieeW noit 2si ok moet

verZeteo ; rnasr met Lcliulci -^ s Dsncllbsgrlleit ver-

xliZr iztesHenuen (o ) . Daß e§ auch in Ostsries¬
land selbst nicht an mitleidigen Herzen nach so sie .

len Landescalamitäten ermangelt habe , dafür leisten
die milden Gaben , die für die Salzburger Emigran »

ten gesammlet sind , die Gewähr . So sind gM

Rthlr . 62 Kreuzer r ? zg gesammlet , und von dem

Fürsten zu der iirRegcnsburg von dem evangelischen

Corpus errichteten Emigrantencaste abgesandt (p) .

§ - iZ

Nach den Wasterflnthen waren viel Eltern nicht

vermögend , ihre Kinder , wegen der mit der aka¬

demischen Laufbahn verknüpften Kostender Theolo¬

gie zu weihen . Verschiedene Prediger in Emder¬

und Gretmer Amt , denen der Lebensunterhalt man¬

gelte , verließen ihre Gemeinen , und suchten ander¬

wärts Beförderungen . Es fehlte , daher bald an

Candidaten und Predigern , die erledigten Stellen

zu besetzen . Dies bewog den EmderlCökuS , den

Schluß zu fasten , auch unstudirte Personen zu dem

Pre¬

ss ) Heiners 1 °
. 2 . p . 490 — Zs6 .

( p) Regier . Acren .
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Predigtamte zuzulassen . Doch machte , der CötuSi7Z4
dabei folgende Einschränkung . Nur unstudirten
Leuten sollte in dem äußersten Nothfalle , wenn dir
Gemeine keinen studirten Lehrer erhalten könnte , das

Predigtamt onverkrauet werden . Diese sollten dann

von dem CötuS geprüfet werden , und von ihrem
guten Wandel Zeugnisse beibringen ( g ) . Freilich
ist die von dem Cvtus gefaßte Resolution nach den

damaligen Umständen , und da man so oft aus der

Noch eine Tugend machen muß , wohl nicht zu
tadeln ; daß man aber noch lange nachher und selbst

zu unfern Tagen Layen zu dem Predigtamt in re -

formirten Gemeinen zugelassen hat , bleibt immer

anstößig . Mit Predigersöhnen und Schulmeistern
läßt sich nun freilich wohl durch die Finger sehen /
aber Bäcker , Böttcher und Soldaten , die wir alle
in Mänteln und Kragen gekannt haben , sollten doch

billig von den Kanzeln bleiben Sicher wird ei «
Ausländer bei einer solchen ihm ungewöhnlichen
Scene staunen und mit dem Dichter rufen ;

Loncurnte oinna « Auguren, ,
I'o' teruum inulttstum conkbnum elireceuL ,

klsm bAnlo ? gui kricsbat kakior vli kgctne.

§ . rg .
Noch muß ich eines berühmten Mannes ge -

denken des Predigers Christian Wilhelm Schnei -
der in Esens . Dieser war , 678 in Thüringen ger
bohren . Er studierte in Halle die Medicin und

Theologie , wurde Informator in Rom bei den Kin ,
dem eines Protestanten , durchreiste mit ihnen Jta -
lien und Teutschland , und kam nach Halle zurück .

Hh z >709

(g) Meiners x . 5S7.
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i7Z4l7oy wurde er als Prediger nach Teschen berufen ;

der Kaiser versagte ihm aber , weil er ein Auslän -

der war , die Bestätigung . 1711 vertraute ihm der

Fürst , auf Empfehlung des Professors Franke in

Halle , das Predigtamt in Elens an . Hier starb
er 1. 72 5 . Die Größe , die Weitläufigkeit und der

Reichthum des weltberühmten Waisenhauses inHalle ,
gründet sich bekanntermaßen blos auf die milden Ga¬

ben , die der Stifter , der Professor Franke , zusam -

men brachte . Kaum war Schneider in Esens , so

faßte er den kühnen Gedanken , dorten eine ähnliche
Anstalt ganz in dem Geschmack des hällischen Wai¬

senhauses , nur nicht von einem so weiten Umfang ,

zu errichten . Schon hatte er einen großen wüste
gelegenen Platz angekauset , wie er noch keinen Pfen¬
nig zu dem Gebäude hatte . 1712 hatte er durch
kleine Beiträge ohngefchr zoo Gülden zufammen -

gebracht , und der Fürst machte ihm ein Geschenk
von 100000 Ziegelsteinen von einem abgebrochenen
alten Gebäude der Festung keerort ( r ) . Nun kaufte
er einige Materialien an , gnd legte i ? rz den ersten
Stein . Die milden Gaben , die ihm während des
Baues zuflossen , setzten ihn in den Stand , die Arbeit

fortzuseßen und zu vollenden . Dies ist der Ursprung
des Waisenhauses , welches das Städtgen Esens so

sehr verschönert , und so vielen Vortheil gewähret hat .
Wie er alle Widerwärtigkeiten überstanden hatte , ließ

er

(r) Dieses alte Castel, welches die Hamburger noch
erbauet hatten , und ohngefchr ; oo Jahre gestan¬
den hatte, ließ der Fürst 1712 abbrcchen . Funk
8 Theil p . 59 Der Fürst legatirte nachher in sei¬
nem Testamente v . rü Nov . 17,9 und in seiner
Nachverordnung v . z Jan . 1734 dem Waisenhause
ioLo und 400 Rkhlr. so demselben auch auSgczah-
lek stad. Reg . Acten.
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ex abdrucken : Segens Fußstapfen der lebenden undi7Z4
wallenden Güte Gottes , zu Esens angemerket , so

wohl bei dem Bau des Waisenhauses daselbst , als

auch Verpflegung etlicher armen Kinder darin , und

zur Stärkung des Glaubens und Beschämung des

Unglaubens , aufgesetzt von Schneiders «) .

§ - ' 5 -

Der Fürst Georg Albrecht , wurde im Herbst

1708 und in dem Frühjahr 1709 mit einem lang

anhaltenden Quartanfieber befallen . Bei dem Ge -'

brauch des Schwalbacher Brunnens r ? n grif ihn
ein hitziges Fieber so sehr an , daß man für sein Le¬

ben äußerst bekümmert war . Viele Jahre nachher

genoß er eine dauerhafte Gesundheit . Die 1721

ausgebrochenen Landesunruhen zog er sich aber so

zu Herzen , daß seine Constitution sichtbar geschwä¬

cht wurde . Auf Anrathen der Aerzte reiste er

1728 nach dem Carlsbade . Dies Bad hatte die

beste Würkung . Aeußerst matt trat er die Reise an ,
und wiederhergestellet kam er in Osiftiesland zurück .

Aber seine Krankheit war nicht aus dem Grundege -

hoben . Die vorige
'
Schwache kehrte zurück . Er

entschloß sich nochmals >7zo das Carlsbad zu gebrau¬

chen . Nur wenige Monate nach seiner Zur ückkunst

würkte dieses Bad auf seine Gesundheit . Podagri -

sche , chiragrische und spasmodische Zufälle stellten

sich öfters ein , und schwächten seinen ohnehin nicht

mehr festen Körper . Nach dem Gebrauch des Se !»

zer Brunnens l fand er sich zwar auf einige
Monate etwas gestärkt , indessen schwanden die

Hh 4 Kräfte

(-) Aus Schneiders Predigten vom Bestreben , nach
den besten Gaben , als Glaube , Liebe und Hoffnung.
Aurich 17 ?? Vorrede p. z—z6 und Reerstz . lukh .
Pred . Denkm. x . 4Z0.
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> 7 Z 4Kräste bald nachher immer mehr dahin . Kramp ,

srgte Zufälle , Herzklopfen , Ohnmächten stellten sich
öfters ein Am io April 17 ^ wurde er auf einmal
mit Lähmung der Zunge und Verziehung des Mun¬
des , als sichern Vorboten eines Schlagfiuffes be .
fallen . In den lezten Tagen seines Lebens hielt
er sich zu Berum auf ( r) . Der Fürst fühlte selbst
das Ende seines Lebens herannahen . Daher eilte
er so sehr , daß das Beichger des Erbprinzen am 2 ;
Man vslizogen -wurde . Diesen beglückten Tag hatte
er also noch erlebet . Am r --, April verordnte er,
daß der Erbprinz , der nunmehr in Jahre erreichet
hatte , nach seinem Absterben ungesäumt die Regie¬
rung antreten und von dem Kaiser eeniam aeistft
nachsuchen sollte . Am z Jun . , machte er ein Co -
dicill , worin er das am 15 Nov . 1719 bereits errich¬
tete Testament ( u ) bestätigte , und fügte noch unrer
andern hinzu : » Es soll unser Sarg auf eben die
« Art . wie der yon UnserS ist Gott ruhenden Gema
« lin gewesen ist , gemachet , auch neben derselben
« dergestalt , daß sie uns zur rechten Hand zu stehen
« kommt , gesehek werden . — Bei unserm Leichen -
« be-gängniß soll die Procestion so seyn , wie bei Un -
„ serer wohlsetigen Frau Gemalin Lrichenl egäng -
« mß , und sollen bei Abführung der Leiche vom
« Schloß die Kanonen vom Wall dreimal gelöste ,

» und

( t) Gedruckte Personalien des Fürsten Gcorg Mrechls .
(u) Es gehet bürzüglich auf die künftige Erbfolge,wenn er mehrere Kmdcr Nachlassen sollte , ober

wenn er «hne männliche Erben versterben und die
Regierung auf seinen Bruder August Enno versah
lenisollte . Da die e Faste nicht eingelret-ca » und die
übrigen Materialien von keinem G elang sind ; so
halt ich es für unnölhig das Testament zu extra-
hireu.
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„ und von der Garnison Salve gegeben werden . —
„ Der Leichentext soll seyn/ , Psalm XV ! 1,1 ; . Ich

* 7 Z4

„ aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit : Ich
„ will satt werden , wenn ich erwache nach deinem
„ Bilde . Es soll auch in der Leichenpredigt von vie .
„ lem Lobe abstrahiret werden , nur daß zum Preise
„ des göttlichen Namens versichert werde , daß al -
„ leine in dem Blute des gekreuzigten Heilandes ,
„ Wir Hei ! und Gnade gesuchet , auch aus unendli -
„ cher Erbarmung gefunden haben . Wir ermah -
„ nen auch unfern lieben Sohn und Erbfolger in der ,
„ Cache unserer Stadt Emden in dem bisherigen
„ tramite forkzugehen , und sich durch keine üble und
„ nicht wohl unterrichtete Rathgeber zu einem ver -
„ derblichen Vergleich verführen zu lassen « ( v) . Am
9 Jun . fuhr der Fürst von Berum nach Sandhorst
ab . Hier gab er zwei Tage nachher am 12ten Jun .
des Morgens zwischen fünf und sechs Uhr seinen
Geist auf < ev ). So starb dieser gute Fürst nach
einer beinahe 26jährigen Regierung , wie er grade
den lezten Tag seines 44jährigen Alters erreichet
hatte . Am 22 Septbr . wurde die Leiche mit vie¬
len Feierlichkeiten beigesetzet ( x ).

Georg Albrecht war ein großer , starker , wohlge -
bauter , schöner Herr . Dies bewähren alle alte
Leute die ihn gekannt haben , und dieses Zeugniß
wird durch das Originalporkraik befestiget . Der
Leser schaue nur das von Fritsch 172s gestochene und

Hh 5 vor
(v) Regier . Acten .
(kv ) Personalien und Bertrams Regententafek .
(x) Ravinga p . >6z Die Degräbnißmedaiüe führt

die Umschrift : non omnir mvrivQ
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, /z4vor Brenneisens Geschichte befind ' iche und dem Ori¬

ginalgemälde ähnliche Kupfer an , so wird er sich

schon davon überzeugen . Ein späteres von dem

fürstlichen Hosmahler Eyben 170 ; gezeichnetes und

gestochenes Kupfer drückt schon mehreren Tiefsinn

in den Zügen aus , und die Farbe des Gesichts auf

einem ohngefehr zu der Zeit gemalten Portrait ist

sehr blaß . Damals hatten schon dieLandesunruhen ,

die er sich so sehr zu Herzen zog , auf seinen Körper

gewürket , und Farbe und Züge geändert . Mit

seinem wohlgebauten Körper standen seine See »

ienkräfts in Verhälkniß . Ein damals lebender Ge »

lehrter schildert ihn so : » Kaum sagte man ihm in

» der ersten Jugend die Gesetze vor , nach welchen

» sich der Witz in Erfindung einer Wahrheit , der

» Verstand in ihrer Beurtheilung , die Vernunft in

» ihrer Prüfung , und die Weisheit in ihrer Ver¬

knüpfung mit andern Wahrheiten nach der Be¬

schaffenheit der vorausgesetzten Absicht zu richten

» pfleget : als er solche sogleich begriff . — Er besaß

» diej Kenntniß vieler Sprachen , so, daß er einejede ,

» welche er verstand , auch reden konnte : und jedes -

» mal , wenn er eine redete , hätte man geglaubec , er

» wäre auch in dem Lande derselben gebohren . Er

» kannte die Macht der deutschen Heldensprache .

» Er drückte die französische in ihrer Annehmlichkeit

» aus , dis welsche in ihrer Süssigkeit , und dieSpra -

» che der Gelehrten in ihrer völligen Majestät . In

» allen diesen Sprachen wußte er eine gewaltige Be -

» redsamkeit aufdas mächtigste einzukleiden . Wenn

„ ihn dieWohlsarth seines Landes zum Redner machte :

» so sähe man den Witz der Griechen und dis Kunst

» der Römer wieder in ihm erwachen , und beides in

» dein Bilde eines teukschen Fürsten vereint . —

» Er hat in dem großen Buche der Weltweisheit be -

» ständig
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„ ständig geforfchet , und durch diese unermüdeter7Z4
» Bemühung ist er nicht so wohl ein vortrefiicher
„ Kenner der mathematischen Wissenschaften , als der
„ unschätzbaren Staatslehre geworden » ( 7 ) . Von
der moralischen Seite betrachtet , war Georg Al -
brecht ein Gottesfürchtiger , frommer und tugendhaf¬
ter Herr . Als Prinz war er an dem andächtigen
Hofe seines Vaters erzogen . Von dem strengen
Orthodoxen , dem Consistorialrath Meene , hatte er
den Unterricht genossen Diesen ihm in der Jugend
eingeprägten Grundsätzen , blieb er auch stets als
Regent getreu . Gottesfurcht , Religion undOrtho «
doxie ließ er nie aus seinem Gesichtskreis . Er ver »
säumte keine Kirche und vernachlässigte nie seine
Privatandacht . Täglich las er selbst seiner Gema -
lin jaus Frischens neu klingender Harfe Davids ei «
nen Psalm vor ( 2) . Die heilige Schrift überhaupt
war , so sehr er sich sonsten auch mit wissenschaftli¬
chen Büchern beschäftigte , seine liebste Lectüre . Laß
das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde
kommen , sondern betrachte es Tag und Nacht , dies

war

M Das Bild eines vollkommnen Regenten in der
Person des Fürsten Georg Albrechts in einer den
24 Jul . I7Z4 in der deutschen Gesellschaft zu Jena ge¬
haltenen Lob - und Trauerrede verehret von Georg
Ludwig Herzog . — Dieser frühzeitig gelehrte
Mann war 1712 in Aurich gebohren . Erst 22
Jahr war er alt , wie er Adjunct der philosophi .
scheu Faeultat in Jena wurde , und 2 ; Jahre , wie
er Professor der Welrweishelt undRechtSgelahrtheit
wurde . Er war es , der den Grund zu der lateini¬
schen Gesellschaft in Jens legte . Er starb »7 ; ?
erst 25 Jahr alt . Tiaden gelehrtesOstfriesl . zTheil
x . 26z et leg .

0 ) Coldeweys Leichenrede auf die Fürstin Christiane
Louise, x . 4z .
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j r ? Z4war eine Grundregel , die er sich vorgenommen hakte
! und stets befolgte . Atss die symbolischen Bücher ,

besonders die iugsburgische Confession hielt er be.

f sonders Einigemal hat er sie wörtlich durchgele .

sen (2 ). Wie sehr ihm der Glaube seiner Kirche

an dem Herzen lag , gehet auch schon aus dem Te¬

stament vom 15 Nov . l -7 r 9 hervor . Hierin hatte

er verordnet , daß sein Nachfolger bei der wahren

evangelischen Religion und der unveränderten AugS -

burgischen Confessio » beständig verbleiben,und dahin

sehen sollte , daß diese Religion in dem Fürstenthum

conserviret , und wahre Gortessurcdk ausgebreitet
und fortgepfianzet werde . Dabei ermahnte er zu¬

gleich den Erbprinzen und alle s ine e -wanige künf¬

tige Kinder sich der Vermählung mic einer Parthey

ungleicher Religion gänzlich zu enthalten ( b) . E >ei

diesen seinen Gesinnungen und frommen Wandel hielt
! er sich überzeugt daß er in ein besseres Leben über -

> gehen , und jenseits des Grabes den whn seiner Ar -

s beiten , seiner Gottesfurcht und seiner Tugenden ein -

ärndten würde . Daher verordnet « er am Z Jun .

ausdrücklich , daß den Gemeinen in den Leichenpre¬

digten versichert werden sollte , daß er zum Preise des

göttlichen Namens Hei ! und Gnade gesuchet , und

aus unendlicher Erbarmung gefunden habe ^ Doch

mußte dieser gute Fürst noch auf seinem Kranken¬

lager einen harten Kampf bestehen . Statt Oehl in

seine Wunden zu gießen , marterte ein unbesonnener
Arzt ihn m it Gewissensbissen . Ich will den Pe -

^ / ^ ^ >vdanten selbst reden lassen : „ Auf Befragen des Für -

» sten , wie es mit ihm stünde ? sagte ich : die Ba -

ist verkehren , und ists nichts übrig , als eine

« glor -
^ l») Personalien GeorgsAlbr.

( b) Aus dem in dem Reg. Archive vorhandenen N «
stamente.



Dimer Abschnitt. 49z
» glorreiche und honette Rettrade . Auf Befragen,1734
» was ich darunter verstehe ? antwortete ich : die fünf
» Hallen Salomonis , und ^ uiuejue vuiusrs Lbrilii ,
» wären die besten Oerter zur Retirade . Hierauf
» sagte der Fürst , ich fühle du Wunden , und es ward
» unser medicimscher Discom S in einen Beichtstuhl ver -
» wandelt » Bald nahm ich meine Rerirade in die
» Annchambre , und sagte zu dem Hosprediger ( Ber -
» rram ) , es ist Zeir zu mahlen , da genug Wasser
» vorhanden ist . Dieser gieng hinein , und soll scharf
« geredet haben . — Den folgenden Morgen ließ
» der Fürst den Erbprinzen , sammt Dero Gemahlin
» kommen , und sagte : ich gehe den Weg aller Welt .
» Meine lieben Kinder wissen leider und haben es ge -
» sehen , wie ich bisher einen sündlichen und anstößi -
» gen Wandel geführet . Sie nehmen an meinem
» Elend ein Exempel , und führen einen bessern Wan -
» del . Ich stehe nun in Zweifel , ob ich Gnade bei
» Gott finden werde . Thränen stoffen etliche Tage .
» Endlich klarte sich unter dem evangelischen Zuspruch
» des General - Superintendenten ( Lindhammer ) der
» Himmel auf . Dazwischen kam die Hosrajson , daß
» der Fürst nicht in Berum , sondern iu Sandhorst
» sterben sollte ( 0) . Wir rechten den 9 . Inn . nach
« Sandhorst , kurz vor diesem Abzug aus Berum
» kam die Fürstin aus Oldenburg zurück ( ä ) , weil
« sie mit vielem Vergnügen abgcrnfen war ; denn
» der Fürst wollte nicht eher communiciren , bis
» er feiner Gemahlin Abbitte gerhan . Da war
» Freude , daß . sie mit solcher ungewohnten Liebe
»empfangen war , und Traurigkeit wegen der Schei »

» düng .

(c) Welche Hofraison mag dies gewesen ftyn ?
(s) Sie hatte ihre Schwie rerm , die Markgrofin von

Brandenburg , die der Vermai' !un § ihrer Tochrer
beigcwvhnet hakte, bis dahin zurückselcitet-
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r7Z4 >,dung . Den n . Iun . früh um drei Uhr wur -

» de es rechter Ernst zum Scheiden , darum ließen

» Jhro Durchlaucht alle hohe und niedrige Bediente

» in das Zimmer kommen , und sagten : Ihr , meine

» lieben Bedienten , vergebet mir um Christi willen ,

» der mir vergeben hak , daß ich euch mit meinem

» sündlichen Wandel so geärgert habe . Da man an »

» fangö nach Hvfmanier das freie Bekenntniß ver »

» hüten wollte , sagten Jhro Durchlaucht : Sie hät »

» ten öffentlich gesündiget , so müßten sie auch öffent¬

lich bekennen und abbitten . Dem Vernehmen nach

» wird und sott die Abkündigung auf allen Canzeln so

„ abgefasset seyn , daß Jedermann des Fürsten Buß »

„ Proceß begreifen , und es auf dessen besondere Um -

» stände stillschweigend deuten könne ( e) , wiewohl es

» nichts heimliches ist , weil deren Umstände gar zu

» deutlich geworden sind . " (s ) Aus dieser Nachricht

erhellet denn , daß zwischen dem Fürsten und der

Fürstin Kalcsinn geherrschek habe ; auch gehet daraus

nicht undeutlich hervor , daß auch selbst der Erbprinz

und die Hofbediente an dem Betragen des Fürsten

Anstoß gesunden Haben . Die Veranlassung dazu gab

ein gewisses pvhlnisches Fräulein , Luckonöky . Diese

war Hofdame oder Cammerfräulem bei der Fürstin .

Ihre reizende Gestalt , ihr gefälliges und einnehmen¬

des Wesen , hatte den Fürsten so eingenommen , daß

er sich ganz von ihr lenken ließ . Was sie wollte ,

geschah , und was sie anvrdneke , wurde ausgeführet .

Das Mißvergnügen der Fürstin , der Unwille des
Erb-

<e) So wenig ln der gedruckten Abkündigung , als
in den Personalien ist etwas erwähnt , welches auf
die entfernteste Art irgend einen widrigen Eindruck

aus den sittlichen Charakter des Fürsten machen
kann .

( k) Supplemente der auserlesenen Materie zum Bau
des Reiches Gottes , r . Samml . x , n 6 . , r leg .
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Erbprinzen , das Achselzucken des Hofpredigers , diei7Z4
Einreden des Canzlers , und die Unzufriedenheit
sammllicher Hofbetzienken änderten nie die Gesinnung
des Fürsten . Vielleicht wird dir Leser hier eine
Maintenon , Pompadour oder Barry vermuthcn .
Dann irrt er sich. Der Fürst hat aufseinem Kranken ,
lager betheuert , daß er , — dies waren seine Aus »
drücke — b !os mit den Augen gesündiget habe (g ) .
Und dem Bekennmiß dieses gkwissenhaften Fürsten ,
besonders in dieser seiner kritischen Lage , kann man
denn doch wohl sicher trauen . Dies war denn der
Buß - Preceß , worüber der vorbemrldete Arzt so
vielen Lärm gemacht hat . Daß die Luckonsky wohl
viele Cabalen wird angezrtkelt haben , ist wohl nicht
zu zweifeln . Dieses hat der Fürst auf seinemKranken »
bette eingesehen . Er hatte seinen Fehler bereuet , und
die , welche er dadurch beleidiget hatte , um Ver¬
gebung gebeten , und so starb er versöhnt mit seiner

Gemah «

lg ) Aus der Relation einer damals am Hofe lebenden
Person . Fräulein Luckonsky war 172z . mit dem
fürstlichen Capitain , Hans Melchior von Eeidliz ,

. verheurakhet . Im April 17z ; ernannte ihn der
Fürst mm Major . Im Marz i/z4 wurde er Drost
in Esens , mir Beibehaltung der Majorssteüe über
sämmtliche fürstliche Truppen . Dieses wurde dem
Erbprinzen als Obersten und Chef der ganzen fürst .
lichen Miliz durch ein besonderes Rescr .pr bekannt
gemacht , mit der Anweisung , sich darnach gebüh¬
rend zu richten . Einige Tage nach dem Absterben

. George Albrechts , ließ der Fürst Carl Edzard der
Luckonsky die fürstlichen Portrairs abfodern , und
befahl , daß sie und ihr Gemahl , der Major von
Eeidliz , den fürstlichen Hof und seine Gegenwart
nreiderw sollten . Einige Monate nachher erhielt
Eeidliz als Drost und Major einen , jedoch ehren¬
vollen , Abschied , worauf er und feine Gemahlin
diese Provinz verließen .
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i7Z4Gemahlin , und allen denen , die durch sein Betragen

Anstoß genommen hatten . Diese gar zu große Nach ,

giehigkeit gegen die Luckonsky , ist denn auch der ein -

zigste Fehler , den man dem Fürsten zur Last gelegt
Hat . Er war in der That ein frommer , tugendsamer
Herr . Mit Recht sagte der Canzler Brenneisen , wie
«r den ersten Landtag nach des Fürsten Tode eröfnete ,
in der Anrede an die Stande : Meine Seele sterbe
den Tod dieses Gerechten ! ( !, ) Bei dieser seiner
Frömmigkeit war Georg Aibrechk gefällig gegen jeder ,
mann , mitleidig mit den Armen , leutselig und
freundlich im Umgänge . Doch vergab er nie seiner
Würde etwas . Ceremoniel und Euquette mußten
genau an seinem Hofe beobachtet werden . Das Ver -

gnügen der Jagd ( i ) , Pracht und Aufwand liebte
er in dessen gar zu leidenschaftlich . Geldmangel und
die Ermahnungen des Canzler Brenneisen zur Mena .

ge , standen ihm aber sehr in dem Wege , diese seine
Leidenschaft zu befriedigen . Daher war er nicht im
Stande , so wie er gerne wollte , sein Schloß zu ver¬
schönern , und große Gebäude aufzuführen ( k) . Doch

( k,) Landschaft ! . Acten .

(>) In gesunden Tagen hielt er sich fast immer in
Ihlow und Berum auf , und beschäftigte sich mit
der Jagd .

. (k) 1712 hat der Fürst Aurich dadurch verschönert,
daß er die Stadtgraben völlig ausreinigen lasten.
In demselben Jahre ließ er das alte Castei zu Leer-
orl , und in dem folgenden den großen Zwinger an
dem Auricher Schloß abbrechen . Auch ließ er da .
Mals ein neues Commendanten - Haus auf dem
Schlosse aufführen , und 1715 legte er die Baraqnen
vor dem Burgthor an Funk , 8 . Th - p . 57 . 59 .
61 . 6 ; und 68 - Auch wurde unter seiner Regie ,
rung 1714 die schöne Waage in Leer erbauet . Die

nachher



ließ kk sich bei seinem Marstall nicht einschränken . i ^
Er hakte einen Vicestall meister , Bereiter , Leibkutschcr ,
jsibknechr , Sattelknecht , Cutschmied , Wagenmeister ,
Vorrciter und Beiläufer , einige Kutscher , Schmiede ,
Reitknechte und Futterknechte , und dann Esel - § Maul «
«sel- und Cariolknechte . Gottesdienst und Ceremoniel
Mußten so gut im Stalle , als am Hofs beobachtet
werden . Trat ein Fremder im Stall , nnd zog feinen
rechten Handschuh nicht aus , so verfiel er gleich in
Brüche . Des Morgens mußte von dem Sattel «
knecht in dem Reitstall , und von dem Wagenmeister
im Kutschstaü der Morgensegen vorgelesi -n werdeM
Dann wurde ein Lied gesungen und ein Vater Unftk
gebetet . So auch des Abends . Wer dieser gokteS »
dienstlichen Handlung nicht beiwohnte , wurde mit
Geschirr - und Satteltragen bestrafet ( !) . Ein sicherer
Beweis , daß Georg Älbrechk ein guter Fu - st ge «
wesen , beweisen die unzähligen Streitschriften , die
wahrend der Landesunruhen herausgekommen find .
So unzufrieden die alten Stände , und besonders die
Stadt Emden mit der Landesregierung auch gewesen :
so trifft man doch keine einzige Stelle in diesen Schris -
ten an , worin der moralische Charakter des Fürsten
angegriffen wird . Selbst die Hitzigsten Patrioten

bedauren

nachher erfolgten WasseiflutheN versiattrten keinen
Aufwand zu Gebäuden mehr . Aber 1729 ließ der
Fürst die zierliche Haupt - Wache vor dem Schlosse
mit der Garnisonkirche , und 1731 und l7Z2 das
kostbare CanMei - und Hofgerichts . Gebäude auf»
führen. Ravlnga , x . r ; 8 und »62 . Zu welchem
letzkern Gebäude die Stände dem Fürsten einen
ansehnlichen Beitrag aussetztcn und auszahlten .
Landschaft ! . Acten.

( !) Abgeoruckle Fürst !. StaLordnung vom l4 - Oct .
1729 .

Mr . Gesch . 7 B . Ji
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»7Z4bedauren den Fürsten , nur tadeln sie ihn nicht ( m ) .

Ja ! bei dem Sarge deö Fürsten stimmten nicht bie¬
dre gehorsamen Stände ihre Klsgröne an , sonder «
es stoßen auch stromweiö die Thranen der Renitenten »
Man sähe , spricht Herzog , um das schwarze Trauer »

gerüst des Durchlauchtigsten Fürsten kaum so viel «
rechtschaffene Bürger , als Rebellen seufzen , welche
jeßt in den Trauergesang so viele Thränen schütteten ,
als sie dem Durchlauchtigsten Fürsten bei seinem
Leben Proben ihres Meineides gegeben hakten ( n>.
Georg Älbrecht fehlte es nicht an Einsichten , nicht
an Geschicklichkeit , die Regierung selbst und allein

zu führen , aber seine häufige Reisen außerhalb der

Provinz ( v) , sein Hang zur Jagd , seine Neigung
zur

(m) Der Eirrder Bürgermeister , Diurco Andrer , der
jüngere , schreibt in seinen ^ sbul . 6eneql . 6eorg
^ ibreckt. ?2tris b. Liici üe^ener I' rincexz , s nscur»
namgrie comis , boiiignus , plsciclu » , concilisnätt
snimis lLiiLnsijgue mslis msxims interitus , s Priort
vi'vencii impereiNciigue mvclo rion kscile recc«ledit»
nilr tut» lürva pieesti! peüimss intencioni cieeiitt
^liniKri periuri , periurdsro >8 pscis publicse vpti-
mus princepz in g/ruin ciueerelur , uti guotiilisns,
xrok Uvlor l plurgusio crcsere k>r ck , ciocet er-
perienki » .

<n ) In der angeführten Trauerrede.
(o ) So treffen wir den Fürsten erst im Frühjahre

und dann im Herbst i ?cy in Idstein , 1711 in
Oldenburg , 17 - 4 wieder in Oldenburg , i 16 fast
den ganzen Sommer über in Idstein . 17 ' 7 m
Wolftiidüttel, 17,8 in Jever , und ein halbes Jahr
lang in Idstein, 1719 inHannover, ! 72» tm Win¬
ter in Detmold , 1721 i » Pyrmont , und nachher
zu verschiedenen malen kn Schwalbach utib in dem
CariBbade an Funk, 8 - Theil , p. z6 !z8 - ? r . 64 .
71 . 72 . 75 . 292 . 214 . 2Z9 . 266 ^ 279 . 281 . gr 9

und
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! M Lecküre - besonders in dem theologischen Fach,r7Z4

beschränkten chm zu sehr die Zeit, sich mit der Regie-
j rung gehörig zu beschäftigen ; die nachherigen inner¬

lichen Unruhen , und der Verdruß über den widrigen
Gang dieser Troubein benahmen ihm die Lust , die
Hand selbst an daö Staatsruder zu legen, und sein

! unbegränzteö Zutrauen auf den Ccnzler Brenneisen
^ war sein Bewegungsgrund , alle dessen angegeb nö
! Plane zur zu heißen, dessen oft ungesundeAnordnun-
! gen zu genehmigen , und die Unterschriften der ihm
^

vorgclegten Angaben zu vollziehen . Dies war seine
Schwäche , und darin lag vorzüglich der Grund fei-

1 ner unglücklichen und unruhigen Regierung.

! §. ! ?.
Georg Albrecht hat sich zweimal vermahlet ge¬

habt. Seine erste Gemahlin war Christiane Louise,
eine Prinzessin von Nassau - Idstein . Mit ihr hak
er fünf Kinder erzeuget : Georg Christian , gebohren
den r z . Oct. 1710 , gestorben dm 28 . April 17kl .

Henriette Charlotte, gebohren. den 23 . §)ct. 17n ,
gestorben den 29 Oct . desselben Jahres . Car ! Chri¬
stian , gebohren den 4 . Jan . 1715 , gestorben den

1Z - Jan . desselben Jahres . Carl Edzard, gebohren
dm iZ . Jan . 1716 ; und Henriette Auguste Wil -

helmine , gebohren den 2 r . April 1718 , gestorben
den r 2 . April 17,9 . (P) Der Erbprinz , nachheri-

ger Fürst , Carl Edzard , hat ihn ab0 nur alleine
überlebet. Unfruchtbar wor . die Ehe mit seiner zwei -

Ii 2 ren

und kandfchafch Arten. War der Fürst in Ostfties -
land . .so bezog er selten siche Residenz . Die mch.
reste Zen hielt ex ßch in Berum , Sandyorst und
Jhlp,anf . - " ^ 7 :

(p) OnrkvLs 4x8 . Berttams Regenten-
Tafel, x. rrp . -
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rx-gstn Gemahlin, Sophia -Carolina <g) von Branden »
bürg - Culmbach . Noch zs Jahre lebte stemach dem
Tode ihres Gemahls. Wie der Fürst Carl Evzard
M Regierung kam, bestätigte er die 17 2 z gemachte .
Ehepacteu. Darnach erhielt die venviktwete Fürstin
jährlich 6a,yo Rthlr . Wi -thumsgelder , und das
Haus Berum zum Wrttipeusttz. Da sie aber die
vrrspr.och.ege 4.YS.0 Ukhtr . Dotalgelder noch nicht in« '
ferjrek Hatte. : so chat. sie auf die W -itthumsgelder des ^
erste« Jjchres zu 6ssaRthlr . , di< ÄNtiejpLNÜo gleich x
ngch dem Wsterben des Fürsten bezähm werden n
mußten , Verzicht. Dagegen renuncjrke der neue- >
Fürst auf Pie Dotalgelder mit den zehnjährigen Zin» :
sen . So wurden denn des einen Jahres Wicchumö .
gelber mit den Dotalgeldern . und deren Verzrigö«
zinse» compensirek . Dieser Receß ist durch Ve «
yriWung des Königs . dänischen CammerHerrn und
Grafen von Lynar gemacht / und am 2 r . Agg. » 7 54
unterschrieben. '

Außer diestn Witthumsgeldern m ß«
ten »och verschiedene Naturalien an ihren Hof ge«
liefert werden. Wie sie nachher 1740 diese Provinz
verließ, so konnte sie davonkejnM Gebrauch machen .Statt der Natural sty, verglich ste stch mit dem Für¬sten aus 575 Rchlr. Dieses Surrogat und Pie
Wstchumsgeldex sind ihr apch nach Erlöschung des
fürstlichen Hauses unter .der Königs. Regierung bis
an ihr Abßerben , aus denKiMinftendes Amtes -
Berum , die ihr zum spccialen Unrnpsand verschrie¬ben waren / ansbezahlet M-vden. !Gs avik: sie denn

auch ^
(g

'i Ihr Name ist durch - le^ 729 eingedeichteGrodeim Wntmunder Lmt verewiget Diesem Polderund der Lavor aagkLegtr« Schleuße gab der Fürst !
ihr zu Ehren den Namen Carolinen ^ Grobe und
Caroline« . Lyhst . BeotramS Regenten - Tafel,
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auch bis an ihr Ende in dem Kirchengebet mit ringe« 1734 «
schloffen blieb. Nach dem Tode ihres Gemahls,
des Fürsten Georg Aibrechkö , bezog sie das Haus
Berum , welches ihr Stiefsohn , der Fürst Earl
Edzard , in fthr guten Stand geschet hatte . Hier
lebte ste mit einem aus sechzehn Personen bestehenden
Hofstaat. Ihr Witkhums . Hofmeister war der
Feeyherr von Bibau . Auch hielt sie einen besonder;,
Hosprediger . Ulisch hieß der erste , und sein Mach-
folger Adam Ludwig Giess (r) . Im Jahre » 736
reiste sie nach Coppenhagen , um ihre Schwester , die
regierende Königin, und ihre Mutter , die regierende
Markgrasin , Sophie Christiane , die sich an dem
dänischen Hofe aufhielt , zu besuchen. Sie kam
zwar noch Ln demselben Jahre nach Dstftieslgnd zu»
rück, brach aber s -74 .0, nachdem sie die Aussicht über
das Berumer Wirchums »Schloß einem Vogte an- ,
vertrauet hatte, mit ihrem ganzen Hofstaat auf, und
zog wjeder nach Dsnncmark 0 ). ^ Hier lebte sie noch .
24 Jahre . Im Winter hielt sie sich in Coppey «
Hagen an dem Königl. Hofe auf, und jeden Sommer
über - bezog sie von 1757 an das Leu erbaute Lust - ^ I
schloß Sorgenfrei . Hier starb sic/ in ihrem dreißig» ^ >.
jährigen Wittwenstande , und in einem Alter von ^
57 Jahren . ^ Sie war von ihrer Schwester , - her
Königin , zärtlich gelieber , und von beiden Körugen, ^
Christian VI und Friedrich V . geschähet (t) . Lehterer
war auch ihr testamentarischer Erbe (u). Ihre Leiche > -7^ <
wurde in der Königl. Gruft zu Rothschild grade so,
wie die Leich« ihrer Frau Mütter , auf Kömgl. Be « ^ .-7 -

2i Z
(r) Regiernngs - Aetr». p-, -

^
(s) Cammer . Acren. ^ -7^
( r) LoekS Trauer - Rede bei dem Sarge der ^ ürsti» ^ 77 "-

Lophie,Carotine . Coppenhagen, 1767.
du) Kammer » Acten. ^//, -
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r 7z4sehl prächtig beigesetzet . » Sie war — sagte der

Prediger in seiner Standrede bei ihrem Sarge —

„ eine rechte Israelitin , eine wahre Christin , in wel-

»^ -^ -
^

'„ cher kein Falsch war . — Sie war in ihrem Leben

» Eine große Freundin vom Gebet , in welchem sie ihr
„ Herz überaus kindlich und eindringend vor ihrem

- » Gott und Heiland ausschükten konnte. Sie hat in

ihren gesunden Tagen viel gebetet , und viel ge-

^ ^ »-^ - ^ « weinet ( v) . — Ihre Gelassenheit und ihre Ge -

« dulc war in ihrer Krankheit eben so standhaft , als
^ '-^ ^

^^ in ihren gesunden Tagen . Sie klagte nicht leicht,
I/xV </ » wenn sie auch die Schmerzen der Krankheit fühlte .«

Ein anderer Gelehrter , der sie ebenfalls persönlich
—I ^ Aekannr hatte , schreibt von ihr : » Sie hatte manche

» Schwachheit , zum Beispiel , sich für krank zu hal¬
lten , wenn ihre Cammerfrou für gut fand , daß sie

" 7 » krank seyn sollte u. s. w . mit andern Personen ihres
» Standes gemein, aber auch viele Leutseligkeit, wel-

^ 1^ . « che6 alle diejenigen bezeugten , die Zugang zu ihr
^ « halten (w) .

< , ^ -2—> (v) Auch bat sie geistliche Gedichte ausgegeben, woz«
DoctorHaubcr eine Dorrebe gemocht hat . Reers»
heim. Prediger . Denkmal, sie Auflage . p i86 .

, - 9 ^ ' (« ) Büschings Beiträge zur Lebens . Geschichte merk»

^ würdiger Personen, z . Tbeil, p . 196 . . >
72/ . ^

Druck-



Druckfehler im sechsten Bande.
Seite Feile

IZ s6 statt genossen kies besessen,
sz iy statt einer lies eine.
z6 » ; statt Geme lies Steine .
65 zo statt onll lies vuä.
9 ; 15 statt entrichten lies errichte».

Il 8 not . c. statt klM lies kun.
» zs 9 statteinesEommissarit lies ohne Erwähnung

eines Cvmwissarii.
198 «2 statt Verrächer den lies Verächter und.
»so 7 statt gab lies hob.
254 letzte Zetir statt Fretdag lieS Fridag .
258 2 » statt tiriovvea lies imooren.
ssr » 6 statt die wegen der harlingerländischeufünf«

ten Quote verordneten lies die ganze
harlingerländische fünfte Quote von
dem.

zoi r ; statt Vorder lies Norder.
z6o not. k. statt Von lies -Aus.
474 17 statt ausstecken lies aufstrecke».
487 25 Absehn gehabt haben — ist die Note «Lud»

wig Erläuterung der goldenen Bulle,
^ it . 5 . p . 581 .» ausgelassen.

489 29 statt stc lies 6.
494 14 statt UN ainveüiti lies uns mvsstitt.
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